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Diese Vertragsinformation erhalten Sie gemaR § 7 des Versicherungsvertragsgesetzes und der Verordnung iiber Informa-
tionspflichten bei Versicherungsvertragen. Damit erfiillen wir unsere Verpflichtung als Versicherer, Sie liber die Inhalte
lhres Vertrages zu informieren. Bitte lesen Sie deshalb die Vertragsinformation sorgfiltig durch. Sie sollten diese immer
gemeinsam mit dem Versicherungsschein aufbewahren.

1. Allgemeine Hinweise

1.1 Wer ist Vertragspartner?
Sie sind als Versicherungsnehmer unser Vertragspartner und haben es tibernommen, die Beitrage zu zahlen.
Als Versicherer erbringen wir nach einem Versicherungsfall die vereinbarten Leistungen.

1.2 Was Sie wahrend der Laufzeit des Vertrages beachten sollten
» Zahlen Sie bitte Ihre Beitrage stets puinktlich.

* Geben Sie in allen fur uns bestimmten Mitteilungen, Anzeigen und Zahlungen immer die vollstandige Versicherungs-
nummer an.

+ Teilen Sie uns bitte neue Risiken sowie Anderungen des versicherten Risikos umgehend mit (siehe Punkt 1.8).

1.3 Beitragsanpassung

Wahrend der Vertragsdauer kann sich der Beitrag nach § 10 der Allgemeinen Bedingungen fur die Rechtsschutzversicherung
(ARB 2024 der Continentale) erh6hen oder vermindern.

1.4 Versicherungssummen

Fir den Geltungsbereich Europa (§ 6 Absatz 1 ARB 2024 der Continentale) gilt die Versicherungssumme in unbegrenzter
Hohe.

Strafkautionsdarlehen werden in Europa ohne Begrenzung auf eine bestimmte Hohe geleistet.

Im weltweiten Geltungsbereich (§ 6 Absatz 2 ARB 2024 der Continentale) betragen die Versicherungssumme und die Hochst-
grenze fir Strafkautionsdarlehen jeweils 300.000 EUR; diese Versicherungssumme stellt zugleich die Gesamtversicherungs-
summe fur alle in einem Kalenderjahr eingetretenen Versicherungsfalle dar.

Die Versicherungssumme in Héhe von 300.000 EUR gilt ebenso flir schuldrechtliche Vertrage, die iber das Internet abge-
schlossen werden und aulRerhalb des Geltungsbereiches Europa liegen (Internet-Rechtsschutz gemaR § 2 n) aa)).

Im Spezial-Straf-Rechtsschutz SSR 2024 der Continentale (Ziffer 3 der Sonderbedingungen fur den Spezial-Straf-Rechts-
schutz der Continentale) betragen die Versicherungssumme 300.000 EUR und die Héchstgrenze fiir Strafkautionsdarlehen
100.000 EUR,; diese Versicherungssumme stellt zugleich die Gesamtversicherungssumme fur alle in einem Kalenderjahr
eingetretenen Versicherungsfalle dar.

Im Vertrags-Rechtsschutz vor Gerichten fiir Heilpraktiker und medizinische Heilberufe (Ziffer 2.2 § 2 Klausel die nur im Falle
ausdrucklicher Vereinbarung im Versicherungsschein gilt (ARB 2024 der Continentale)) betragt die Versicherungssumme
300.000 EUR,; sie stellt zugleich die Gesamtversicherungssumme fir alle in einem Kalenderjahr eingetretenen Versiche-
rungsfélle dar.

Eine eventuell vereinbarte Selbstbeteiligung ist jeweils abzuziehen.

1.5 Wartezeiten
3 Monate Wartezeit besteht bei:
* Arbeits-Rechtsschutz
* Wohnungs- und Grundstuicks-Rechtsschutz

* Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (Ausnahme: Kauf oder Leasing eines fabrikneuen Kfz oder im Zusammen-
hang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage bis 30 kWp, Solarthermie-, Geother-
mie- oder sonstigen Warmepumpenanlage)

» Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

» Sozialgerichts-Rechtsschutz

» Verwaltungs-Rechtsschutz in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten

» Rechtsschutz bei privatem Urheberrechtsversto® im Internet

» Vertrags-Rechtsschutz vor Gerichten fur Heilpraktiker und medizinische Heilberufe

Keine Wartezeit besteht bei:

» Schadenersatz-Rechtsschutz und Unterlassungsanspriichen

« Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

 Straf-Rechtsschutz (inkl. Aktivem Straf-Rechtsschutz)

» Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

» Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

» Beratungs-Rechtsschutz im Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung

» Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht bei Kauf oder Leasing eines fabrikneuen Kraftfahrzeuges oder im Zusammen-
hang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage bis 30 kWp, Solarthermie-, Geother-
mie- oder sonstigen Warmepumpenanlage
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1.6

1.7

» Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten
» Daten-Rechtsschutz

Die Wartezeit entfallt, wenn Sie fir das gleiche Risiko eine Vorversicherung von mindestens drei Monaten nachweisen, die
neue Versicherung unmittelbar im Anschluss an die Vorversicherung abschlieRen und der Vorvertrag nicht durch die Vorge-
sellschaft gekiindigt wurde.

Schadenbearbeitung
Im Versicherungsfall wenden Sie sich bitte an die

Continentale Rechtsschutz Service GmbH
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund
Telefon: 0231 919-3200

Telefax: 0231 919-3161

E-Mail: crs@continentale.de

lhre Verhaltensweisen im Schadenfall

* Melden Sie Ihren Versicherungsfall sofort der Continentale Rechtsschutz Service GmbH.
» Besonders wichtig ist eine genaue Sachverhaltsschilderung.

» Beantworten Sie bitte alle Fragen ausfiihrlich und wahrheitsgemaR.

» Sollten Sie bereits einen Rechtsanwalt mit Ihrer Vertretung beauftragt haben, so muss die Schadenmeldung unverzuglich
und schriftlich erfolgen.

1.8 Anderungen des versicherten Risikos

1.9

Eine Risikoanderung kénnte zum Beispiel vorliegen:
 In der Verkehrs-Rechtsschutzversicherung: Anschaffung eines weiteren Kraftfahrzeuges.

* In der Verkehrs-Rechtsschutzversicherung fur alle Kraftfahrzeuge des Versicherungsnehmers im privaten Bereich und fir
alle Kraftfahrzeuge der Familie im privaten Bereich: Sie und/oder der mitversicherte Lebenspartner nimmt eine gewerb-
liche, freiberufliche oder sonstige selbststandige Tatigkeit auf. Dies gilt dann, wenn |hr Gesamtumsatz héher liegt als die
geltende Kleinunternehmergrenze im Sinne des § 19 Absatz 1 Umsatzsteuergesetz (UStG).

* In der Rechtsschutzversicherung fir Singles ohne Kind/er: Heirat, Geburt eines Kindes oder Griindung einer eheahnlichen
Lebensgemeinschaft.

* In der Rechtsschutzversicherung firr Singles mit Kind/ern: Heirat oder Griindung einer eheahnlichen Lebensgemeinschaft.
+ In der Rechtsschutzversicherung fiir Selbststéandige: Anderung der Anzahl der Beschéftigten.

* In der Rechtsschutzversicherung flr Eigentlimer und Mieter von Wohnungen und Grundstlcken: Anderung des Brutto-
jahresmietwertes, Veraufierung/Anschaffung von Wohn- bzw. Gewerbeeinheiten oder Anderung der Nutzungsart
(zum Beispiel: Vermietung).

Fragen

Bei Fragen oder Anderungswiinschen zu lhrer Versicherung und natiirlich im Schadenfall wenden Sie sich bitte an unsere
Servicestellen. Dort hilft man Ihnen gern, auch wenn Sie einmal nicht zufrieden sein sollten. Die Anschriften und Telefonnum-
mern finden Sie in lhrem Versicherungsschein.
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2. Bedingungen

2.1 Allgemeine Bedingungen fiir die Rechtsschutzversicherung XL (ARB 2024 der Continentale)

1. Inhalt der Versicherung 4
§ 1 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung? 4
§ 2 In welchen Rechtsbereichen sind Sie versichert (Leistungsarten)? 4
§ 3 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht? 7
§ 3a Ablehnung des Versicherungsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit —
Schiedsgutachterverfahren 9
§ 4 \Voraussetzungen fur den Anspruch auf Versicherungsschutz 10
§ 4 a Versichererwechsel 11
§ 5 Welche Kosten libernehmen wir? 12
§ 5a Einbeziehung des aulRergerichtlichen Mediationsverfahrens 14
§ 6 In welchen Landern sind Sie versichert? 15
2. Versicherungsverhiltnis 15
§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 15
§ 8 Dauerund Ende des Vertrages 15
§ 8 a Versicherungsjahr 16
§ 9 Beitrag 16
§ 10 Beitragsanpassung 17
§ 11 Anderung wesentlicher Umstande der Beitragsfestsetzung 17
§ 12 Wegfall des versicherten Interesses oder Tod des Versicherungsnehmers 18
§ 13 Kindigung nach Versicherungsfall 18
§ 14 Wann verjahren Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag? 19
§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 19
§ 16 Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendnderung 20
3. Was ist im Versicherungsfall zu beachten? 20
§ 17 Verhalten im Versicherungsfall/Erfiillung von Obliegenheiten 20
§ 18 (entfallt) 21
§ 19 (entfallt) 21
§ 20 Meinungsverschiedenheiten/Zustandiges Gericht/Anzuwendendes Recht 21
4. Formen des Versicherungsschutzes 22
§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 22
§ 22 Fahrer-Rechtsschutz 24
§ 23 Privat-Rechtsschutz flr Selbststandige 25
§ 24 Berufs-Rechtsschutz fur Selbststandige, Rechtsschutz fir Firmen 26
§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz flir Nichtselbststandige 27
§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz fir Nichtselbststandige 28
§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz 30
§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz fiir Selbststandige 32
§ 29 Rechtsschutz fur Eigentiimer und Mieter von Wohnungen und Grundstlicken 34

1. Inhalt der Versicherung

§ 1 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung?

Sie mdchten lhre rechtlichen Interessen wahrnehmen? Wir erbringen die dafiir erforderlichen Leistungen und sichern lhnen so
den Zugang zum Recht. Der Umfang unserer Leistungen ist im Versicherungsantrag, im Versicherungsschein und in diesen Ver-
sicherungsbedingungen beschrieben. Gerne unterstitzen wir Sie, lhren Konflikt schnell und nachhaltig zu I6sen. Fragen Sie uns
nach Ihren Méglichkeiten.

§ 2 In welchen Rechtsbereichen sind Sie versichert (Leistungsarten)?
Je nach Vereinbarung umfasst der Versicherungsschutz folgende Leistungsarten:
a) Schadenersatz-Rechtsschutz
fur die Geltendmachung Ihrer Schadenersatzanspriiche, auch in Form von Unterlassungsansprichen.

Solche Schadenersatzanspriiche durfen allerdings nicht auch auf einer Vertragsverletzung oder einer Verletzung eines ding-
lichen Rechtes an Grundstiicken, Gebauden oder Gebaudeteilen beruhen (dingliche Rechte sind Rechte, die gegeniber
jedermann wirken und von jedem respektiert werden missen, zum Beispiel Eigentum).
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c)

Das bedeutet, dass wir zum Beispiel Schadenersatzanspriiche

— wegen der Beschadigung eines Fernsehers gegen den Schadiger abdecken, nicht aber Anspriiche bei einer mangelhaften
Fernseherreparatur,

— wegen eines Autounfalles gegen den Unfallgegner abdecken, nicht aber Anspriiche bei einer mangelhaften Handwer-
kerleistung — wie aus einer Autoreparatur.

Diese vertraglichen Anspriiche kénnen Uber den Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht nach § 2 d) versichert werden.
Arbeits-Rechtsschutz

um lhre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus

— Arbeitsverhaltnissen,

— offentlich-rechtlichen Dienstverhaltnissen hinsichtlich dienst- und versorgungsrechtlicher Anspriiche.

Wohnungs- und Grundstiicks-Rechtsschutz

um lhre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus

— Miet- und Pachtverhéltnissen (Beispiel: Streitigkeiten wegen einer Mieterhdhung),

— sonstigen Nutzungsverhaltnissen (Beispiel: Streitigkeit um ein Wohnrecht),

— dinglichen Rechten (dingliche Rechte sind Rechte, die gegeniiber jedermann wirken und von jedem respektiert werden
mussen, zum Beispiel Eigentum).

Dies gilt nur dann, wenn lhre Interessenwahrnehmung Grundstlicke, Gebaude oder Gebaudeteile betrifft (Beispiel: Streitig-
keiten um den Verlauf der Grundstlcksgrenze).

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht
um lhre rechtlichen Interessen wahrzunehmen aus privatrechtlichen Schuldverhaltnissen und dinglichen Rechten.

(Ein Schuldverhaltnis besteht zum Beispiel zwischen Kaufer und Verkaufer. Ein Streit Uber ein dingliches Recht kann
beispielsweise zwischen dem Eigentimer und dem Besitzer auf Herausgabe einer Sache bestehen).

Dieser Versicherungsschutz gilt nicht, soweit es sich um eine Angelegenheit aus folgenden Bereichen handelt:
— Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
— Arbeits-Rechtsschutz, zum Beispiel Streit aus Ihrem oder um lhr Arbeitsverhaltnis (§ 2 b))

oder

—  Wohnungs- und Grundstiicks-Rechtsschutz, zum Beispiel Streit aus Inrem Mietverhaltnis oder wenn Sie als Eigentimer
oder Besitzer eines Grundstlickes oder Gebaudes betroffen sind (§ 2 c)).

Der Versicherungsschutz fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang
— mit einer betrieblichen Altersversorgung,

— einem Ruhestandsbezug oder

— einem beihilferechtlichen Anspruch

aus einem nicht mehr aktiven Arbeitsverhaltnis bleibt bestehen. Voraussetzung hierfiir ist, dass der Arbeits-Rechtsschutz
(§ 2 b)) bis zum Ausscheiden aus dem Erwerbsleben bestanden hat und dies nachgewiesen werden kann.

Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht umfasst im Privat-Rechtsschutz auch die Wahrnehmung lhrer rechtlichen
Interessen in unmittelbarem Zusammenhang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb genehmigungsfreier
Anlagen zur umweltfreundlichen Erzeugung von Energie, zum Beispiel einer Solar-, Geothermie- oder Warmepumpenan-
lage. Photovoltaikanlagen sind bis 30 kWp mitversichert. Voraussetzung fiir alle Anlagen ist, dass sich diese auf Ihrem
nicht gewerblich genutzten Grundstiick lhres selbst bewohnten Ein- oder Zweifamilienhauses befinden und bei uns eine
Rechtsschutzkombination versichert ist, die den Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz (§ 2 c)) fur dieses Grundstlick
beinhaltet. Weitere Risikoausschliisse des § 3 bleiben unberihrt, wie zum Beispiel der ursachliche Zusammenhang mit der
genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen baulichen Veranderung eines Grundstiickes, Gebaudes oder Gebaudeteiles.
Dieses Grundstiick, Gebaude oder Gebaudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie mdchten es erwerben
oder in Besitz nehmen (§ 3 Absatz 1 d) cc)).

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

um lhre rechtlichen Interessen im Zusammenhang mit Steuern und Abgaben vor deutschen Finanz- und Verwaltungsgerichten
ab dem gerichtlichen Verfahren wahrzunehmen.

Sozialgerichts-Rechtsschutz
um lhre rechtlichen Interessen vor deutschen Sozialgerichten ab dem gerichtlichen Verfahren wahrzunehmen.
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen

um lhre rechtlichen Interessen in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten vor Verwaltungsbehérden und Verwaltungsgerichten
wahrzunehmen.

Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz
fur die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren.

(Im Disziplinarrecht geht es um Dienstvergehen zum Beispiel von Beamten oder Soldaten; im Standesrecht geht es um
berufsrechtliche Belange von freien Berufen, zum Beispiel von Arzten oder Architekten.)

Straf-Rechtsschutz
fur die Verteidigung gegen den Vorwurf

aa) eines verkehrsrechtlichen Vergehens. (Ein verkehrsrechtliches Vergehen ist eine Straftat, die die Verletzung der Sicherheit
und Ordnung im Stralenverkehr unter Strafe stellt und im Mindestmal} mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr
oder Geldstrafe bedroht ist.)
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)

m)

Ausnahme:

Ein Gericht stellt rechtskraftig fest, dass Sie das Vergehen vorsatzlich begangen haben. In diesem Fall sind Sie verpflichtet,
uns die entstandenen Kosten zu erstatten.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn lhnen ein Verbrechen vorgeworfen wird. (Verbrechen sind Straftaten, die im
Mindestmaf mit einer Freiheitsstrafe von einem Jahr bedroht sind.)

bb) eines sonstigen Vergehens, das heillt eines nicht verkehrsrechtlichen Vergehens. (Vergehen sind Straftaten, die im
Mindestmall mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geldstrafe bedroht sind.)

Sie haben nach bb) Versicherungsschutz unter folgenden Voraussetzungen:
» das Vergehen ist vorsatzlich und fahrlassig nach dem Gesetz strafbar und
* lhnen wird ein fahrlassiges Verhalten vorgeworfen.

Wird Ihnen jedoch ein vorsatzliches Verhalten vorgeworfen, erhalten Sie zunachst keinen Versicherungsschutz. Wenn Sie
nicht wegen vorsatzlichen Verhaltens verurteilt werden, erhalten Sie riickwirkend Versicherungsschutz.

In folgenden Fallen haben Sie also keinen Versicherungsschutz:

» lhnen wird ein Verbrechen vorgeworfen (Verbrechen sind Straftaten, die im Mindestmaf mit einer Freiheitsstrafe von
einem Jahr bedroht sind).

» lhnen wird ein Vergehen vorgeworfen, das nur vorsatzlich begangen werden kann (zum Beispiel Beleidigung, Diebstahl,
Betrug). Dabei ist es egal, ob der Vorwurf berechtigt ist oder wie das Strafverfahren ausgeht.

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

fur die Verteidigung gegen den Vorwurf einer Ordnungswidrigkeit. (Beispiel: Sie verstolien gegen die Gurtpflicht oder
verursachen unzulassigen Larm.)

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht und im Zusammenhang mit einer Betreuungs-
anordnung

aa) flr eine Beratung oder eine Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes in familien-, lebenspartner-
schafts- und erbrechtlichen Angelegenheiten (Beratungs-Rechtsschutz),

bb) fiir eine Beratung oder eine Auskunft eines in Deutschland zugelassenen Rechtsanwaltes in unmittelbarem Zusammen-
hang mit einer Betreuungsanordnung nach §§ 1896 ff. BGB gegen Sie, eine mitversicherte Person oder einen Verwandten
1. Grades von lhnen oder einer mitversicherten Person (Beratungs-Rechtsschutz im Zusammenhang mit einer Betreu-
ungsanordnung).

Wird der Rechtsanwalt in den Fallen aa) und bb) Uber eine Beratung hinaus tatig, erstatten wir die Kosten, die durch eine
erste Beratung oder Auskunft entstanden waren im Rahmen der dafiir vorgesehenen gesetzlichen Geblhren, jedoch nicht
die Kosten der dartiberhinausgehenden Tatigkeit.

cc) In den unter aa) und bb) genannten Fallen werden die Beratungskosten ohne Abzug der vereinbarten Selbstbeteiligung
Ubernommen.

Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten

als Nebenklager fiir eine erhobene 6ffentliche Klage vor einem deutschen Strafgericht. Voraussetzung ist, dass Sie oder eine
mitversicherte Person als Opfer einer Gewaltstraftat rechtswidrig verletzt wurden.

Eine Gewaltstraftat liegt vor bei
*  Verletzung der personlichen Freiheit (§§ 234, 234 a, 235, 239 Absatz 3 und 4, 239 a, 239 b Strafgesetzbuch (StGB)),

« gefahrlicher oder schwerer Verletzung der korperlichen Unversehrtheit (§§ 224, 225, 226, 340 Absatz 3 i.V.m. §§ 224,
225, 226 StGB),

*  Verletzung der sexuellen Selbstbestimmung (§§ 174 bis 180, 182 StGB),
«  Straftaten gegen das Leben (§§ 212, 211, 221 StGB).
Sie haben Versicherungsschutz fur die Beistandsleistung eines Rechtsanwaltes

im Ermittlungsverfahren,

— im Nebenklageverfahren,

fur den Antrag nach § 1 Gewaltschutzgesetz (GewSchG),

— fUr den so genannten Tater-Opfer-Ausgleich nach § 46 a Ziffer 1 StGB in nicht vermdgensrechtlichen Angelegenheiten.

Sie haben Versicherungsschutz fiir die auflergerichtliche Durchsetzung von Anspriichen nach dem Sozialgesetzbuch (SGB)
und dem Opferentschadigungsgesetz (OEG) unter folgenden Voraussetzungen:

— Sie sind nebenklageberechtigt und

— Sie wurden durch eine der oben genannten Straftaten verletzt und
— es sind dadurch dauerhafte Kérperschaden eingetreten.
Ausnahme:

Wenn Sie die kostenlose Beiordnung eines Rechtsanwaltes als Beistand im Sinne der Strafprozessordnung (StPO) in
Anspruch nehmen kénnen, besteht auch bei Vorliegen der genannten Voraussetzungen kein Versicherungsschutz.

Daten-Rechtsschutz

aa) fur die gerichtliche Abwehr von Ansprichen Betroffener nach dem Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) auf Auskunft,
Berichtigung, Léschung und Sperrung personenbezogener Daten,

bb) fiir die Verteidigung in Verfahren wegen des Vorwurfes einer Straftat oder Ordnungswidrigkeit gemaR §§ 42, 43 BDSG.
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cc) Wird lhnen vorgeworfen, eine Straftat nach § 42 BDSG begangen zu haben, besteht kein Versicherungsschutz, wenn
rechtskraftig festgestellt wird (durch Strafbefehl oder Urteil), dass die Straftat vorsatzlich erfolgt ist. In diesem Fall sind
Sie verpflichtet, uns die erbrachten Leistungen zurlickzuerstatten.

Dies gilt im Zusammenhang mit lhrer im Versicherungsschein bezeichneten gewerblichen, freiberuflichen oder sonstigen
selbststandigen Tatigkeit.

n) Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit privater Internetnutzung

aa) flur die Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus Vertragen, die im Privatbereich tGber das Internet abgeschlossen werden
bzw. worden sein sollen sowie

bb) fir die Geltendmachung von Schadenersatz- und Unterlassungsanspriichen wegen
— Schadigung Ihrer Online-Reputation

Die Schadigung Ihrer Online-Reputation erfolgt durch die Verletzung des allgemeinen Personlichkeitsrechts zum
Beispiel durch Beleidigung oder Verleumdung mithilfe von Fotografien, Texten usw. Dies geschieht in sozialen Netz-
werken, Blogs, auf Websites oder in Diskussionsforen.

— Identitatsmissbrauchs

Ein Identitatsmissbrauch liegt vor, wenn lhre Identifizierungselemente, wie zum Beispiel Postadresse, Telefonnum-
mer, Reisepass/Personalausweis, Bankverbindung/Kreditkarten oder weitere Identitatsauthentifizierungselemente
von einem Dritten in betrligerischer Absicht ungenehmigt verwendet werden (Beispiel: Erlangung eines Kredits unter
falschem Namen).

— Missbrauchs von Zahlungsmitteln
zum Beispiel bei der Nutzung von Kreditkarten durch einen Dritten bei Onlinekaufen.

cc) fir die Durchsetzung lhrer vorbeugenden Unterlassungsanspriiche wegen der Verletzung lhres Personlichkeitsrechts in
unmittelbarem Zusammenhang mit der Nutzung elektronischer Daten/Medien (zum Beispiel im Internet, in einem Intranet,
in digitalen Kurznachrichten- oder Messengerdiensten).

(Beispiel: Sie wurden in einem Gruppen-Chat beleidigt oder es wurden widerrechtlich Fotos von lhnen im Internet verof-
fentlicht, und es drohen hieraus weitere gleichartige Rechtsverletzungen.)

Wir ibernehmen die Kosten bis maximal 100 EUR pro Versicherungsjahr.
Der Abzug einer im Vertrag vereinbarten Selbstbeteiligung entfallt.

dd) fir die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen durch einen in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt, wenn Ihnen
ein Urheberrechtsverstol in unmittelbarem Zusammenhang mit der privaten Nutzung elektronischer Daten/Medien (zum
Beispiel im Internet, in einem Intranet, in digitalen Kurznachrichten- oder Messengerdiensten) vorgeworfen wird. (Beispiel:
Fur lhre private Homepage verwenden Sie Fotos aus dem Internet, die urheberrechtlich geschitzt sind. Sie werden
aufgrund dessen von dem Inhaber der Bildrechte abgemahnt). Wir tbernehmen die Kosten bis maximal 100 EUR pro
Versicherungsjahr.

Dies gilt in Abweichung zu § 3 Absatz 2 d). Der Abzug einer im Vertrag vereinbarten Selbstbeteiligung entfallt.

ee) fur die Erstattung einer Strafanzeige bei Straftaten (Aktiver Straf-Rechtsschutz), die im Zusammenhang mit der privaten
Internetnutzung begangen wurden (zum Beispiel bei Verletzung lhres allgemeinen Personlichkeitsrechts durch abwer-
tende AuRerungen oder durch kompromittierende Bilder in sozialen Netzwerken, Blogs, Foren oder auf Websites). Sie
haben Versicherungsschutz fir die Beistandsleistung eines Rechtsanwalts, beschrankt auf die Erstattung einer Strafan-
zeige.

Voraussetzung ist, dass Sie als Opfer der Straftat betroffen sind. Wir ibernehmen die Kosten bis maximal 100 EUR pro
Versicherungsjahr. Der Abzug einer im Vertrag vereinbarten Selbstbeteiligung entfallt.

§ 3 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht?

In folgenden Féllen haben Sie keinen Versicherungsschutz:

(1) Jede Interessenwahrnehmung in ursachlichem Zusammenhang mit
a) Krieg, feindseligen oder terroristischen Handlungen, Aufruhr, inneren Unruhen, Streik, Aussperrung oder Erdbeben.
b) Nuklear- und genetischen Schaden. Dieser Ausschluss gilt nicht fir Schaden aus einer medizinischen Behandlung.

c) Bergbauschaden und Beeintrachtigungen aufgrund von bergbaubedingten Immissionen (das sind Einwirkungen, wie zum
Beispiel Erschiitterungen) an Grundstiicken, Gebauden oder Gebaudeteilen.

d) aa) dem Kauf oder Verkauf eines Grundstlickes, das bebaut werden soll,

bb) der Planung oder Errichtung eines Gebaudes oder Gebaudeteiles, das sich in Inrem Eigentum oder Besitz befindet
oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen mochten,

cc) der genehmigungs- und/oder anzeigepflichtigen baulichen Veranderung eines Grundstlickes, Gebaudes oder Gebau-
deteiles. Dieses Grundstlick, Gebaude oder Gebaudeteil befindet sich in Ihrem Eigentum oder Besitz oder Sie
mochten es erwerben oder in Besitz nehmen,

dd) dem Kauf oder Verkauf eines im Ausland gelegenen Grundstiickes, Gebaudes oder Gebaudeteiles oder Teilnut-
zungsrechtes (Timesharing) bzw. einer mittelbaren oder unmittelbaren Beteiligung an einer derartigen Immobilie,

ee) der Finanzierung eines der unter d) aa) bis dd) genannten Vorhaben.

Hinweis:

Der Versicherungsschutz bleibt in den Fallen von § 3 Absatz 1 d) bb) bis cc) fur die Wahrnehmung rechtlicher Interes-
sen aus schuldrechtlichen Vertragen bestehen, die Sie im Zusammenhang mit dem Kauf und dem Einbau einer Kiiche

geschlossen haben. Voraussetzung ist, dass es sich um Ihre neu errichtete oder umgebaute selbstgenutzte Wohneinheit
handelt.
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(2) a)

b)
c)

d)

e)

g)

h)

Abwehr von Schadenersatzanspriichen oder Unterlassungsanspriichen. (Beispiel: Sie haben einen Verkehrsunfall und
der Gegner will Schadenersatz von |hnen. Dies ist nicht durch die Rechtsschutzversicherung, sondern im Rahmen der
Kfz-Haftpflichtversicherung versichert.)

Ausnahme:

Der Schadenersatzanspruch beruht auf einer Vertragsverletzung. (Beispiel: Der Vermieter des Mietfahrzeuges verlangt
Schadenersatz wegen verspateter Rlickgabe. Dies ist aufgrund des Mietvertrages Uber den Rechtsschutz im Vertrags-
und Sachenrecht im Verkehrs-Rechtsschutz versichert.)

Streitigkeiten aus kollektivem Arbeits- oder Dienstrecht (Beispiel: das Mitbestimmungsrecht in Unternehmen und
Betrieben).

Streitigkeiten aus dem Recht der Handelsgesellschaften oder aus Anstellungsverhaltnissen gesetzlicher Vertreter
juristischer Personen (Beispiel: Geschaftsfiihrer einer GmbH oder Vorstande einer Aktiengesellschaft).

Streitigkeiten in ursachlichem Zusammenhang mit Patent-, Urheber-, Marken-, Geschmacksmuster-, Gebrauchsmuster-
rechten oder sonstigen Rechten aus geistigem Eigentum.

Hinweis:

Im Rahmen des Rechtsschutzes bei privatem Urheberrechtsverstoll im Internet (siehe § 2 n) dd)) ibernehmen wir die
Kosten bis maximal 100 EUR pro Versicherungsjahr.

Streitigkeiten aus dem Kartell- oder sonstigem Wettbewerbsrecht.

Streitigkeiten in ursachlichem Zusammenhang mit

aa) Spiel- oder Wettvertragen, Gewinnzusagen sowie Termin- oder vergleichbaren Spekulationsgeschéaften,

bb) der Gewahrung von privaten Darlehensvertragen, wenn die Darlehenssumme 20.000 EUR Ubersteigt. Bei einer
Darlehenssumme Uber 20.000 EUR besteht anteilig Versicherungsschutz, das heif’t wir ibernehmen die anteiligen
Kosten im Verhaltnis versicherter zu nicht versicherter Darlehenssumme,

cc) dem Erwerb, der VerauRerung, der Verwaltung und der Finanzierung von Kapitalanlagen jeder Art. Klarstellend fallt
darunter auch der Ankauf, Verkauf, Tausch, die Verwendung und Generierung, die Registrierung und Datenverar-
beitung sowie die damit zusammenhangende Beratung, Vermittlung und Verwaltung von digitalen Wahrungen (wie
Kryptowahrungen).

Ausgenommen hiervon sind
— Guter zum eigenen Ge- oder Verbrauch,

— Gebaude oder Gebaudeteile, soweit diese zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden oder genutzt werden sollen
sowie Kapitalanlagen

— auf Tages- oder Festgeldkonten,

— in Form von Spareinlagen, die der unbefristeten Geldanlage dienen und nicht fir den Zahlungsverkehr bestimmt
sind (zum Beispiel Sparkonto, Sparbrief, vermdgenswirksamer Sparvertrag, Sparplan, Pramiensparvertrag),

— in Form von Lebens- oder Rentenversicherungen, wenn die Versicherungsleistung ausschlief3lich als fester Geld-
betrag in einer bestimmten Wahrung vereinbart ist. Ausgeschlossen bleiben fondsgebundene, index-, zertifikats-
oder derivatsbasierte Versicherungen,

— in Form von privaten Rentenversicherungen, wenn sie die besonderen Voraussetzungen zur steuerlichen Bertick-
sichtigung als Sonderausgaben erfillen (Rirup-Rente),

— fur die Zulagen nach dem Altersvermdgensgesetz gewahrt werden (Basisrente/Riester-Rente),

— auf die die Vorschriften des Fiinften Vermdgensbildungsgesetzes anzuwenden sind (Vermdgenswirksame Leis-
tungen).

Die Kostenerstattung fiir die Versicherungsfille ist auf 5.000 EUR beschrankt und gilt auch, wenn die Ver-

sicherungsfalle in einem ursachlichen und zeitlichen Zusammenhang stehen. Zahlungen fiir Sie und mit-

versicherte Personen auf Grund desselben Versicherungsfalles werden hierbei zusammengerechnet. Aus-

genommen von der Kostenbeschrankung sind Streitigkeiten im Zusammenhang mit Giitern zum eigenen

Ge- oder Verbrauch sowie Streitigkeiten im Zusammenhang mit Gebauden oder Gebaudeteilen, soweit diese

zu eigenen Wohnzwecken genutzt werden oder genutzt werden sollen.

dd) Widerrufen von oder Widerspriichen gegen Darlehens-, Renten- und Lebensversicherungsvertragen.
Ausnahme:

Erfolgt der Widerruf oder Widerspruch innerhalb von 18 Monaten nach Abschluss des Darlehens-, Renten- und
Lebensversicherungsvertrages, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Streitigkeiten aus dem Bereich des Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrechtes.
Ausnahmen:
Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht nach § 2 k) aa) und Mediation nach § 5 a.

Sie wollen gegen uns als Rechtsschutzversicherer oder gegen die Continentale Rechtsschutz Service GmbH rechtlich
vorgehen.

Streitigkeiten wegen

— der steuerlichen Bewertung von Grundstiicken, Gebauden oder Gebaudeteilen,
—  ErschlieBungs- und sonstiger Anliegerabgaben.

Ausnahme:

Es handelt sich um laufend erhobene Gebihren fur die Grundstlicksversorgung.
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@)

(4)

®)

(6)

k)

b)

c)

d)

b)

c)

d)

Streitigkeiten im Zusammenhang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb genehmigungspflichtiger Anlagen
zur umweltfreundlichen Erzeugung von Energie (beispielsweise einer Windenergieanlage, Biogasanlage, etc.).

Hinweis:

Im Vertrags- und Sachenrecht Gibernehmen wir die Kosten im Zusammenhang mit der Anschaffung, der Installation und
dem Betrieb genehmigungsfreier Anlagen und Photovoltaikanlagen bis 30 kWp unter den dort beschriebenen Voraus-
setzungen (siehe § 2 d)).

Streitigkeiten im Zusammenhang mit rassistischen, extremistischen, pornographischen oder sonst sittenwidrigen
Angeboten, AuRerungen oder Darstellungen. Dies gilt nur, soweit diese durch Sie vorgenommen oder veranlasst wurden
beziehungsweise vorgenommen oder veranlasst worden sein sollen.

in Verfahren vor Verfassungsgerichten.
in Verfahren vor internationalen oder supranationalen Gerichtshéfen (Beispiel: Européischer Gerichtshof).
Ausnahme:

Sie nehmen lhre rechtlichen Interessen aus Arbeitsverhaltnissen oder 6ffentlich-rechtlichen Dienstverhaltnissen, als
Bediensteter internationaler oder supranationaler Organisationen wahr.

Jede Interessenwahrnehmung in ursachlichem Zusammenhang mit einem Insolvenzverfahren, das Uber Ihr Vermégen
eroffnet wurde oder eréffnet werden soll (Beispiel: Zwangsversteigerung Ihres Fahrzeuges infolge lhres Insolvenzantra-

ges).

Streitigkeiten

— in Enteignungs-, Planfeststellungs-, Flurbereinigungsangelegenheiten,

— in Angelegenheiten, die im Baugesetzbuch geregelt sind.

in Ordnungswidrigkeiten- und Verwaltungsverfahren wegen eines Halt- oder ParkverstofRes.
Streitigkeiten in Verfahren,

— die das Asyl- und Auslanderrecht zum Gegenstand haben sowie des Rechtes zur Sicherung des Lebensunterhaltes
(Beispiel: Grundsicherung fur Arbeitssuchende, Blirgergeld, Sozialhilfe),

— im Zusammenhang mit der Gewahrung und der teilweisen oder vollstandigen Versagung einer Subvention
(Subventionen sind Leistungen aus 6ffentlichen Mitteln, die ganz oder teilweise ohne marktmaRige Gegenleistung
gewahrt werden und der Férderung der Wirtschaft oder sonstiger Gemeinwohlinteressen dienen sollen),

— die dem Schutz der Umwelt und der Erhaltung der Funktionsfahigkeit der Okosysteme dienen (Beispiel: Umweltrecht),
— Uber die Vergabe von Studienplatzen, Tageseinrichtungsplatzen oder Platzen in Kindertagespflegestellen.

Es bestehen Streitigkeiten

— zwischen |hnen und weiteren Versicherungsnehmern desselben Versicherungsvertrages,

— von Mitversicherten gegen Sie,

— von Mitversicherten untereinander.

Streitigkeiten sonstiger Lebenspartner (nicht eheliche und nicht eingetragene Lebenspartner gleich welchen Personen-
standes) untereinander, wenn diese Streitigkeiten in ursachlichem Zusammenhang mit der Partnerschaft stehen. Dies
gilt auch, wenn die Partnerschaft beendet ist.

Anspriche oder Verbindlichkeiten werden oder wurden auf Sie tbertragen, nachdem ein Versicherungsfall bereits ein-
getreten ist. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege hat einen Verkehrsunfall und Ubertragt seine Schadenersatzanspriiche auf Sie.
Diese wollen Sie gegenuber dem Unfallgegner geltend machen. Dies ist nicht versichert.)

Ausnahme:

Es handelt sich um nach einem Versicherungsfall abgetretene Anspriiche aus einem Leasingvertrag Uber ein Kraftfahr-
zeug zu Lande sowie Anhanger im Rahmen des Schadenersatz-Rechtsschutzes gemaf § 2 a).

Sie wollen die Anspriiche eines anderen geltend machen (Beispiel: Sie lassen sich die Schadenersatzanspriiche eines
Freundes gegen einen Dritten abtreten, um diese geltend zu machen. Dies ist nicht versichert.)

oder

Sie sollen fur Verbindlichkeiten eines anderen einstehen oder haben diese Verbindlichkeiten bereits erfullt und verlangen
Ersatz. (Beispiel: Ihr Arbeitskollege kauft ein Kraftfahrzeug. Sie burgen fur den Darlehensvertrag mit dem Autoverkaufer.
Sie werden auf Zahlung in Anspruch genommen und wollen Ersatz von lhrem Arbeitskollegen. Jegliche Streitigkeiten aus
dem Burgschaftsvertrag sind nicht versichert.)

Es besteht in den Leistungsarten nach § 2 a) bis h) und n) aa) bis cc) ein ursachlicher Zusammenhang mit einer von lhnen
vorsatzlich begangenen Straftat.

Wird dies erst spater bekannt, sind Sie verpflichtet, die von uns erbrachten Leistungen zurtickzuzahlen.

Aus rechtlichen Griinden weisen wir Sie auf Folgendes hin:

Es besteht — unbeschadet der tibrigen Vertragsbestimmungen — Versicherungsschutz nur, soweit und solange dem keine auf
die Vertragsparteien direkt anwendbaren Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Europaischen
Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Dies gilt auch fur Wirtschafts-, Handels- oder Finanzsanktionen bzw. Embargos der Vereinigten Staaten von Amerika, soweit
dem nicht Rechtsvorschriften der Europaischen Union oder der Bundesrepublik Deutschland entgegenstehen.

Seite 9 von 48



§ 3 a Ablehnung des Versicherungsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit —
Schiedsgutachterverfahren

(1

)

@)

(4)

Wir kdnnen den Versicherungsschutz ablehnen, wenn unserer Auffassung nach

a) die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen nach § 2 a) bis g) und n) aa) bis cc) keine hinreichende Aussicht auf Erfolg
hat oder

b) Sie lhre rechtlichen Interessen mutwillig wahrnehmen wollen. Mutwilligkeit liegt dann vor, wenn die voraussichtlich entste-
henden Kosten in einem groben Missverhaltnis zum angestrebten Erfolg stehen. In diesem Fall kdnnen wir nicht zahlen,
weil die berechtigten Interessen der Versicherungsgemeinschaft beeintrachtigt wirden.

Die Ablehnung mussen wir Ihnen in diesen beiden Fallen unverziglich in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief)
mitteilen, und zwar mit Begriindung. (,Unverzuglich® heif3t nicht unbedingt ,sofort“ sondern ,ohne schuldhaftes Zégern® bzw.
,S0 schnell wie eben maglich®.)

Wenn wir den Versicherungsschutz ablehnen, kénnen Sie von uns die Einleitung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen.
Wir sind verpflichtet, Sie auf diese Mdglichkeit und die voraussichtlichen Kosten hinzuweisen. Mit diesem Hinweis missen
wir Sie auffordern, uns alle nach unserer Auffassung fur die Durchfiihrung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlichen
Mitteilungen und Unterlagen zuzusenden. Die Kosten des Schiedsgutachterverfahrens tragen wir unabhangig vom Ausgang
des Verfahrens. Darauf missen wir Sie in unserer Ablehnungsmitteilung hinweisen.

Wenn Sie die Durchflihrung eines Schiedsgutachterverfahrens verlangen, haben wir dieses Verfahren innerhalb eines Monats
einzuleiten und Sie hieriber zu unterrichten. Wenn zur Durchsetzung lhrer rechtlichen Interessen Fristen einzuhalten sind,
mussen wir die zur Fristwahrung notwendigen Kosten tragen und dies bis zum Abschluss des Schiedsgutachterverfahrens.
(Beispiele fur das Einhalten von Fristen: Berufungsfrist droht abzulaufen, Verjahrung droht einzutreten.) Dies gilt unabhangig
davon, wie das Schiedsgutachterverfahren ausgeht.

Wenn wir das Schiedsgutachterverfahren nicht innerhalb eines Monats einleiten, besteht fir Sie Versicherungsschutz in
beantragtem Umfang.

Der Schiedsgutachter ist ein seit mindestens flinf Jahren zugelassener Rechtsanwalt. Er wird vom Prasidenten der fir lhren
Wohnsitz zustédndigen Rechtsanwaltskammer benannt.

Dem Schiedsgutachter missen wir alle uns vorliegenden Mitteilungen und Unterlagen zur Verfigung stellen, die fir die
Durchfiihrung des Schiedsgutachterverfahrens wesentlich sind. Der Schiedsgutachter entscheidet schriftlich, ob Versiche-
rungsschutz besteht. Diese Entscheidung ist fur uns verbindlich.

§ 4 Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Versicherungsschutz

(1

)

Sie haben Anspruch auf Versicherungsschutz, wenn ein Versicherungsfall eingetreten ist. Dieser Versicherungsfall muss nach
Beginn des Versicherungsschutzes und vor dessen Ende eingetreten sein.

Der Versicherungsfall tritt ein:
a) im Schadenersatz-Rechtsschutz gemal § 2 a) von dem Schadenereignis an, das dem Anspruch zu Grunde liegt,

b) — im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht gemaR § 2 k) aa) von dem Ereignis
an, das die Anderung |Ihrer Rechtslage oder einer mitversicherten Person zur Folge hat,

— im Beratungs-Rechtsschutz im Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung gemaf § 2 k) bb) mit der erstmaligen
Betreuungsanordnung gegen Sie, eine mitversicherte Person oder einen Verwandten 1. Grades von Ihnen oder einer
mitversicherten Person,

c) im Straf-Rechtsschutz nach § 2 i) und im Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz nach § 2 j) ab dem Zeitpunkt der Handlung,
der im amtlichen Schuldvorwurf angegeben ist. Beispiel: Sie sollen am 1. Februar eine Geschwindigkeitstiberschreitung
begangen haben und erhalten am 1. Marz dazu eine Mitteilung der Behorde. Der Versicherungsfall ist am 1. Februar
eingetreten,

d) in allen anderen Fallen von dem Zeitpunkt an, zu dem Sie oder ein anderer (zum Beispiel der Gegner oder ein Dritter)
einen Verstol gegen Rechtspflichten oder Rechtsvorschriften begangen hat oder begangen haben soll.

Hierbei berlcksichtigen wir

— alle Tatsachen (das heillt konkrete Sachverhalte im Gegensatz zu Werturteilen),

— die durch Sie vorgetragen werden,

— um lhre Interessenverfolgung zu stitzen.

Wenn sich lhr Versicherungsfall Uber einen Zeitraum erstreckt (DauerverstoR3), ist dessen Beginn maRgeblich.
Ein solcher DauerverstoR liegt vor

— bei sich gleichmaRig wiederholenden VerstdRen (Beispiel: Der Arbeitgeber zahlt seit Monaten keinen Lohn. Der Versi-
cherungsfall ist der erste Lohnausfall.) oder

— wenn ein andauernder rechtswidriger Zustand herbeigeflhrt worden sein soll. (Beispiel: Bei Beginn eines Mietverhaltnis-
ses wird die Wohnung in mangelhaftem Zustand tibergeben. Sie wird vom Vermieter erst nach mehreren Rugen lhrerseits
in einen vertragsgeméaRen Zustand versetzt. Versicherungsfall ist die Ubergabe der Wohnung im mangelhaften Zustand
bei Mietbeginn.)

Sind mehrere Versicherungsfalle fur lhren Anspruch auf Versicherungsschutz ursachlich, ist der erste entscheidend. Wenn
dieser erste Versicherungsfall innerhalb der Vertragslaufzeit eintritt, erhalten Sie Versicherungsschutz. Wenn dieser erste
Versicherungsfall vor Vertragsbeginn eingetreten ist, haben Sie keinen Anspruch auf Versicherungsschutz. Zu Ihren Gunsten
bleiben Versicherungsfalle unberticksichtigt, die langer als ein Jahr vor Beginn des Versicherungsschutzes eingetreten sind.

Ausnahme:
Die Jahresregelung gilt nicht fiir den Dauerverstof3.
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(3) Ist ein Versicherungsfall vor Beginn des Versicherungsschutzes nach § 7 oder wahrend der Wartezeit eingetreten, besteht
dennoch Versicherungsschutz, wenn das betroffene Risiko seit mindestens finf Jahren ununterbrochen bei uns oder einem
anderen Rechtsschutzversicherer — nachweisbar durch Vorlage der Vertragsunterlagen — versichert war (Verzicht auf die
Einrede der Vorvertraglichkeit).

Voraussetzung fiir den Versicherungsschutz ist, dass lhnen der Versicherungsfall bei Abschluss des Rechtsschutzvertrages
noch nicht bekannt war und weder bei uns noch einer anderen Rechtsschutzversicherung gemeldet wurde oder gemeldet
werden konnte.

(4) In folgenden Fallen haben Sie keinen Versicherungsschutz:

a)

b)

c)

d)

Fir die nachstehend genannten Leistungsarten besteht Versicherungsschutz erst nach dem Ablauf eines bestimm-
ten Zeitraumes nach Versicherungsbeginn. (Das ist die sogenannte Wartezeit. Wahrend der Wartezeit besteht kein
Versicherungsschutz.)

Die Wartezeit betragt

3 Monate im

—  Arbeits-Rechtsschutz

— Wohnungs- und Grundstiicks-Rechtsschutz

— Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (Ausnahme: Kauf oder Leasing eines fabrikneuen Kfz oder im Zusam-
menhang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage bis 30 kWp, Solarthermie-,
Geothermie- oder sonstigen Warmepumpenanlage)

— Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

— Sozialgerichts-Rechtsschutz

— Verwaltungs-Rechtsschutz in verkehrsrechtlichen Angelegenheiten

— Rechtsschutz bei privatem Urheberrechtsverstol3 im Internet

— Vertrags-Rechtsschutz vor Gerichten fur Heilpraktiker und medizinische Heilberufe
Ausnahme:

Auch in den ersten drei Monaten haben Sie Versicherungsschutz in folgenden Leistungsarten:
— Schadenersatz-Rechtsschutz und Unterlassungsanspriiche

— Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

—  Straf-Rechtsschutz (inkl. Aktivem Straf-Rechtsschutz)

—  Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

— Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

— Beratungs-Rechtsschutz im Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung

— Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht bei Kauf oder Leasing eines fabrikneuen Kraftfahrzeuges oder im Zusam-
menhang mit der Anschaffung, der Installation und dem Betrieb einer Photovoltaikanlage bis 30 kWp, Solarthermie-,
Geothermie- oder sonstigen Warmepumpenanlage

— Rechtsschutz flir Opfer von Gewaltstraftaten
— Daten-Rechtsschutz

Der Versicherungsfall liegt zwar nach Beginn des Versicherungsschutzes. Diesem ging jedoch voraus, dass Sie vor
Versicherungsbeginn

— einen Antrag bei einer Behdrde gestellt haben (Beispiel: Bestimmung des Grades einer Behinderung, Unfallanzeige
bei der Berufsgenossenschaft, Wiedererteilung der Fahrerlaubnis),

— einen Antrag auf Leistung aus einem anderen Versicherungsvertrag gestellt haben (Beispiel: Anspruch auf Berufs-
unfahigkeits-Rente, Unfall-Invaliditatsleistung),

— ein Kindigungsrecht ausgelibt haben und der Versicherungsfall héangt mit der Beendigung des gekiindigten Vertrages
zusammen (Beispiel: Sie haben einen Mietvertrag gekiindigt und nach Versicherungsbeginn gibt es Streit um die
Kaution oder Schénheitsreparaturen).

Zu lhren Gunsten bleiben Antrage und Kindigungen unberticksichtigt, die langer als ein Jahr vor Beginn des Versiche-
rungsschutzes gestellt oder ausgeubt wurden.

Sie melden uns einen Versicherungsfall, sind aber zu diesem Zeitpunkt langer als drei Jahre flr den betroffenen Bereich
nicht mehr bei uns versichert.

Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 €)) liegen die tatsachlichen oder behaupteten Voraussetzungen fir die Fest-
setzung lhrer Abgaben (Beispiel: Steuern, Gebiihren) vor Vertragsbeginn.

§ 4 a Versichererwechsel

(1) Damit Sie bei einem Versichererwechsel méglichst keine Nachteile haben, haben Sie uns gegeniiber Anspruch auf Versiche-
rungsschutz in folgenden Fallen (dies gilt abweichend von § 4 Absatz 4 b) bis d)):

a)

b)

Der Versicherungsfall ist in unserer Vertragslaufzeit eingetreten. Der Versicherungsschutz gilt auch dann, wenn ein Fall
von § 4 Absatz 4 b) vorliegt und Ihre Handlung nach § 4 Absatz 4 b) in die Zeit des Vorversicherers fallt.

Der Versicherungsfall liegt zwar in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers, der Anspruch wird aber erstmals spater als
drei Jahre nach Beendigung der Vorversicherung geltend gemacht. Die Meldung beim Vorversicherer darf jedoch nicht
vorsatzlich oder grob fahrlassig versdumt worden sein (,Grob fahrlassiges Verhalten* bedeutet: Jemand verletzt die im
Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewohnlich hohem Malf3e).
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)

c) Der Versicherungsfall im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)), beispielsweise ein Steuerbescheid, fallt in unsere
Vertragslaufzeit, die Grundlagen flr Ihre Steuer- oder Abgabefestsetzung sind aber wahrend der Laufzeit des Vorversiche-
rers eingetreten oder sollen dort eingetreten sein (Beispiel: Sie erhalten in unserer Vertragslaufzeit einen Steuerbescheid,
der ein Steuerjahr in der Vertragszeit des Vorversicherers betrifft).

d) Der Vorversicherer und wir haben unterschiedliche Regelungen zur Bestimmung des Versicherungsfalles: Der Versiche-
rungsfall ist nach den Bedingungen des Vorversicherers nach Beendigung seines Vertrages eingetreten. Nach unseren
Bedingungen ist der Versicherungsfall in der Vertragslaufzeit des Vorversicherers eingetreten.

Voraussetzung fir den Versicherungsschutz ist in allen aufgefuhrten Fallen, dass

— Sie bei lhrer Vorversicherung gegen dieses Risiko im gleichen Umfang versichert waren,
— Sie bei uns zum Zeitpunkt der Inanspruchnahme gegen dieses Risiko versichert sind und
— der Wechsel zu uns llickenlos erfolgt ist.

In diesen Fallen haben Sie Versicherungsschutz im gleichen Umfang, den Sie bei lhrem Vorversicherer versichert hatten;
hdchstens jedoch im Umfang unseres Vertrages.

§ 5 Welche Kosten iibernehmen wir?

(1

Wir erbringen und vermitteln Dienstleistungen, damit Sie |hre Interessen im nachfolgenden Umfang wahrnehmen kdnnen.
Wir zahlen in jedem Versicherungsfall hdchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme.

Zahlungen fur Sie selbst und fuir mitversicherte Personen in demselben Versicherungsfall rechnen wir zusammen. Dies gilt
auch fur Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfalle, die zeitlich und ursachlich zusammenhangen.

Wir ubernehmen folgende Kosten:
a) Leistungsumfang im Inland
Bei einem Versicherungsfall im Inland tragen wir die Vergitung eines Rechtsanwaltes, der Ihre Interessen vertritt.

(Wenn Sie mehr als einen Rechtsanwalt beauftragen, tragen wir die dadurch entstehenden Mehrkosten nicht. Mehrkosten
aufgrund eines Rechtsanwaltswechsels tragen wir ebenfalls nicht.)

Wir erstatten maximal die gesetzliche Vergltung eines Rechtsanwaltes, der am Ort des zusténdigen Gerichts ansassig
ist oder ware. Die gesetzliche Vergiitung richtet sich nach dem Rechtsanwaltsvergitungsgesetz (RVG).

Bei einer versicherten Beratung, einer Auskunft oder Gutachtenausarbeitung, die nicht mit einer anderen gebuhrenpflich-
tigen Tatigkeit zusammenhangt und fir die das RVG keine der Hohe nach bestimmte Gebuhr festsetzt, tragen wir die
angemessene Vergutung je Versicherungsfall bis zu 250 EUR. Fr ein erstes Beratungsgesprach hochstens 190 EUR.

Wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zustandigen Gericht entfernt?

Dann tGbernehmen wir bei lhrer gerichtlichen Streitigkeit in den Leistungsarten § 2 a) bis g) sowie n) aa) und bb) weitere
anwaltliche Kosten und zwar bis zur Héhe der gesetzlichen Verglitung eines anderen Rechtsanwaltes, der nur den
Schriftverkehr mit dem Anwalt am Ort des zustandigen Gerichts fiihrt (sogenannter Verkehrsanwalt). Dies gilt nur fir die
erste Instanz.

Ausnahme:
Im Straf-, Ordnungswidrigkeiten- und Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz tragen wir diese weiteren Kosten nicht.
b) Leistungsumfang im Ausland

Bei einem Versicherungsfall im Ausland tragen wir die Kosten fiir einen Rechtsanwalt, der fiir Sie am zusténdigen Gericht
im Ausland tatig wird. Dies kann sein entweder:

— ein am Ort des zusténdigen Gerichts ansassiger auslandischer Rechtsanwalt oder
— ein Rechtsanwalt in Deutschland.

Den Rechtsanwalt in Deutschland vergiten wir so, als ware der Rechtsstreit am Ort seines Rechtsanwaltsbiros in
Deutschland; hierbei gilt § 5 Absatz 1 a) Satz 4 und 5 entsprechend.

Diese Vergtitung ist begrenzt auf die gesetzliche Vergutung.

Ist ein auslandischer Rechtsanwalt fur Sie tatig und wohnen Sie mehr als 100 km Luftlinie vom zustandigen Gericht (im
Ausland) entfernt?

Dann Ubernehmen wir zusatzlich die Kosten eines Rechtsanwaltes an lhrem Wohnort. Diesen Rechtsanwalt bezahlen
wir dann bis zur Hohe der gesetzlichen Vergitung eines Rechtsanwaltes, der den Schriftverkehr mit dem Rechtsanwalt
am Ort des zustandigen Gerichts flhrt (sogenannter Verkehrsanwalt). Die Kostenlbernahme fiir den Verkehrsanwalt gilt
nur fur die erste Instanz.

Sofern Sie Anspriiche aus einem Versicherungsfall haben, der aufgrund eines Verkehrsunfalles im europaischen
Ausland eingetreten ist, muss zunachst eine Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftragten (eine Liste aller
Schadenregulierungsbeauftragten fihrt der Zentralruf der Autoversicherer) bzw. mit der Entschadigungsstelle im Inland
erfolgen.

Erst wenn diese Regulierung erfolglos geblieben ist, tragen wir auch Kosten fur eine Rechtsverfolgung im Ausland.

Die zusatzlichen Kosten eines inlandischen Rechtsanwaltes bei der Regulierung mit dem Schadenregulierungsbeauftrag-
ten bzw. der Entschadigungsstelle im Inland Gbernehmen wir fir dessen gesamte Tatigkeit im Rahmen der gesetzlichen
Gebuihren bis zur Héhe von 250 EUR.

c) Wirtragen

— die Gerichtskosten, einschlieR3lich der Entschadigung fuir Zeugen und Sachverstandige, die vom Gericht heran-
gezogen werden,

— die Kosten des Gerichtsvollziehers,
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@)

d)

e)

b)

— die Verfahrenskosten vor Verwaltungsbehdrden, die lhnen von der Behdrde in Rechnung gestellt werden, sowie die
Kosten der Vollstreckung im Verwaltungsweg.

Wir Ubernehmen die Gebulhren eines Schieds- oder Schlichtungsverfahrens. Und zwar bis zur Héhe der Gebihren, die im
Falle der Anrufung eines zustandigen staatlichen Gerichts erster Instanz entstiinden. Versicherungsschutz fur Mediation
besteht nach § 5 a Absatz 1 nur im Inland.

Wir tbernehmen die Ubliche Verglitung flr einen Sachverstandigen, wenn folgende Voraussetzungen erfiillt sind:

aa) Der Sachverstandige verfugt tber die erforderliche technische Sachkunde. Als technisch sachkundig gelten Sachver-
standige, die von einer staatlichen oder staatlich anerkannten Stelle bestellt oder von einer nach den jeweils giltigen
DIN/ISO-Normen akkreditierten Stelle zertifiziert worden sind (Beispiel: TUV oder Dekra).

Wir haben der Beauftragung des Sachverstandigen zuvor in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief)
zugestimmt.

Die Kostenlbernahme gilt:
— in Fallen der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Strafverfahren,

— wenn Sie |hre rechtlichen Interessen aus Kauf- und Reparaturvertrdgen von Kraftfahrzeugen zu Lande und Anhéan-
gern wahrnehmen.

In folgenden Fallen vermitteln wir lhnen einen Sachverstandigen:
— in Fallen der Verteidigung in einem verkehrsrechtlichen Verfahren bei einer Ordnungswidrigkeit.
Hierbei Gbernehmen wir Kosten bis maximal 500 EUR je Verfahren.

Sollte uns die Vermittlung eines Sachverstandigen im Einzelfall nicht mdglich sein, haben Sie die Moglichkeit, einen
Sachverstandigen lhrer Wahl zu beauftragen, wenn wir der Beauftragung des Sachverstandigen zuvor in Textform
(zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) zugestimmt haben. In diesem Fall gilt ebenfalls die Kostentubernahme bis
maximal 500 EUR je Verfahren.

Fir einen im Ausland ansassigen Sachverstandigen tibernehmen wir die Ubliche Vergiitung, wenn Sie Ersatzan-
spriiche wegen einer im Ausland eingetretenen Beschadigung eines Kraftfahrzeuges zu Lande oder eines Anhangers
geltend machen wollen.

Wir tragen lhre tatsachlich entstandenen Reisekosten zu einem auslandischen Gericht, wenn:

— Sie dort als Beschuldigter oder als Prozesspartei erscheinen missen und

— Sie Rechtsnachteile nur durch lhr personliches Erscheinen vermeiden kénnen.

Wir zahlen die Kosten bis zur Hohe der flir Geschaftsreisen von deutschen Rechtsanwalten geltenden Satze.

Wir Gbernehmen die Rechtsanwalts- und Gerichtskosten lhres Prozessgegners, wenn Sie zur Erstattung dieser
Verfahrenskosten aufgrund gerichtlicher Festsetzung verpflichtet sind.

bb

~

Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie
— zu deren Zahlung verpflichtet sind oder
— diese Verpflichtung bereits erflllt haben.

Wenn Sie die Kosten in fremder Wahrung bezahlt haben, erstatten wir Ihnen diese in EUR. Als Abrechnungsgrundlage
benutzen wir den Wechselkurs der Europaischen Zentralbank (EZB) des Tages, an dem Sie die Kosten vorgestreckt
haben.

Einschriankung unserer Leistungspflicht
Wir kénnen folgende Kosten nicht erstatten:

a)
b)

Kosten, die Sie tbernommen haben, ohne rechtlich dazu verpflichtet zu sein.
Kosten,

die bei einer gutlichen Einigung entstanden sind und die nicht dem Verhaltnis des von lhnen angestrebten Ergebnisses
zum tatsachlich erzielten Ergebnis entsprechen. (Beispiel: Sie verlangen Schadenersatz in Héhe von 10.000 EUR.
In einem Vergleich mit dem Gegner erlangen Sie einen Betrag von 8.000 EUR = 80 % des angestrebten Ergebnisses.

In diesem Fall ibernehmen wir 20 % der entstandenen Kosten — namlich flr den Teil, den Sie nicht durchsetzen konnten.)
Dies bezieht sich auf die gesamten Kosten der Streitigkeit.

Ausnahme:

Es ist gesetzlich eine andere Kostenregelung vorgeschrieben.

Von den von uns zu tragenden Kosten ziehen wir die vereinbarte Selbstbeteiligung je Versicherungsfall (§ 4) ab.
Ausnahme:

Hangen mehrere Versicherungsfalle zeitlich und ursachlich zusammen, ziehen wir zu Ihren Gunsten die Selbstbeteiligung
nur einmal ab.

Sofern der Versicherungsfall mit einer Erstberatung nach § 34 Rechtsanwaltsvergitungsgesetz (RVG), durch einen von
uns vermittelten Rechtsanwalt oder eine Mediation nach § 5 a erledigt ist, ziehen wir keine Selbstbeteiligung ab.

Dies gilt unabhangig von unserer Vermittlung auch

— im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) aa)),

— im Beratungs-Rechtsschutz in Betreuungsverfahren(§ 2 k) bb)),

— bei der Geltendmachung vorbeugender Unterlassungsanspriche (§ 2 n) cc)),

— im Rechtsschutz bei privatem Urheberrechtsversto? im Internet (§ 2 n) dd)),

— im Aktiven Straf-Rechtsschutz (§ 2 n) ee)) sowie

— inden Serviceleistungen (Ziffer 2.2 § 1 A. Klauseln zu den ARB der Continentale), solange wir diese anbieten.
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(4)

®)

(6)

d) Kosten von Zwangsvollstreckungsmafinahmen (Beispiel: Kosten eines Gerichtsvollziehers),
die aufgrund der vierten oder jeder weiteren Zwangsvollstreckungsmaflnahme je Vollstreckungstitel entstehen.
e) Kosten von ZwangsvollstreckungsmaRnahmen (Beispiel: Kosten eines Gerichtsvollziehers),

die spater als finf Jahre nach Rechtskraft des Vollstreckungstitels eingeleitet werden (,Vollstreckungstitel“ sind zum
Beispiel ein Vollstreckungsbescheid oder ein Urteil).

f)  Kosten von Zwangsvollstreckungsmalinahmen fiir umweltgerecht zu entsorgende Schad-, Gefahr-, Wertstoffe und Abfalle
bei gewerblich genutzten Grundstiicken, Gebauden und Gebaudeteilen sowie privat oder gewerbliche Aufbewahrungs-
und Vernichtungskosten, zum Beispiel bei der RGumungszwangsvollstreckung.

g) Kosten fir Strafvollstreckungsverfahren jeder Art, bei denen vom Gericht eine Geldstrafe oder GeldbufRe unter 250 EUR
verhangt wurde.

h) Kosten, zu deren Ubernahme ein anderer verpflichtet wére, wenn der Rechtsschutzversicherungsvertrag nicht bestiinde.

i)  Sie einigen sich auch Uber unstrittige oder nicht versicherte Anspriche. In diesem Fall zahlen wir die darauf entfallenden
Kosten nicht.

j) Kosten, die bei Teileintrittspflicht auf den nicht gedeckten Teil entfallen. Treffen Anspriiche zusammen, fur die teils Versi-
cherungsschutz besteht, teils nicht, tragen wir nur den Teil der angefallenen Kosten, der dem Verhaltnis des Wertes des
gedeckten Teils zum Gesamtstreitwert (Quote) entspricht.

Wir zahlen in jedem Versicherungsfall héchstens die in unserem Vertrag vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen fir Sie
und mitversicherte Personen aufgrund desselben Versicherungsfalles rechnen wir zusammen. Dies gilt auch fir Zahlungen
aufgrund mehrerer Versicherungsfalle, die zeitlich und ursachlich zusammenhangen.

Wir sorgen fiir

a) die Ubersetzung der schriftlichen Unterlagen, wenn dies notwendig ist, um Ihre rechtlichen Interessen im Ausland wahr-
zunehmen. Wir ibernehmen dabei auch die Kosten, die fiir die Ubersetzung anfallen,

b) die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der vereinbarten Hohe fiir eine Kaution, die gestellt werden muss, um Sie
einstweilen von StrafverfolgungsmaRnahmen zu verschonen.

Im Geltungsbereich Europa (§ 6 Absatz 1) ist die Hochstgrenze fur Strafkautionsdarlehen unbegrenzt.
Im weltweiten Geltungsbereich (§ 6 Absatz 2) betragt die Hochstgrenze fir Strafkautionsdarlehen 300.000 EUR.

Im Spezial-Straf-Rechtsschutz SSR 2024 der Continentale (Ziffer 3 der Sonderbedingungen fiir den Spezial-Straf-Rechts-
schutz der Continentale) betragt die Hochstgrenze fur Strafkautionsdarlehen 100.000 EUR.

Die vereinbarte Betragshohe gilt in jedem Versicherungsfall als Gesamthdchstleistung fur die Gewahrung von Kautionsdarle-
hen. Zahlungen flr Sie und mitversicherte Personen aufgrund desselben Versicherungsfalles rechnen wir zusammen. Dies
gilt auch fir Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfalle, die zeitlich und ursachlich zusammenhangen.

Alle Bestimmungen, die den Rechtsanwalt betreffen, gelten entsprechend
a) fir Notare in Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit und
— im Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) aa)) und
— im Beratungs-Rechtsschutz im Zusammenhang mit Betreuungsanordnungen bei Verwandten 1. Grades (§ 2 k) bb)),
b) fiir Angehorige der steuerberatenden Berufe (Beispiel: Steuerberater)
im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),
c) fiurim Ausland anséassige rechts- und sachkundige Bevollmachtigte bei Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland.

§ 5 a Einbeziehung des auBergerichtlichen Mediationsverfahrens

(1

)

Mediation ist ein vertrauliches und strukturiertes Verfahren. Angestrebt wird eine einvernehmliche Beilegung des Konflikts
durch die Parteien. Diese erhalten hierzu die Hilfe eines Mediators. Eine Mediation erfolgt freiwillig und eigenverantwortlich.

Anspruch auf Versicherungsschutz fir ein Mediationsverfahren besteht nach Eintritt eines Versicherungsfalles nach § 4, wenn
bei den nach § 5 a Absatz 2 bezeichneten versicherten Leistungsarten der auf3ergerichtliche Bereich versichert ist.

Um lhnen eine einvernehmliche und nachhaltige Konfliktbeilegung zu ermdglichen, schlagen wir Ihnen einen Mediator zur
Durchfliihrung des Mediationsverfahrens in Deutschland vor und tragen dessen auf Sie entfallende Kosten im Rahmen des
§ 5 a Absatz 3.

Unter der Voraussetzung, dass es sich um einen Anwaltsmediator handelt (das heil’t eine Person ist neben ihrer Tatigkeit als
Mediator auch als Rechtsanwalt zugelassen) sind Sie in der Auswahl des Mediators frei.

Die Mediation kann in Anwesenheit der Beteiligten, telefonisch oder auch online erfolgen.
Der Versicherungsschutz fir ein Mediationsverfahren ist in folgenden Leistungsarten mdglich:
— Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a) und § 2 n) bb)),

— Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),

— Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz (§ 2 c)),

— Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§ 2 d) und § 2 n) aa)),

— Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),

— Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§ 2 j)),

— Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) aa)),

sofern sich der vereinbarte Versicherungsschutz nicht auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen vor Gerichten beschrankt
oder der bestehende Versicherungsumfang die in der Aufzahlung genannten Leistungsarten nicht enthalt.

Im Fall des § 2 k) aa) kénnen Sie den Mediations-Rechtsschutz anstelle des Beratungs-Rechtsschutzes im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht in Anspruch nehmen.
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(3) Kommt zwischen den Parteien ein Mediationsvertrag zur Durchflihrung der Mediation zustande, tragen wir den auf Sie
entfallenden Anteil an den Kosten bis zu 3.000 EUR je Mediationsverfahren, fir alle in einem Kalenderjahr eingeleiteten
Mediationsverfahren jedoch nicht mehr als 6.000 EUR.

Sind am Mediationsverfahren auch nicht versicherte Personen beteiligt, ibernehmen wir die Kosten anteilig im Verhaltnis
versicherter zu nicht versicherter Person.

Ist der Versicherungsfall mit der Durchflihrung des Mediationsverfahrens erledigt, fallt eine Selbstbeteiligung nicht an.

(4) Fur die Tatigkeit des Mediators sind wir nicht verantwortlich. Dies bedeutet, dass dieser Ihnen gegentiber selbst und unmit-
telbar haftet.

Soweit vorstehend nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3, 4, 7 bis 14, 16, 17
und 20 entsprechend.

§ 6 In welchen Landern sind Sie versichert?
Versicherungsschutz besteht, wenn Sie lhren Hauptwohnsitz in der Bundesrepublik Deutschland haben.
(1) Hier haben Sie Versicherungsschutz

Sie haben Versicherungsschutz, wenn ein Gericht oder eine Behodrde in folgenden Gebieten gesetzlich zustandig ist oder
ware und Sie lhre Rechtsinteressen dort verfolgen:

— in Europa,

— in den Anliegerstaaten des Mittelmeeres,

— auf den Kanarischen Inseln,

— auf den Azoren oder auf Madeira.

Ausnahmen:

Haben Sie

—  Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§ 2 e)),

— Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2 f)) und

— Opfer-Rechtsschutz (§ 2 1))

versichert, gelten diese nur vor deutschen Gerichten.

Haben Sie Beratungs-Rechtsschutz im Familien-, Lebenspartnerschafts- und Erbrecht (§ 2 k) aa)) versichert, kdnnen Sie sich
nur von einem in Deutschland zugelassenen Rechtsanwalt beraten lassen.

Dies gilt auch fur den Beratungs-Rechtsschutz in Betreuungsverfahren (§ 2 k) bb)) und den Rechtsschutz bei privatem
Urheberrechtsverstol3 im Internet (§ 2 n) dd)).

Bei Einbeziehung des aulergerichtlichen Mediationsverfahrens nach § 5 a ist dieses auf Deutschland beschrankt.

Im Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR 2024 der Continentale Ziffer 3 § 8 der Sonderbedingungen fiir den Spezial-Straf-Rechts-
schutz) ist der Geltungsbereich auf Europa beschrankt.

(2) Hier haben Sie Versicherungsschutz mit Einschrankungen:

Fur die Wahrnehmung lhrer rechtlichen Interessen auRerhalb des Geltungsbereiches nach § 6 Absatz 1 tragen wir im Rahmen
der vereinbarten Leistungsarten bei Auslandsaufenthalten die notwendigen Rechtskosten gemaR § 5 Absatz 1, insbesondere
die Vergltung des von Ihnen beauftragten auslandischen Rechtsanwaltes bis zu dem Betrag, der sich bei entsprechender
Anwendung des Rechtsanwaltsvergitungsgesetzes (RVG) ergeben wirde, hdchstens jedoch 300.000 EUR je Versiche-
rungsfall.

Wir leisten unter folgenden Voraussetzungen:

— |hr Versicherungsfall auf3erhalb des Geltungsbereiches nach § 6 Absatz 1 muss wahrend eines hochstens 12-monatigen
Aufenthaltes eingetreten sein,

— der Versicherungsschutz darf nicht auf deutsche Gerichte, Deutschland oder Europa beschrankt sein (siehe Ausnahmen
zu § 6 Absatz 1),

— Sie nehmen keine Interessen im Zusammenhang mit dem Erwerb oder der VerauRRerung von dinglichen Rechten an
Grundstiicken, Gebauden oder Gebaudeteilen wahr (dingliche Rechte sind Rechte, die gegeniliber jedermann wirken
und von jedem respektiert werden mussen, zum Beispiel Eigentum).

Der vorgenannte Hochstbetrag gilt in jedem Versicherungsfall als Gesamthéchstleistung. Zahlungen fir Sie und mitversicherte
Personen aufgrund desselben Versicherungsfalles rechnen wir zusammen. Dies gilt auch fur Zahlungen aufgrund mehrerer
Versicherungsfalle, die zeitlich und ursachlich zusammenhangen.

(3) SchlieRen Sie schuldrechtliche Vertrage tber das Internet (Internet-Rechtsschutz gemaf § 2 n) aa)) ab und liegen diese
Vertrage aulerhalb des Geltungsbereichs nach Absatz 1, betragt die Versicherungssumme 300.000 EUR je Versicherungsfall.

2. Versicherungsverhaltnis

§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsschutz beginnt zu dem im Versicherungsschein angegebenen Zeitpunkt. Voraussetzung fur den Versicherungs-
schutz ist, dass Sie den ersten oder den einmaligen Beitrag rechtzeitig zahlen, das heil’t innerhalb von 14 Tagen nach unserer
Aufforderung (§ 9 B. Absatz 1 Satz 1).

Eine vereinbarte Wartezeit bleibt unberthrt (das heil3t: sie gilt in jedem Fall).

§ 8 Dauer und Ende des Vertrages
(1) Vertragsdauer
Der Vertrag ist fur die im Versicherungsschein angegebene Zeit abgeschlossen.
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(2) Stillschweigende Verlangerung und Kiindigung

Bei einer Vertragsdauer von mindestens einem Jahr verlangert sich der Vertrag um jeweils ein weiteres Jahr, wenn der Vertrag
nicht gekundigt wird. Kiindigen kénnen sowohl Sie als auch wir. Die Kiindigung muss lhnen oder uns spéatestens drei Monate
vor dem Ablauf der Vertragszeit in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) zugehen.

(3) Vertragsbeendigung

Bei einer Vertragsdauer von weniger als einem Jahr endet der Vertrag zum vorgesehenen Zeitpunkt, ohne dass es einer
Kindigung bedarf.

Bei einer Vertragsdauer von mehr als drei Jahren konnen Sie den Vertrag schon zum Ablauf des dritten oder jedes darauf-
folgenden Jahres kiindigen. Ihre Kiindigung muss uns spatestens drei Monate vor Ablauf des jeweiligen Jahres in Textform
(zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) zugehen.

§ 8 a Versicherungsjahr

Das Versicherungsjahr dauert grundsatzlich 12 Monate. Besteht die vereinbarte Vertragsdauer jedoch nicht aus ganzen Jahren,
wird das erste Versicherungsjahr entsprechend verkirzt. Die folgenden Versicherungsjahre bis zum vereinbarten Vertragsablauf
sind jeweils ganze Jahre. (Beispiel: Bei einer Vertragsdauer von 15 Monaten betragt das erste Versicherungsjahr drei Monate,
das folgende Versicherungsjahr 12 Monate.)

§ 9 Beitrag

A. Beitrag und Versicherungssteuer
(1) Beitragszahlung

Die Beitrage kénnen Sie je nach Vereinbarung monatlich, vierteljahrlich, halbjahrlich oder jahrlich bezahlen. Die Versiche-
rungsperiode umfasst dementsprechend

— bei Monatsbeitragen einen Monat,
— bei Vierteljahresbeitragen ein Vierteljahr,
— bei Halbjahresbeitragen ein Halbjahr und
— bei Jahresbeitragen ein Jahr.
(2) Versicherungssteuer
Der Versicherungsbeitrag enthalt die Versicherungssteuer, die Sie in der jeweils gesetzlich bestimmten Héhe zu zahlen haben.

B. Zahlung und Folgen verspéteter Zahlung/Erstbeitrag
(1) Falligkeit der Zahlung

Damit Ihr Versicherungsschutz zu dem vereinbarten Zeitpunkt beginnt, miissen Sie den ersten Beitrag rechtzeitig zahlen,
das heif3t innerhalb von 14 Tagen nach unserer Aufforderung.

Ist die Zahlung des Jahresbeitrages in Raten vereinbart, gilt als erster Beitrag nur die erste Rate des ersten Jahresbeitrages.
(2) Spaterer Beginn des Versicherungsschutzes

Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, beginnt der Versicherungsschutz friihestens zu dem Zeitpunkt, zu dem Sie
den Beitrag zahlen. Bei einer bestehenden Vorversicherung liegt in diesem Fall kein nahtloser Versicherungsschutz vor.

Auf die Folge einer verspateten Zahlung mussen wir Sie allerdings durch gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel
E-Mail, Telefax oder Brief) oder durch einen auffélligen Hinweis im Versicherungsschein aufmerksam gemacht haben.

Sollten Sie jedoch nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben, beginnt der Versicherungsschutz zu dem
im Versicherungsschein dokumentierten Zeitpunkt.

(3) Ricktritt

Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig, kdnnen wir vom Vertrag zurlicktreten, solange der Beitrag nicht bezahlt ist.
Wir kdnnen nicht zuriicktreten, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

C. Zahlung und Folgen verspateter Zahlung/Folgebeitrag
(1) Falligkeit

Die Folgebeitrage werden zu dem jeweils vereinbarten Zeitpunkt fallig.
(2) Verzug

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, geraten Sie in Verzug, auch ohne dass Sie eine Mahnung von uns
erhalten haben. Wir sind dann berechtigt, Ersatz fir den Schaden zu verlangen, der uns durch den Verzug entstanden ist
(siehe Absatz 3).

Sie geraten nicht in Verzug, wenn Sie die verspatete Zahlung nicht zu vertreten haben.
(3) Zahlungsaufforderung

Wenn Sie einen Folgebeitrag nicht rechtzeitig bezahlen, kdnnen wir Ihnen eine Zahlungsfrist einrdumen. Dies geschieht in
Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) und auf lhre Kosten.

Diese Zahlungsfrist muss mindestens zwei Wochen betragen.

Unsere Zahlungsaufforderung ist nur wirksam, wenn sie folgende Informationen enthalt:

— Die ausstehenden Betrage, die Zinsen und die Kosten missen im Einzelnen beziffert sein und

— die Rechtsfolgen miissen angegeben sein, die nach Absatz 4 mit der Fristliberschreitung verbunden sind.
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Rechtliche Folgen der Fristliberschreitung
a) Verlust des Versicherungsschutzes

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, haben Sie ab diesem Zeitpunkt bis zur
Zahlung keinen Versicherungsschutz. Allerdings missen wir Sie bei unserer Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 auf
den Verlust des Versicherungsschutzes hingewiesen haben.

b) Kindigung des Versicherungsvertrages

Wenn Sie nach Ablauf der Zahlungsfrist immer noch nicht bezahlt haben, kénnen wir den Vertrag kiindigen, ohne eine
Frist einzuhalten. Allerdings missen wir Sie bei unserer Zahlungsaufforderung nach Absatz 3 auf die fristlose Kiindi-
gungsmaoglichkeit hingewiesen haben.

Wenn wir lhren Vertrag geklindigt haben und Sie danach innerhalb eines Monats den angemahnten Betrag bezahlen,
besteht der Vertrag fort. Allerdings haben Sie fiir Versicherungsfalle, die zwischen dem Ablauf der Zahlungsfrist und Ihrer
Zahlung eingetreten sind, keinen Versicherungsschutz.

D. Rechtzeitige Zahlung bei SEPA-Lastschriftmandat

(1

)

Rechtzeitige Zahlung

Wenn wir die Einziehung des Beitrages von einem Konto vereinbart haben, gilt die Zahlung als rechtzeitig, wenn
— der Beitrag zu dem Falligkeitstag eingezogen werden kann und

— Sie der Einziehung nicht widersprechen.

Was geschieht, wenn der féllige Beitrag ohne lhr Verschulden nicht eingezogen werden kann? In diesem Fall ist die Zahlung
auch dann noch rechtzeitig, wenn Sie nach einer Aufforderung in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) unver-
zuglich zahlen. (,Unverzlglich® hei3t nicht unbedingt ,sofort“, sondern ,ohne schuldhaftes Zégern* bzw. ,so schnell wie eben
moglich®.)

Beendigung des Lastschriftverfahrens

Wenn Sie daflr verantwortlich sind, dass der fallige Beitrag nicht eingezogen werden kann, sind wir berechtigt, kiinftig eine
andere Zahlungsweise zu verlangen. Sie missen allerdings erst dann zahlen, wenn wir Sie hierzu in Textform (zum Beispiel
E-Mail, Telefax oder Brief) aufgefordert haben.

E. Beitrag bei vorzeitiger Vertragsbeendigung

In diesem Fall haben wir nur Anspruch auf den Teil des Beitrages, der dem Zeitraum des Versicherungsschutzes entspricht. Das
gilt, soweit gesetzlich nicht etwas anderes bestimmt ist.

§ 10 Beitragsanpassung
Warum nehmen wir eine Beitragsanpassung vor?

(1

)

®)

(4)

®)

Wir sind berechtigt, einmal im Kalenderjahr den Beitrag fiir bestehende Vertrage neu zu kalkulieren. Wir sind verpflichtet, eine
Neukalkulation spatestens im jeweils flinften folgenden Kalenderjahr durchzufiihren, unabhangig vom Versicherungsbeginn
des jeweiligen Versicherungsvertrages. Damit soll die dauerhafte Erfullbarkeit unserer Verpflichtungen aus den Versiche-
rungsvertragen, die sachgemale Berechnung der Beitrage sowie die Erhaltung des bei Vertragsabschluss vorhandenen
Gleichgewichts zwischen Leistung und Gegenleistung sichergestellt werden.

Bei der Neukalkulation werden die anerkannten Grundsatze der Versicherungsmathematik und Versicherungstechnik beachtet.
Es werden diejenigen Rechtsschutzversicherungen aus dem Bestand der Continentale Sachversicherung AG zusammen-
gefasst, die nach versicherungsmathematischen Grundsatzen einen gleichartigen Risikoverlauf (zum Beispiel aufgrund der
Risikogruppe, der Selbstbehaltswahl oder der Schadenhaufigkeit) erwarten lassen. Fir den Fall, dass eine ausreichende
Grundlage unternehmenseigener Daten nicht zur Verfligung steht, kdnnen externe statistische Erkenntnisse (zum Beispiel
vom Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft e. V. (GDV e.V.)) herangezogen werden.

Hierbei werden die Entwicklung der Schadenaufwendungen (einschlieBlich Schadenregulierungskosten) sowie die Kosten-
entwicklung der Vergangenheit und ihre jeweils zu erwartende Entwicklung bis zur nachsten Uberpriifung bertcksichtigt. Der
Ansatz fur Gewinn sowie individuelle Beitragszuschlage und -abschlége bleiben unverandert.

Ergibt die Neukalkulation rechnerisch eine Beitragsanderung um weniger als 3 %, besteht kein Anpassungsrecht und auch
keine Anpassungsverpflichtung.

Liegen die neu kalkulierten Beitrage um mindestens 3 % Uber den bisherigen Beitragen, sind wir berechtigt, die Beitrdge um
die Differenz anzuheben. Sind die neuen Beitrdge um mindestens 3 % niedriger als die bisherigen, sind wir verpflichtet, die
bisherigen Beitrage um die Differenz abzusenken.

Eine Erhdhung des Beitrags durch eine Neukalkulation ist auf maximal 20 % begrenzt.

Beitragserhéhung

Eine Erhéhung des Beitrages ist friihestens zum Beginn des dritten Versicherungsjahres des jeweiligen Versicherungsvertra-
ges zulassig; gerechnet werden dabei die Versicherungsjahre, in denen dem Vertrag erstmals die ARB 2024 der Continentale
zu Grunde lagen.

Beitragserhéhungen werden wir lhnen spatestens einen Monat vor dem Zeitpunkt des Wirksamwerdens in Textform (zum
Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) mitteilen.

Bei einer Beitragserhdhung durch die Neukalkulation kdnnen Sie den Versicherungsvertrag innerhalb eines Monats nach
Zugang unserer Mitteilung Uber die Beitragserhéhung mit Wirkung friihestens zum Zeitpunkt des Wirksamwerdens der Bei-
tragserh6hung in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) kiindigen.

Beitragsreduzierung

Beitragssenkungen durch die Neukalkulation gelten ohne besondere Mitteilung zum Beginn des nachsten Versicherungsjah-
res, sofern dieses spater als drei Monate nach dem Abschluss der Neukalkulation beginnt.
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§ 11
(1)

)

@)

Fir alle anderen Versicherungsvertrage werden sie zum Beginn des Ubernachsten Versicherungsjahres wirksam.

Anderung wesentlicher Umsténde der Beitragsfestsetzung

Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen héheren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag rechtfertigt,
kdénnen wir ab diesem Zeitpunkt den hdheren Beitrag verlangen. Denn damit sichern wir eine héhere Gefahr ab (Beispiel: Sie
haben den Verkehrs-Rechtsschutz fir ein Auto bei uns versichert und schaffen sich jetzt zuséatzlich ein Motorrad an).

Wenn wir diese hdhere Gefahr auch gegen einen hdheren Beitrag nicht versichern kénnen, missen wir die Absicherung
gegen diese Gefahr ausschlielRen.

In folgenden Fallen kdnnen Sie den Versicherungsvertrag kiindigen:
— |hr Beitrag erhdht sich um mehr als 10 Prozent,
— wir lehnen die Absicherung der héheren Gefahr ab.

In diesen Fallen kénnen Sie den Vertrag innerhalb eines Monats, nachdem lhnen unsere Mitteilung zugegangen ist, ohne
eine Frist kiindigen. In unserer Mitteilung miissen wir Sie auf Ihr Kiindigungsrecht hinweisen.

Nachdem wir von der Erhdhung der Gefahr Kenntnis erhalten haben, mussen wir unser Recht auf Beitragsanderung innerhalb
eines Monats austben.

Wenn nach Vertragsabschluss ein Umstand eintritt, der einen niedrigeren als den vereinbarten Versicherungsbeitrag rechtfer-
tigt, kdnnen wir ab diesem Zeitpunkt nur noch den niedrigeren Beitrag verlangen. Sie missen uns diesen Umstand innerhalb
von zwei Monaten anzeigen. Wenn Sie uns nach Ablauf von zwei Monaten informieren, wird lhr Versicherungsbeitrag erst zu
dem Zeitpunkt herabgesetzt, zu dem Sie uns informiert haben.

Wenn wir Sie auffordern, uns die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben zu machen, missen Sie uns diese innerhalb
eines Monats zuschicken. Wenn Sie dieser Verpflichtung nicht nachkommen, kénnen wir den Versicherungsvertrag mit einer
Frist von einem Monat kiindigen. Es sei denn, Sie weisen uns nach, dass Sie nicht vorsatzlich oder grob fahrlassig gehandelt
haben. (,Grob fahrlassiges Verhalten® bedeutet: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem
Male.)

In folgenden Fallen haben Sie keinen Versicherungsschutz:
— Sie machen innerhalb der Frist vorsatzlich falsche Angaben,
— Sie unterlassen vorsatzlich erforderliche Angaben,

— der Versicherungsfall tritt spater als einen Monat nach dem Zeitpunkt ein, zu dem Sie uns (iber die Gefahrerh6hung hatten
informieren mussen.

Ihr Versicherungsschutz entfallt nicht, wenn uns die zur Beitragsberechnung erforderlichen Angaben bereits bekannt waren.

Wenn Sie grob fahrlassig Angaben verschwiegen oder unrichtige Angaben gemacht haben, kénnen wir den Umfang unserer
Leistungen kirzen, und zwar in einem der Schwere lhres Verschuldens entsprechenden Verhaltnis.

Sie miussen nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlassig gehandelt haben (,Grob fahrlassiges Verhalten® bedeutet: Jemand
verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem Mafe).

Ausnahme:
In folgenden Fallen haben Sie trotzdem Versicherungsschutz:

— Sie weisen uns nach, dass die Veranderung weder den Eintritt des Versicherungsfalles beeinflusst noch den Umfang
unserer Leistung erhéht hat,

— die Frist fUr unsere Kiindigung ist abgelaufen und wir haben nicht gekiindigt.

Die soeben beschriebenen Regelungen werden nicht angewandt, wenn

— die Veranderung so unerheblich ist, dass sie nicht zu einer Erhéhung der Beitrage fiihren wiirde oder
— ersichtlich ist, dass diese Veranderung mitversichert sein soll.

§ 12 Wegfall des versicherten Interesses oder Tod des Versicherungsnehmers

(1

)

@)

(4)

Ist der Versicherungsschutz nicht mehr nétig, weil sich die auReren Umstande geandert haben?

(Beispiel: Sie teilen uns mit, dass Sie in den Ruhestand gegangen sind und den Berufs-Rechtsschutz nicht mehr bendtigen
oder Sie teilen uns mit, dass Sie kein Kraftfahrzeug mehr haben.)

Dann gilt Folgendes (sofern nichts anderes vereinbart ist oder der Versicherungsschutz flir Mitversicherte bendétigt wird):
Der Vertrag endet, sobald wir erfahren haben, dass sich die auReren Umstande geandert haben.
Beitrage stehen uns nur anteilig bis zu diesem Zeitpunkt zu.

Der Versicherungsschutz besteht tiber lhren Tod hinaus bis zum Ende der Versicherungsperiode. Dies gilt, wenn der Beitrag
am Todestag gezahlt war und die Versicherung nicht aus sonstigen Grinden beendet ist. Wenn der nachste fallige Beitrag
bezahlt wird, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Derjenige, der den Beitrag gezahlt hat oder fiir den gezahlt wurde,
wird anstelle des Verstorbenen Versicherungsnehmer.

Er kann innerhalb eines Jahres nach dem Todestag verlangen, dass der Versicherungsvertrag vom Todestag an beendet wird.

Wenn Sie das im Versicherungsschein bezeichnete selbst genutzte Wohnobjekt (Wohnung oder Einfamilienhaus) wechseln,
geht der Versicherungsschutz auf das neue Wohnobjekt tiber und umfasst auch Versicherungsfalle,

— die erst nach lhrem Auszug aus dem bisherigen Wohnobjekt eintreten,
— die sich auf das neue Wohnobjekt beziehen und vor dessen geplantem oder tatséachlichem Bezug eintreten.

Wenn Sie ein Objekt wechseln, das Sie flir Ihre gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststandige Tatigkeit selbst nutzen,
dann gilt § 12 Absatz 3 entsprechend, wenn das neue Objekt nach unserem Tarif weder nach GréRe noch nach Miet- oder
Pachthohe einen hdheren als den vereinbarten Beitrag ausmacht.
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§ 13 Kiindigung nach Versicherungsfall

(1
)
©)

Wenn wir lhren Versicherungsschutz ablehnen, obwohl wir zur Leistung verpflichtet sind, kénnen Sie den Vertrag vorzeitig
kindigen. Die Kiindigung muss uns innerhalb eines Monats zugehen, nachdem Sie unsere Ablehnung erhalten haben.

Sind mindestens zwei Versicherungsfalle innerhalb von 12 Monaten eingetreten und besteht fiir diese Versicherungsschutz?
In diesem Fall kdnnen sowohl Sie als auch wir den Vertrag vorzeitig kiindigen.

Wann mussen Sie oder wir kindigen?

Die Kiindigung muss uns bzw. lhnen innerhalb eines Monats zugehen, nachdem wir unsere Leistungspflicht fiir den zweiten
bzw. jingsten Versicherungsfall bestatigt haben. Die Kiindigung muss in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief)
erfolgen.

Wenn Sie kiindigen, wird Ihre Kiindigung wirksam, sobald sie uns zugeht. Sie kénnen jedoch bestimmen, dass die Kiindigung
zu einem spateren Zeitpunkt wirksam wird; spatestens jedoch am Ende des Versicherungsjahres.

Unsere Kiindigung wird einen Monat, nachdem Sie sie erhalten haben, wirksam.

§ 14 Wann verjahren Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag?

(1

)

Gesetzliche Verjahrung

Die Anspriiche aus dem Versicherungsvertrag verjahren in drei Jahren. Die Fristberechnung richtet sich nach den allgemeinen
Vorschriften des Birgerlichen Gesetzbuches (BGB).

Die Verjahrung wird ausgesetzt (gehemmt):

Wenn Sie einen Anspruch aus lhrem Versicherungsvertrag bei uns angemeldet haben, ist die Verjahrung ausgesetzt.
Die Aussetzung wirkt von der Anmeldung bis zu dem Zeitpunkt, zu dem lhnen unsere Entscheidung in Textform (zum Beispiel
E-Mail, Telefax oder Brief) zugeht.

(Das heil’t: Bei der Berechnung der Verjahrungsfrist beriicksichtigen wir zu lhren Gunsten den Zeitraum von der Meldung bis
zum Eintreffen unserer Entscheidung bei Ihnen nicht.)

§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen

(1

)

@)

Versicherungsschutz besteht fur Sie und im jeweils bestimmten Umfang fur die in § 21 bis § 29 oder im Versicherungsschein
genannten sonstigen Personen.

Versicherungsschutz besteht auflerdem flir Anspriiche, die nattirlichen Personen kraft Gesetzes dann zustehen, wenn Sie
oder eine mitversicherte Person verletzt oder getotet wurden.

(Beispiel: Wenn Sie bei einem Verkehrsunfall schwer verletzt werden, haben lhre ndchsten Angehérigen Versicherungsschutz
und kdénnen damit Unterhaltsanspriiche gegen den Unfallgegner geltend machen.)

(Eine ,naturliche Person“ ist ein Mensch im Gegensatz zur ,juristischen Person®, das ist zum Beispiel eine GmbH oder eine
AG.)

Sind Sie oder eine mitversicherte Person durch eine Straftat nach § 2 I) getétet worden, besteht Rechtsschutz fiir die Beteili-
gung als Nebenklager gemaf § 2 1) fir den jeweiligen Ehegatten/eingetragenen Lebenspartner oder eine andere Person aus
dem Kreis der jeweiligen Kinder, Eltern und Geschwister.

Mitversicherte Personen kdnnen sein:
a) |hr Lebenspartner.
Als mitversicherte Lebenspartner gelten:
— |hr Ehepartner oder
— |hr eingetragener Lebenspartner oder
— |hr nicht ehelicher/nicht eingetragener sonstiger Lebenspartner.
Die Mitversicherung des nicht ehelichen/nicht eingetragenen sonstigen Lebenspartners setzt voraus, dass
— dieser im Versicherungsschein genannt ist,

unverheiratet ist,
nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebt und

bei Eintritt des Versicherungsfalles laut Melderegister eine hausliche Gemeinschaft mit einem gemeinsamen
Erstwohnsitz besteht.

Ausnahme:

Sie sind laut Versicherungsschein als Single ohne Kind/er oder als Single mit Kind/ern versichert. In diesem Fall besteht
kein Versicherungsschutz fir den Ehepartner bzw. eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner.

b) lhre Kinder:
— lhre minderjahrigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),

— |hre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kinder (auch Stief-,
Adoptiv- und Pflegekinder) bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit
ausuben und hierfir ein Einkommen erhalten.

Ausnahme:

Sie sind laut Versicherungsschein als Single ohne Kind/er versichert. In diesem Fall besteht kein Versicherungsschutz
fur Kinder (auch nicht fiir Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder).

Alle Bestimmungen aus diesem Rechtsschutzvertrag gelten auch fir die mitversicherten Personen.
Wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt, kdnnen Sie dem widersprechen.
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(Warum konnen Sie widersprechen, wenn eine mitversicherte Person Versicherungsschutz verlangt? Sie sind unser
Versicherungsnehmer und kénnen zum Beispiel bestimmen, ob wir Kosten fiir mitversicherte Personen bezahlen sollen.)

Ausnahme:
Es handelt sich um lhren ehelichen/eingetragenen Lebenspartner.

Im Falle ausdrticklicher Vereinbarung kénnen volljahrige verwandte Einzelpersonen, die nicht kraft Gesetzes zur Aufsicht
Uber Minderjahrige verpflichtet sind, Gber lhren Versicherungsvertrag - gegen Beitragszuschlag - mitversichert werden.

Es gelten folgende Voraussetzungen:
— namentliche Benennung der volljghrigen verwandten Einzelpersonen im Versicherungsschein,
— mit den volljahrigen verwandten Einzelpersonen und lhnen besteht eine hausliche Gemeinschaft,
— Sie haben eine der folgenden Versicherungsformen gewahit:
»  Privat- und Berufs-Rechtsschutz fiir Nichtselbststandige (§ 25) oder
»  Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz fir Nichtselbststandige (§ 26)

— der Versicherungsumfang weicht nicht von lhrer Wahl ab (zum Beispiel: Sie versichern Privat- und Verkehrs-Rechtsschutz
fur Nichtselbststandige nach § 26 und schlieRen den Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)) aus; dieser Versicherungsumfang gilt
dann auch fiir die mitversicherten verwandten Einzelpersonen).

Die Mitversicherung der volljahrigen verwandten Einzelpersonen endet mit der Aufhebung der hauslichen Gemeinschaft mit
Ihnen und der jeweils volljahrigen verwandten Einzelperson. Im Falle Ihres Todes besteht fur die mitversicherten volljahrigen
verwandten Einzelpersonen der bedingungsgemale Versicherungsschutz bis zum nachsten Beitragsfalligkeitstermin fort.

Die Regelungen zur Kiindigung des Versicherungsvertrages nach § 8 Absatz 2 und Kiindigung nach Versicherungsfall gemafn
§ 13 bleiben unberihrt.

§ 16 Anzeigen, Willenserklarungen, Anschriftendnderung

(1

)

@)

Richten Sie bitte alle fir uns bestimmten Anzeigen und Erklarungen an unsere Hauptverwaltung oder an die im Versicherungs-
schein oder in dessen Nachtragen als zustandig bezeichnete Geschéaftsstelle. Sie sollten auch dann in Textform (zum Beispiel
E-Mail, Telefax oder Brief) erfolgen, wenn eine solche Form weder im Gesetz noch im Versicherungsvertrag vorgesehen ist.

Die Anzeige von Versicherungsfallen kann auch telefonisch erfolgen.

Wenn Sie uns eine Anderung lhrer Anschrift nicht mitteilen, gentigt fir eine Willenserklarung, die wir Innen gegeniiber abzu-
geben haben, die Absendung eines eingeschriebenen Briefes an die letzte uns bekannte Anschrift. Die Erklarung gilt drei
Tage nach der Absendung des Briefes als zugegangen. Dies gilt entsprechend fiir den Fall, dass Sie Ihren Namen andern.

Haben Sie die Versicherung fir lhren Gewerbebetrieb abgeschlossen, finden bei einer Verlegung der gewerblichen Nieder-
lassung die Bestimmungen des Absatzes 2 entsprechende Anwendung.

3. Was ist im Versicherungsfall zu beachten?

§ 17 Verhalten im Versicherungsfall/Erfiillung von Obliegenheiten

Obliegenheiten bezeichnen samtliche Verhaltensregeln, die Sie und die versicherten Personen beachten miissen, um den Anspruch
auf Versicherungsschutz zu erhalten.

(1M

)

@)

(4)

Was mussen Sie tun, wenn ein Versicherungsfall eintritt und Sie Versicherungsschutz brauchen?

a) Sie missen uns den Versicherungsfall unverziglich mitteilen, gegebenenfalls auch telefonisch (,Unverziiglich” heift nicht
unbedingt ,sofort, sondern ,ohne schuldhaftes Zégern* bzw. ,so schnell wie eben mdglich®.).

b) Sie mussen uns
— vollstdndig und wahrheitsgemal tber samtliche Umstande des Versicherungsfalles unterrichten,
— alle Beweismittel angeben und
— uns Unterlagen auf Verlangen zur Verfligung stellen.

c) Kostenverursachende MalRnahmen missen Sie nach Mdglichkeit mit uns abstimmen, soweit dies fiir Sie zumutbar ist.
(Beispiele fur kostenverursachende MaRnahmen: die Beauftragung eines Rechtsanwaltes, Erhebung einer Klage oder
Einlegung eines Rechtsmittels.)

d) Sie haben bei Eintritt des Versicherungsfalls nach Mdglichkeit fir die Abwendung und Minderung des Schadens zu sorgen,
siehe § 82 Versicherungsvertragsgesetz (VVG).

Wir bestatigen Ihnen den Umfang des Versicherungsschutzes, der fir den konkreten Versicherungsfall besteht. Ergreifen
Sie jedoch MaRnahmen zur Durchsetzung lhrer rechtlichen Interessen, bevor wir den Umfang des Versicherungsschutzes
bestéatigt haben und entstehen durch solche Malinahmen Kosten, dann tragen wir nur die Kosten, die wir bei einer Bestatigung
des Versicherungsschutzes vor Einleitung dieser Malnahmen zu tragen gehabt hatten.

Sie haben das Recht auf freie Rechtsanwaltswahl, das heil3t den Rechtsanwalt konnen Sie aus dem Kreis der Rechtsanwalte
auswahlen, deren Vergutung wir nach § 5 Absatz 1 a) und b) tragen.

An eine Empfehlung durch uns sind Sie nicht gebunden.

Haben Sie Ihren Rechtsanwalt noch nicht beauftragt, kdnnen wir dies in Ihrem Namen tun.

Wir wahlen den Rechtsanwalt aus,

— wenn Sie das verlangen oder

— wenn Sie keinen Rechtsanwalt benennen und uns die umgehende Beauftragung eines Rechtsanwaltes notwendig
erscheint.

Wenn wir den Rechtsanwalt auswahlen, beauftragen wir ihn in Ihrem Namen, so dass ein Mandatsvertrag zwischen lhnen
und dem beauftragten Rechtsanwalt entsteht. Fiir die Tatigkeit des Rechtsanwaltes sind wir nicht verantwortlich.
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Sie missen nach der Beauftragung des Rechtsanwaltes Folgendes tun:

— lhren Rechtsanwalt vollstandig und wahrheitsgemaR unterrichten,

— ihm die Beweismittel angeben,

— ihm die mdglichen Auskuinfte erteilen,

— die notwendigen Unterlagen beschaffen und

— uns auf Verlangen Auskunft Gber den Stand lhrer Angelegenheit geben.

Wenn Sie eine der in Absatz 1 oder 5 genannten Obliegenheiten vorsatzlich verletzen, verlieren Sie Ihren Versicherungsschutz.

Bei grob fahrlassiger Verletzung einer Obliegenheit sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kirzen, und zwar in einem der
Schwere |hres Verschuldens entsprechenden Verhaltnis. (,Grob fahrlassiges Verhalten“ bedeutet: Jemand verletzt die erfor-
derliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem Male.)

Wenn Sie eine Auskunfts- oder Aufklarungsobliegenheit nach Eintritt des Versicherungsfalles verletzen, kann auch dies zum
vollstandigen oder teilweisen Wegfall des Versicherungsschutzes fiihren. Dies setzt jedoch voraus, dass wir Sie vorher durch
gesonderte Mitteilung in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) Uber diese Pflichten informiert haben.

Der Versicherungsschutz bleibt bestehen, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Obliegenheiten nicht grob fahrlassig verletzt
haben.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen:

Sie weisen nach, dass die Obliegenheitsverletzung nicht die Ursache war
— flUr den Eintritt des Versicherungsfalles,

— fiir die Feststellung des Versicherungsfalles oder

— fir die Feststellung oder den Umfang unserer Leistung. (Beispiel: Sie haben die Einlegung des Rechtsmittels mit uns nicht
abgestimmt. Bei nachtraglicher Priifung hatten wir jedoch auch bei rechtzeitiger Abstimmung Kostenschutz bestatigt.)

Der Versicherungsschutz bleibt nicht bestehen, wenn Sie Ihre Obliegenheit arglistig verletzt haben.
(entfallt)

lhre Anspriiche auf Versicherungsleistungen kénnen Sie nur mit unserem Einverstandnis abtreten. (,Abtreten” heil3t: Sie
Ubertragen Ihre Anspriiche auf Versicherungsleistung, die Sie uns gegentber haben, auf Ihren Rechtsanwalt oder eine andere
Person.) Unser Einverstandnis bedarf der Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief).

Ausnahme: Das Zustimmungserfordernis entfallt, wenn Sie auf Geld gerichtete Anspriiche gegen uns haben (zum Beispiel:
Sie sind mit der Bezahlung einer Gerichtskostenrechnung ausnahmsweise in Vorleistung getreten.).

Wenn wir Sie von noch nicht bezahlten Kostenrechnungen freistellen sollen, liegt kein auf Geld gerichteter Anspruch vor.

Wenn ein anderer (zum Beispiel: Ihr Prozessgegner) lhnen Kosten der Rechtsverfolgung erstatten muss, dann geht dieser
Anspruch auf uns Uber. Aber nur dann, wenn wir die Kosten bereits beglichen haben.

Sie missen uns die Unterlagen aushandigen, die wir brauchen, um diesen Anspruch durchzusetzen. Bei der Durchsetzung
des Anspruches mussen Sie auch mitwirken, wenn wir das verlangen.

Wenn Sie diese Pflicht vorsatzlich verletzen und wir deshalb diese Kosten von dem anderen nicht erstattet bekommen, dann
missen wir Uber die geleisteten Kosten hinaus keine weiteren Kosten mehr erstatten.

Wenn Sie grob fahrlassig gehandelt haben, sind wir berechtigt, die Kosten in einem der Schwere Ihres Verschuldens entspre-
chenden Verhaltnis zu klrzen. Sie mussen beweisen, dass Sie nicht grob fahrlassig gehandelt haben. (,Grob fahrlassiges
Verhalten bedeutet: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem Male.)

In manchen Fallen kann es nach Abschluss eines Versicherungsfalles auch zu Riickzahlungen kommen, die ganz oder
teilweise uns zustehen kdnnen und daher an uns zuriickgezahlt werden missen. Bitte setzen Sie sich daher bei einem
Geldeingang unverzuglich mit uns in Verbindung. Wir klaren dann gemeinsam ab, wem der Betrag zusteht und vermeiden
so spatere Ruckforderungen. (,Unverziiglich“ heif3t nicht unbedingt ,sofort”, sondern ,ohne schuldhaftes Zégern® bzw. ,so
schnell wie eben moglich*.)

§ 18 (entfallt)

§ 19 (entfallt)

§ 20 Meinungsverschiedenheiten/Zustiandiges Gericht/Anzuwendendes Recht

Unser Interesse ist es, Sie mit unseren Leistungen zufrieden zu stellen. Sollte uns das einmal nicht gelingen, nehmen Sie am
besten mundlich oder in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) direkt Kontakt zu uns auf, um die Sache zu klaren:

Continentale Rechtsschutz Service GmbH
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund

Telefon: 0231 919-3200

Telefax: 0231 919-3161

E-Mail: crs@continentale.de

Dartiber hinaus haben Sie auch folgende Mdglichkeiten:

(M

a)

Meinungsverschiedenheiten
Versicherungsombudsmann
Die Continentale Sachversicherung AG hat sich zur Teilnahme an folgendem Schlichtungsverfahren verpflichtet:

Sind Sie mit einer unserer Entscheidung nicht zufrieden oder hat eine Verhandlung mit uns nicht zu einem gewiinschten
Ergebnis gefluhrt, kdnnen Sie sich mindlich oder in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) an den Versiche-
rungsombudsmann e. V. wenden.
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Versicherungsombudsmann e. V.
Postfach 08 06 32
10006 Berlin

http://www.versicherungsombudsmann.de

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de

Telefon: 0800 3696000, Fax: 0800 3699000 (kostenfrei aus dem deutschen Telefonnetz)

Der Versicherungsombudsmann e. V. ist eine unabhangige und fiir Verbraucher kostenfrei arbeitende Schlichtungsstelle.
b) Versicherungsaufsicht

Sind Sie mit unserer Betreuung nicht zufrieden, kdnnen Sie sich auch miindlich oder in Textform (zum Beispiel E-Mail oder
Brief) an die fiir uns zustandige Aufsicht wenden. Als Versicherungsunternehmen unterliegen wir der Aufsicht der Bundesan-
stalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht:

Bundesanstalt fir Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)

Sektor Versicherungsaufsicht

Graurheindorfer Stralle 108

53117 Bonn

Tel.: 0800 2 100 500

E-Mail: poststelle@bafin.de

Internet: https://www.bafin.de

Bitte beachten Sie, dass die BaFin keine Schiedsstelle ist und einzelne Streitfalle nicht verbindlich entscheiden kann.
(2) Klagen gegen das Versicherungsunternehmen

Sie haben die Moglichkeit den Rechtsweg zu beschreiten. Bitte beachten Sie jedoch, dass hierfiir kein Versicherungsschutz besteht
(siehe § 3 Absatz 2 h)).

Wenn Sie uns verklagen wollen, kdnnen Sie die Klage an folgenden Orten einreichen:
— am Sitz unseres Versicherungsunternehmens oder
— am Sitz der fiir Inren Vertrag zustandigen Niederlassung
oder
— wenn Sie eine natlrliche Person sind, auch am Gericht lhres Wohnsitzes.
(Eine ,naturliche Person® ist ein Mensch im Gegensatz zur ,juristischen Person®; das ist zum Beispiel eine GmbH oder eine AG.)
Haben Sie keinen Wohnsitz, kdnnen Sie die Klage am Gericht Ihres gewohnlichen Aufenthaltes einreichen.
(3) Klagen gegen den Versicherungsnehmer
Wenn wir Sie verklagen mussen, kénnen wir die Klage an folgenden Orten einreichen:
—  Wenn Sie eine nattrliche Person sind, am Gericht lhres Wohnsitzes.

(Eine ,naturliche Person ist ein Mensch im Gegensatz zur ,juristischen Person®; das ist zum Beispiel eine GmbH oder eine
AG.)

—  Haben Sie keinen Wohnsitz, kénnen wir die Klage am Gericht lhres gewohnlichen Aufenthaltes einreichen.

—  Wenn lhr Wohnsitz oder Ihr gewohnlicher Aufenthalt zum Zeitpunkt der Klageerhebung nicht bekannt ist, am Sitz unseres
Versicherungsunternehmens oder am Sitz der fir Ihren Vertrag zustandigen Niederlassung.

—  Wenn Sie eine juristische Person sind oder eine Offene Handelsgesellschaft (OHG), Kommanditgesellschaft (KG), Gesell-
schaft burgerlichen Rechts (GbR) oder eine eingetragene Partnerschaftsgesellschaft (PartnG), ist das Gericht an Ihrem Sitz
oder lhrer Niederlassung zustandig.

(4) Anzuwendendes Recht
Fir diesen Versicherungsvertrag gilt ausschlieRlich deutsches Recht.

4. Formen des Versicherungsschutzes

§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz
(1) Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als
—  Nutzer von Carsharing-Fahrzeugen und
— Eigentimer,
— Halter,
—  Erwerber/Veraulerer,
— Leasingnehmer/Mieter,
— Fahrer
von Kraftfahrzeugen sowie Anhangern zu Lande.

Der Versicherungsschutz erstreckt sich auf alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer oder berechtigte Insassen
(berechtigt ist jede Person, die das Kraftfahrzeug mit Ihrem Einverstandnis fiihrt oder nutzt) dieser Kraftfahrzeuge.

Die Kraftfahrzeuge oder Anhanger zu Lande miissen entweder

— bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf Sie zugelassen sein oder
— auf lhren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein oder

— zum voribergehenden Gebrauch von lhnen gemietet sein.
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(entfallt)
Fahrzeug-Rechtsschutz (Verkehrs-Rechtsschutz fiir einzelne im Versicherungsschein bezeichnete Kraftfahrzeuge)

Soweit vereinbart haben Sie — abweichend von Absatz 1 — Versicherungsschutz fiir das oder die im Versicherungsschein
bezeichnete/n Kraftfahrzeug/e zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhanger.

Dabei kommt es nicht darauf an, ob

— das Kraftfahrzeug auf Ihren Namen zugelassen ist oder

— das Kraftfahrzeug mit einem Versicherungskennzeichen auf Ihren Namen versehen ist.
Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a)),
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2¢e)),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21)),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§249)),
Straf-Rechtsschutz (§21).
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j),
Rechtsschutz fir Opfer von Gewaltstraftaten §21)).

Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht kann ausgeschlossen werden.

Der Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht besteht im Fall des Absatzes 1 auch fur Vertrage, mit denen der Erwerb
von Kraftfahrzeugen zu Lande sowie Anhangern zum nicht nur vorlibergehenden (also nicht nur fir eine kurze Zeit, etwa ein
paar Wochen oder ein paar Monate) Eigengebrauch bezweckt wird. Dies gilt auch dann, wenn die Kraftfahrzeuge nicht auf
Sie zugelassen oder nicht mit einem Versicherungskennzeichen auf Ihren Namen versehen werden.

Versicherungsschutz besteht mit Ausnahme des Rechtsschutzes im Vertrags- und Sachenrecht fir Sie auch bei der
Teilnahme am o&ffentlichen Verkehr in Ihrer Eigenschaft als

a) Fahrer jedes Kraftfahrzeuges, das weder lhnen gehért noch auf Sie zugelassen oder nicht mit einem Versicherungskenn-
zeichen auf lhren Namen versehen ist,

b) Fahrgast (Passagier, Insasse),
c) FuBganger,
d) Radfahrer oder

e) sonstiger Verkehrsteilnehmer (zum Beispiel Skater, Jogger, Reiter allerdings nur bei der Teilnahme am 6ffentlichen Ver-
kehr wie oben beschrieben).

Wenn wir einen Versicherungsfall fir Sie Gbernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfillt sein:
— Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

— Der Fahrer muss berechtigt sein, das Kraftfahrzeug zu fihren.

— Das Kraftfahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstolRen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fur diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstol3 nichts wussten.
Das heif3t, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrlassig gehandelt. Wenn der Verstof3 grob
fahrlassig war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens.
(,Grob fahrlassiges Verhalten“ bedeutet: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem Male.)

Wenn die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz
bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fallen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der Verstof3 nicht ursachlich war fur

— den Eintritt des Versicherungsfalles,

— die Feststellung des Versicherungsfalles oder

— den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

Unter zwei Bedingungen konnen Sie im Fall des Absatzes 1 lhren Versicherungsvertrag mit uns sofort kiindigen:
— Es ist seit mindestens sechs Monaten kein Kraftfahrzeug auf Ihren Namen zugelassen.

— Es st auch kein Kraftfahrzeug mit einem Versicherungskennzeichen auf Ihren Namen versehen.

Unabhéangig davon haben Sie das Recht, von uns eine Herabsetzung lhrer Versicherungspramie nach § 11 Absatz 2 zu
verlangen.

Werden uns die fir die Beendigung des Versicherungsschutzes ursachlichen Tatsachen spater als zwei Monate nach ihrem
Eintritt angezeigt, erfolgt die Beendigung des Vertrages erst ab Eingang der Anzeige.

Besonderheiten bei Fahrzeugwechsel oder Verkauf

Sie haben Versicherungsschutz auch fiir ein Folgefahrzeug, wenn Sie ein unter Absatz 3 versichertes Kraftfahrzeug veraufiern
oder dieses auf sonstige Weise wegfallt. Der Versicherungsschutz besteht dann auch fir das Kraftfahrzeug, welches an
die Stelle des bisherigen Kraftfahrzeuges tritt. Versicherungsschutz besteht auch fir die Durchsetzung lhrer Interessen im
Zusammenhang mit dem beabsichtigten Kraftfahrzeugkauf. (Beispiel: Sie machen eine Anzahlung fir ein Kfz, der Verkaufer
weigert sich aber, dieses auszuliefern.)
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Wir gehen davon aus, dass Sie ein Folgefahrzeug haben, wenn Sie innerhalb eines Monats vor oder nach dem Verkauf Ihres
bei uns versicherten Kraftfahrzeuges ein neues Kraftfahrzeug erwerben. Ihr altes Kraftfahrzeug versichern wir maximal einen
Monat ohne zuséatzliche Pramie mit.

Sie mussen uns den Verkauf oder Verlust lhres Kraftfahrzeuges innerhalb von zwei Monaten melden. AuRerdem missen Sie
uns uber Ihr Folgefahrzeug informieren.

Bei Verstol3 gegen diese Obliegenheiten haben Sie Versicherungsschutz nur dann, wenn Sie die Meldung ohne Verschulden
oder leicht fahrlassig versaumt haben. Wenn Sie grob fahrlassig gehandelt haben, sind wir berechtigt, unsere Leistungen zu
kiirzen, und zwar je nach Schwere des Verschuldens.

Wenn Sie nachweisen, dass Sie nicht grob fahrlassig gehandelt haben, bleibt Ihr Versicherungsschutz bestehen.
(,Grob fahrlassiges Verhalten“ bedeutet: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem Male.)
Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgendem Fall bestehen:

Sie weisen nach, dass der Verstol3 gegen die genannten Obliegenheiten nicht die Ursache war fir
— den Eintritt des Versicherungsfalles oder

— die Feststellung des Versicherungsfalles oder

— den Umfang unserer Leistung.

(11) Verkehrs-Rechtsschutz fiir alle Kraftfahrzeuge des Versicherungsnehmers im privaten Bereich und fiir alle Kraftfahr-
zeuge der Familie im privaten Bereich

a) Sie haben Versicherungsschutz nach den Abséatzen 1, 4 und 7, sofern die versicherten Kraftfahrzeuge zu Lande aus-
schlielich privat zugelassen und Giberwiegend privat genutzt werden.

b) Der Versicherungsschutz gilt auch fiir

Ihren ehelichen/eingetragenen Lebenspartner,

Ihren gemal § 15 Absatz 2 a) mitversicherten und im Versicherungsschein genannten sonstigen Lebenspartner,
Ihre minderjahrigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),

— lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kinder (auch Stief-,
Adoptiv- und Pflegekinder) bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit
ausuben und hierfir ein Einkommen erhalten.

c) Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen im Zusammenhang mit einer
— gewerblichen,
— freiberuflichen oder
— sonstigen selbststédndigen Tatigkeit

(Eine sonstige selbststandige Tatigkeit liegt vor, wenn Einklnfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden, die keine
Einkunfte aus nicht selbststéandiger Tatigkeit - zum Beispiel Léhne oder Gehalter - oder Einkilinfte aus Renten sind.)

oder mit

— Nutzfahrzeugen Uber 12 t zuldssiger Gesamtmasse,

— Omnibussen Uber 9 Sitze,

— Sattelzug- und Zugmaschinen,

— Anhangern fur Lkw,

— zulassungspflichtigen, selbstfahrenden Sonderfahrzeugen und Arbeitsmaschinen,
— Mietwagen,

— Personenmietwagen und

— Taxen.

Ausnahme:

Sie sind in Ihrer Eigenschaft als privater Fahrer oder privater Fahrgast (gemaf § 21 Absatz 7 a) und b)) der aufgeflihrten
Kraftfahrzeuge betroffen. Dies gilt fur Sie und die mitversicherten Personen nach § 21 Absatz 11 b).

d) Haben Sie im letzten Kalenderjahr eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststandige Tatigkeit aufgenommen
oder hat sich Ihr Gesamtumsatz verandert? Liegen Sie mit lhnrem erzielten Gesamtumsatz im letzten Kalenderjahr Gber
der derzeit geltenden Kleinunternehmergrenze nach § 19 Absatz 1 UStG?

Dann wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieses Umstandes in unseren Tarif fur Selbststandige um.

Dies gilt auch fir Ihren ehelichen/eingetragenen oder gemaf § 15 Absatz 2 a) mitversicherten und im Versicherungsschein
genannten sonstigen Lebenspartner.

Der Versicherungsschutz besteht jedoch weiterhin ausschlieRlich fir alle Kraftfahrzeuge im privaten Bereich.

§ 22 Fahrer-Rechtsschutz

(1) Sie oder die im Versicherungsschein genannte Person haben Versicherungsschutz bei der Teilnahme am 6ffentlichen Verkehr
in Ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Kraftfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhangers.

Das Kraftfahrzeug darf lnnen weder gehdren, noch darf es auf Sie zugelassen oder auf lhren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehen sein.

Versicherungsschutz haben Sie auch, wenn Sie am 6ffentlichen Verkehr teilnehmen, und zwar als
— Fahrgast (Passagier, Insasse),

— FuRganger,

— Radfahrer oder
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— sonstiger Verkehrsteilnehmer (zum Beispiel Skater, Jogger, Reiter allerdings nur bei der Teilnahme am 6&ffentlichen Ver-
kehr wie oben beschrieben).

Ausnahme:

Sie haben keinen Versicherungsschutz im Vertrags- und Sachenrecht, wenn Sie Teilnehmer im 6&ffentlichen Verkehr sind
(Beispiel: Streit um eine Taxirechnung).

(entfallt)

Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2¢e)),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21)),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§249)),
Straf-Rechtsschutz §2i)),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j)),
Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten §21)).

Lassen Sie oder die im Versicherungsschein genannte Person im Falle des Absatzes 1 ein Kraftfahrzeug zu Lande auf sich
zu oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen, wandelt der Versicherungsschutz sich in einen
solchen nach § 21 Absatz 3 (Fahrzeug-Rechtsschutz), 4, 7, 8 und 10 um. Der Versicherungsschutz umfasst in diesem Fall
auch den Kauf des Kraftfahrzeuges zu Lande.

Wenn wir einen Versicherungsfall fur Sie ibernehmen sollen, miissen folgende Bedingungen erflillt sein:
— Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

— Der Fahrer muss berechtigt sein, das Kraftfahrzeug zu fiihren.

— Das Kraftfahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoRen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur, wenn die versicherte Person von diesem VerstoR nichts wusste. Das heif3t, die Person
hat ohne Verschulden oder hdchstens leicht fahrlassig gehandelt. Wenn der Versto3 grob fahrlassig war, sind wir berechtigt,
unsere Leistung zu kiirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (,Grob fahrlassiges Verhalten® bedeutet:
Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewohnlich hohem Malle.) Wenn die versicherte Person nachweist,
dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fallen bestehen:

Die versicherte Person weist nach, dass der Verstof} nicht ursachlich war fur
— den Eintritt des Versicherungsfalles,

— die Feststellung des Versicherungsfalles oder

— den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

Haben Sie oder die im Versicherungsschein genannte Person im Falle des Absatzes 1 langer als sechs Monate keine Fahr-
erlaubnis mehr, endet der Versicherungsvertrag automatisch. Der Versicherungsvertrag endet mit Ablauf der Sechsmonats-
frist, wenn Sie uns das Fehlen der Fahrerlaubnis spatestens innerhalb von zwei Monaten nach Ablauf der Sechsmonatsfrist
anzeigen. Zeigen Sie uns das Fehlen zu einem spateren Zeitpunkt an, beenden wir den Versicherungsvertrag mit Eingang
lhrer Anzeige.

§ 23 Privat-Rechtsschutz fiir Selbststandige

(1

)

Sind Sie gewerblich oder freiberuflich tatig oder lUben Sie eine sonstige selbststandige Tatigkeit aus, dann haben Sie
Versicherungsschutz fir lhren:

a) privaten und

b) beruflichen Bereich, wenn Sie eine nicht selbststandige Tatigkeit ausiiben (zum Beispiel als Arbeitnehmer oder Beamter).
Versicherungsschutz haben Sie auch, wenn Sie am 6ffentlichen Verkehr teilnehmen, und zwar als

— Fahrgast (Passagier, Insasse),

— FuRgénger,

— Radfahrer oder

— sonstiger Verkehrsteilnehmer (zum Beispiel Skater, Jogger, Reiter allerdings nur bei der Teilnahme am 6ffentlichen Ver-
kehr wie oben beschrieben).

Sie haben keinen Versicherungsschutz fir lhre gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststéandige Tatigkeit, diese

kann nach §§ 24 (Berufs-Rechtsschutz fir Selbststandige) oder 28 (Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz fur Selbst-

sténdige) abgesichert werden. (Eine sonstige selbststandige Tatigkeit liegt vor, wenn Einkunfte im steuerrechtlichen Sinne

erzielt werden, die keine Einkinfte aus nicht selbststandiger Tatigkeit - zum Beispiel Léhne oder Gehalter - oder Einklnfte

aus Renten sind.)

Dies gilt auch fur Ihren ehelichen/eingetragenen oder gemaR § 15 Absatz 2 a) mitversicherten und im Versicherungsschein

genannten sonstigen Lebenspartner.

Der Versicherungsschutz gilt auch fir

— |hre minderjahrigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),

— |hre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kinder (auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder) bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit ausiben
und hierfir ein Einkommen erhalten.
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(3) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e)),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
Straf-Rechtsschutz (§21i)),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j)),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht
und im Zusammenhang mit einer

Betreuungsanordnung (§ 2 k)),
Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten §21)),
Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit privater Internetnutzung (§ 2 n)).

(4) Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 kénnen durch besondere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen
werden. Wenn dies fur Sie zutrifft, steht es in lhrem Versicherungsschein.

(5) Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als

a) — Nutzer von Carsharing-Fahrzeugen und

— Eigentimer,

— Halter,

—  Erwerber/Veraulerer,

— Mieter/Leasingnehmer,

— Fahrer

eines Kraftfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhangers und als
b) - Eigentumer,

— Vermieter,

— Verpachter,

— Mieter,

— Pachter,

— sonstiger Nutzungsberechtigter

von Grundstlicken, Gebduden oder Gebdudeteilen.

Der Verkehrs- oder Fahrer-Rechtsschutz (§§ 21 oder 22) und der Rechtsschutz fir Eigentimer und Mieter von Wohnungen
und Grundstticken (§ 29) kdnnen gesondert versichert werden.

(6) Sind Sie nicht mehr gewerblich oder freiberuflich tatig oder Giben Sie keine sonstige selbststandige Tatigkeit mehr aus, dann
wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt dieses Umstandes in einen solchen nach § 25 (Privat- und Berufs-
Rechtsschutz fur Nichtselbststandige) um.

Dies gilt auch dann, wenn Sie keine der Tatigkeiten mit einem Gesamtumsatz von mehr als der derzeit geltenden Kleinun-
ternehmergrenze nach § 19 Absatz 1 UStG — bezogen auf das letzte Kalenderjahr — austiben.

Dies gilt auch fur Ihren ehelichen/eingetragenen oder gemaR § 15 Absatz 2 a) mitversicherten und im Versicherungsschein
genannten sonstigen Lebenspartner.

§ 24 Berufs-Rechtsschutz fiir Selbststandige, Rechtsschutz fiir Firmen
(1) Sie haben Versicherungsschutz fir Ihre

a) im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststandige Tatigkeit. (Eine sonstige
selbststéandige Tatigkeit liegt vor, wenn Einkiinfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden, die keine Einkinfte aus nicht
selbststandiger Tatigkeit - zum Beispiel Lohne oder Gehalter - oder Einklinfte aus Renten sind.)

Mitversichert sind die von lhnen beschaftigten Personen in Austibung ihrer beruflichen Tatigkeit fur Sie.
b) (entfallt)
(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a)),
Arbeits-Rechtsschutz (§2h)),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§2f)),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
Straf-Rechtsschutz §2i)),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j)),
Daten-Rechtsschutz (§2m))

fur die nach Absatz 1 a) im Versicherungsschein bezeichnete Tatigkeit.

(3) Vom Versicherungsschutz nach Absatz 2 kénnen durch besondere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen
werden. Wenn dies fur Sie zutrifft, steht es in lhrem Versicherungsschein.
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Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als
a) — Nutzer von Carsharing-Fahrzeugen und

— Eigentimer,

— Halter,

—  Erwerber/Veraulerer,

— Mieter/Leasingnehmer,

— Fahrer

eines Kraftfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhangers und als
b) — Eigentimer,

— Vermieter,

—  Verpachter,

— Mieter,

— Pachter,

— sonstiger Nutzungsberechtigter

von Grundstlicken, Gebaduden oder Gebaudeteilen.

Der Verkehrs- oder Fahrer-Rechtsschutz (§§ 21 oder 22) und der Rechtsschutz fiir Eigentiimer und Mieter von Wohnungen
und Grundstticken (§ 29) kdnnen gesondert versichert werden.

Nachhaftung

Wird der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod beendet, gewahren wir auch nach der Beendigung des Versi-
cherungsvertrages Versicherungsschutz fur Sie oder Ihre Erben. Dies gilt fur Versicherungsfalle, die im Zusammenhang mit
der im Versicherungsschein genannten Tatigkeit stehen und innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Versicherungs-
vertrages eintreten.

§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz fiir Nichtselbststindige

(1

)

@)

Sie haben Versicherungsschutz fir lhren

— privaten und

— beruflichen Bereich (zum Beispiel als Arbeitnehmer oder Beamter).

Versicherungsschutz haben Sie auch, wenn Sie am 6ffentlichen Verkehr teilnehmen, und zwar als
— Fahrgast (Passagier, Insasse),

— FuRgéanger,

— Radfahrer oder

— sonstiger Verkehrsteilnehmer (zum Beispiel Skater, Jogger, Reiter allerdings nur bei der Teilnahme am 6ffentlichen Ver-
kehr wie oben beschrieben).

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuf-
lichen oder sonstigen selbststandigen Tatigkeit wahrnehmen. (Eine sonstige selbststandige Tatigkeit liegt vor, wenn Einklinfte
im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden, die keine Einklinfte aus nicht selbststandiger Tatigkeit - zum Beispiel Lohne oder
Gehalter - oder Einkiinfte aus Renten sind.)

Dies gilt auch fur Ihren ehelichen/eingetragenen oder gemaR § 15 Absatz 2 a) mitversicherten und im Versicherungsschein
genannten sonstigen Lebenspartner oder die im Versicherungsschein genannten mitversicherten volljahrigen verwandten
Einzelpersonen, gemaf § 15 Absatz 4.

Ausnahme:

Sie sind laut Versicherungsschein als Single ohne Kind/er oder als Single mit Kind/ern versichert. In diesem Fall besteht kein
Versicherungsschutz fir den Ehepartner bzw. eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner.

Der Versicherungsschutz gilt auch fir
— lhre minderjahrigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),

— lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kinder (auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder) bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit ausiben
und hierflr ein Einkommen erhalten.

Ausnahme:

Sie sind laut Versicherungsschein als Single ohne Kind/er versichert. In diesem Fall besteht kein Versicherungsschutz fir
Kinder (auch nicht fiir Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),

— volljahrige verwandte Einzelpersonen, bei Bestehen einer hauslichen Gemeinschaft mit Ihnen, ausdricklicher Vereinba-
rung und namentlicher Benennung im Versicherungsschein (§ 15 Absatz 4).

Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2e)),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
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Straf-Rechtsschutz (§21i)),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j)),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht und

im Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung (§ 2 k)),
Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten §21),
Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit privater Internetnutzung (§ 2 n)).

Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 kénnen durch besondere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen
werden. Wenn dies fur Sie zutrifft, steht es in lhrem Versicherungsschein.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als
a) — Nutzer von Carsharing-Fahrzeugen und

— Eigentumer,

— Halter,

—  Erwerber/Veraulerer,

— Mieter/Leasingnehmer,

— Fahrer

eines Kraftfahrzeuges zu Lande, zu Wasser oder in der Luft sowie Anhangers und als
b) — Eigentimer,

— Vermieter,

— Verpachter,

— Mieter,

— Péachter,

— sonstiger Nutzungsberechtigter

von Grundstlicken, Gebauden oder Gebaudeteilen.
Der Rechtsschutz fir Eigentimer und Mieter von Wohnungen und Grundstiicken (§ 29) kann gesondert versichert werden.

Haben Sie im letzten Kalenderjahr eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststéandige Tatigkeit aufgenommen oder
hat sich Ihr Gesamtumsatz verandert? Liegen Sie mit Ihrem erzielten Gesamtumsatz im letzten Kalenderjahr tUber der derzeit
geltenden Kleinunternehmergrenze nach § 19 Absatz 1 UStG? Dann wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt
dieses Umstandes in einen solchen nach § 23 (Privat-Rechtsschutz fiir Selbststandige) um.

Dies gilt auch fur Ihren ehelichen/eingetragenen oder gemaR § 15 Absatz 2 a) mitversicherten und im Versicherungsschein
genannten sonstigen Lebenspartner.

Im Falle der Mitversicherung von volljahrigen verwandten Einzelpersonen nach § 15 Absatz 4 endet im oben beschriebenen
Fall die Mitversicherung der volljahrigen verwandten Einzelpersonen und lhr Versicherungsschutz wandelt sich in einen sol-
chen nach § 23 (Privat-Rechtsschutz fiir Selbststandige) um. Die volljahrigen verwandten Einzelpersonen bendtigen dann
einen gesonderten Versicherungsschutz nach § 25 (Privat- und Berufs-Rechtsschutz fir Nichtselbststandige) oder § 26
(Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz fir Nichtselbststéandige).

Nimmt eine volljahrige verwandte Einzelperson eine selbststandige Tatigkeit auf oder tberschreitet mit ihrem Gesamtumsatz
die geltende Kleinunternehmergrenze nach § 19 Absatz 1 UStG, endet die Mitversicherung der verwandten Einzelperson in
Ihrem Versicherungsvertrag und die Person bendtigt eine gesonderte Absicherung.

§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz fiir Nichtselbststéandige

(1

Sie haben Versicherungsschutz fir lhren

—  privaten

— beruflichen (zum Beispiel als Arbeitnehmer oder Beamter) und

— verkehrsrechtlichen Bereich.

Im Verkehrsbereich haben Sie Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als
— Nutzer von Carsharing-Fahrzeugen und

— Eigentimer,

— Halter,

—  Erwerber/Veraulderer,

Leasingnehmer/Mieter,

— Fahrer

von Kraftfahrzeugen sowie Anhangern zu Lande.

Die Kraftfahrzeuge oder Anhanger zu Lande miissen entweder

— bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf Sie zugelassen sein oder

— auf lhren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein oder
— zum vorubergehenden Gebrauch von lhnen gemietet sein.

Versicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am 6&ffentlichen Verkehr in Ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes
Kraftfahrzeuges, das weder lhnen gehdrt noch auf Sie zugelassen oder nicht mit einem auf lhren Namen ausgestellten
Versicherungskennzeichen versehen ist.
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Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen im Zusammenhang mit einer gewerblichen, freiberuf-
lichen oder sonstigen selbststandigen Tatigkeit wahrnehmen. (Eine sonstige selbststandige Tatigkeit liegt vor, wenn Einkiinfte
im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden, die keine Einklinfte aus nicht selbststéandiger Tatigkeit - zum Beispiel Lohne oder
Gehalter - oder Einkiinfte aus Renten sind.)

Dies gilt auch fur lhren ehelichen/eingetragenen oder gemaf § 15 Absatz 2 a) mitversicherten und im Versicherungsschein
genannten sonstigen Lebenspartner oder die im Versicherungsschein genannten mitversicherten volljahrigen verwandten
Einzelpersonen, gemaR § 15 Absatz 4.

Ausnahme:

Sie sind laut Versicherungsschein als Single ohne Kind/er oder als Single mit Kind/ern versichert. In diesem Fall besteht kein
Versicherungsschutz fiir den Ehepartner bzw. eingetragenen oder sonstigen Lebenspartner.

Der Versicherungsschutz gilt auch fir
a) |hre minderjahrigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder).

b) lhre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kinder (auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder) bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit ausiben
und hierfir ein Einkommen erhalten.

Ausnahme:

Sie sind laut Versicherungsschein als Single ohne Kind/er versichert. In diesem Fall besteht kein Versicherungsschutz fiir
Kinder (auch nicht fiir Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder).

c) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen (berechtigt ist jede Person, die das
Kraftfahrzeug mit Ihrem Einversténdnis flhrt oder nutzt)

— jedes bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf Sie,

— lhren mitversicherten ehelichen/eingetragenen oder gemal § 15 Absatz 2 a) mitversicherten und im Versicherungs-
schein genannten sonstigen Lebenspartner oder

— im Versicherungsschein genannte mitversicherte volljahrige verwandte Einzelperson, gemafl § 15 Absatz 4 oder
— die mitversicherten Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder)

zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis
als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vortibergehenden Gebrauch gemieteten Kraftfahrzeuges zu Lande sowie Anhan-
gers.

d) volljahrige verwandte Einzelpersonen, bei Bestehen einer hauslichen Gemeinschaft mit lhnen, ausdriicklicher Vereinba-
rung und namentlicher Benennung im Versicherungsschein (§ 15 Absatz 4).

Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
Arbeits-Rechtsschutz (§2b)),
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2¢e)),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21)),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§249)),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
Straf-Rechtsschutz (§21y),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

und im Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung (§ 2 k)),
Rechtsschutz fur Opfer von Gewaltstraftaten §21)),
Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit privater Internetnutzung (§2n)).

Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 kénnen durch besondere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen
werden. Wenn dies fur Sie zutrifft, steht es in Ihrem Versicherungsschein.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als
— Eigentimer,

— Halter,

—  Erwerber/Veraulerer,

—  Mieter/Leasingnehmer

eines Kraftfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft, sowie als
— Eigentimer,

—  Vermieter,

— Verpachter,

— Mieter,

— Pachter,

— sonstiger Nutzungsberechtigter

von Grundstiicken, Gebauden oder Gebaudeteilen.
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Der Rechtsschutz fiir Eigentimer und Mieter von Wohnungen und Grundstiicken (§ 29) kann gesondert versichert werden.
Wenn wir im Verkehrsbereich einen Versicherungsfall fir Sie Ubernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfillt sein:
— Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.

— Der Fahrer muss berechtigt sein, das Kraftfahrzeug zu fiihren.

— Das Kraftfahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoRen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR3 nichts wussten. Das
heil’t, die Personen haben ohne Verschulden oder hdchstens leicht fahrlassig gehandelt. Wenn der Verstof3 grob fahrlassig
war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (,Grob fahrlas-
siges Verhalten® bedeutet: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MalRe.) Wenn die
versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der
Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fallen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der Verstof3 nicht ursachlich war fir
— den Eintritt des Versicherungsfalles,

— die Feststellung des Versicherungsfalles oder

— den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

Haben Sie im letzten Kalenderjahr eine gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbststandige Tatigkeit aufgenommen oder
hat sich Ihr Gesamtumsatz verandert? Liegen Sie mit Ihrem erzielten Gesamtumsatz im letzten Kalenderjahr tber der derzeit
geltenden Kleinunternehmergrenze nach § 19 Absatz 1 UStG? Dann wandelt sich der Versicherungsschutz ab dem Eintritt
dieses Umstandes in einen solchen nach § 21 Absatz 1 und 4 bis 9 (Verkehrs-Rechtsschutz) — fiir die auf Sie zugelassenen
oder auf lhren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehenen Kraftfahrzeuge — und § 23 (Privat-Rechtsschutz fir
Selbststandige) um.

Dies gilt auch fir Ihren ehelichen/eingetragenen oder gemaf § 15 Absatz 2 a) mitversicherten und im Versicherungsschein
genannten sonstigen Lebenspartner.

Im Falle der Mitversicherung von volljahrigen verwandten Einzelpersonen nach § 15 Absatz 4 endet im oben beschriebenen
Fall die Mitversicherung der volljahrigen verwandten Einzelpersonen und lhr Versicherungsschutz wandelt sich in einen
solchen nach § 21 Absatz 1 und 4 bis 9 (Verkehrs-Rechtsschutz) — fir die auf Sie zugelassenen oder auf Ihren Namen mit
einem Versicherungskennzeichen versehenen Kraftfahrzeuge — und § 23 (Privat-Rechtsschutz fir Selbststandige) um. Die
volljahrigen verwandten Einzelpersonen bendtigen dann einen gesonderten Versicherungsschutz nach § 26 (Privat-, Berufs-
und Verkehrs-Rechtsschutz fiir Nichtselbststéandige).

Nimmt eine volljahrige verwandte Einzelperson eine selbststandige Tatigkeit auf oder tUberschreitet mit ihrem Gesamtumsatz
die geltende Kleinunternehmergrenze nach § 19 Absatz 1 UStG, endet die Mitversicherung der verwandten Einzelperson in
lhrem Versicherungsvertrag und die Person benétigt eine gesonderte Absicherung.

Sie konnen innerhalb von sechs Monaten nach der Umwandlung die Beendigung des Versicherungsschutzes nach § 21
(Verkehrs-Rechtsschutz) verlangen. Verlangen Sie diese spater als zwei Monate nach Eintritt der fir die Umwandlung des
Versicherungsschutzes ursachlichen Tatsachen, beenden wir den Versicherungsschutz nach § 21 (Verkehrs-Rechtsschutz)
mit Eingang lhrer Erklarung.

Sie kénnen unter folgenden Bedingungen verlangen, dass der Versicherungsschutz in einen solchen nach § 25 (Privat- und
Berufs-Rechtsschutz fir Nichtselbststéndige) umgewandelt wird:

— es ist seit mindestens sechs Monaten kein Kraftfahrzeug zu Lande und kein Anhanger mehr auf Sie und eine mitver-
sicherte Person zugelassen,

— es st kein Kraftfahrzeug mit einem Versicherungskennzeichen auf Inren Namen und eine mitversicherte Person versehen.

Eine Umwandlung nach § 25 (Privat- und Berufs-Rechtsschutz fur Nichtselbststandige) tritt automatisch ein, wenn die be-
schriebenen Voraussetzungen vorliegen und Sie und eine mitversicherte Person zusatzlich keine Fahrerlaubnis mehr haben.
Werden uns die fur die Beendigung des Versicherungsschutzes ursachlichen Tatsachen spéater als zwei Monate nach ihrem
Eintritt angezeigt, erfolgt die Beendigung des Vertrages erst ab Eingang der Anzeige.

§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz

(1

Sie haben Versicherungsschutz fir lhren

— beruflichen Bereich als Inhaber des im Versicherungsschein bezeichneten land- oder forstwirtschaftlichen Betriebes,
— privaten Bereich und

— die Ausubung nicht selbststandiger Tatigkeiten.

Im Verkehrsbereich haben Sie Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als
—  Nutzer von Carsharing-Fahrzeugen und

— Eigentimer,

— Halter,

—  Erwerber/Veraulerer,

— Leasingnehmer/Mieter,

— Fahrer

von Kraftfahrzeugen sowie Anhangern zu Lande.

Versichert sind folgende Fahrzeuge:

—  Pkw,

— Zweiradfahrzeuge oder
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land- bzw. forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge.

Die Kraftfahrzeuge oder Anhanger zu Lande missen entweder

bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf Sie zugelassen sein oder
auf lhren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein oder
zum vorlUbergehenden Gebrauch von Ihnen gemietet sein.

Versicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am o6ffentlichen Verkehr in Ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes
Kraftfahrzeuges, das weder lhnen gehdrt noch auf Sie zugelassen oder nicht mit einem auf lhren Namen ausgestellten
Versicherungskennzeichen versehen ist.

Mitversichert sind

a) lhrehelicher/eingetragener oder gemaR § 15 Absatz 2 a) mitversicherter und im Versicherungsschein genannter sonstiger
Lebenspartner,

b) Ihre minderjahrigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),

c) Ihre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kinder (auch Stief-, Adop-
tiv- und Pflegekinder) bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben
und hierfir ein Einkommen erhalten,

d) dieim Versicherungsschein genannten, in Ihrem versicherten Betrieb tatigen und dort wohnhaften Mitinhaber oder der im
Versicherungsschein genannte, in Ihrem versicherten Betrieb tatige und dort wohnhafte Hoferbe sowie deren eheliche/
eingetragene oder gemaR § 15 Absatz 2 a) mitversicherten sonstigen Lebenspartner und die minderjahrigen Kinder (auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) dieser Personen,

e) derim Versicherungsschein genannte, in Ihrem versicherten Betrieb wohnhafte Altenteiler sowie dessen ehelicher/ein-
getragener oder gemal § 15 Absatz 2 a) mitversicherte sonstige Lebenspartner und die minderjahrigen Kinder (auch
Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) dieser Personen,

f) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen (berechtigt ist jede Person, die das
Kraftfahrzeug mit lnrem Einverstandnis fihrt oder nutzt) jedes bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf
den versicherten Personenkreis gemafd Absatz 1 und 2 a) bis €) zugelassenen oder auf ihren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vortibergehenden
Gebrauch gemieteten Kraftfahrzeuges zu Lande sowie Anhangers,

g) die im land- oder forstwirtschaftlichen Betrieb beschaftigten Personen in Ausiibung ihrer Tatigkeit fiir den Betrieb.

Der Versicherungsschutz umfasst:

Schadenersatz-Rechtsschutz (§2a)),

Arbeits-Rechtsschutz (§2Db)),

Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz

fur im Versicherungsschein bezeichnete

land- oder forstwirtschaftlich genutzte Grundstiicke,
Gebaude oder Gebaudeteile sowie fiir das auf dem
Betriebsgelande befindliche selbst genutzte private Gebaude

oder Gebaudeteil im Inland (§2c¢)),
Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§24d)),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2¢e)),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§21)),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§29)),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
Straf-Rechtsschutz (§21)),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz §2j),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht und

im Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung (§ 2 k)),
Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten §21),
Daten-Rechtsschutz (§2m))

Im Daten-Rechtsschutz sind der private Bereich
und die Ausuibung nicht selbststandiger Tatigkeiten ausgeschlossen,

Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit privater Internetnutzung (§ 2 n)).
Der Versicherungsschutz wird wie folgt erweitert:

a)

b)

auf Rechtsstreitigkeiten flir die vorlibergehende Vermietung von bis zu sechs Betten, zum Beispiel an Feriengaste
(,Urlaub auf dem Bauernhof*), wenn jeder Mietvertrag nicht tber eine langere Dauer als ein Jahr abgeschlossen wird
und die einzelne Vermietung nicht gewerbesteuerpflichtig ist. Die Vermietung muss in einem Gebaude erfolgen, das zum
versicherten landwirtschaftlichen Betrieb gehort,

auf Rechtsstreitigkeiten aus der Vermietung von bis zu drei Pferdeeinstellpldatzen. Haben Sie weitere Pferdeeinstell-
platze, kdnnen diese gegen Beitragszuschlag mitversichert werden.

Der Versicherungsschutz kann auf die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Zusammenhang mit im Versicherungsschein
genannten Nebenbetrieben, auch wenn diese gewerbesteuerpflichtig sind, gegen Beitragszuschlag, erweitert werden.

Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 und 4 kdnnen durch besondere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlos-
sen werden. Wenn dies fiir Sie zutrifft, steht es in Ihrem Versicherungsschein.
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Soweit es sich nicht um Pkw, Zweirader bzw. land- oder forstwirtschaftlich genutzte Fahrzeuge handelt, besteht kein Ver-
sicherungsschutz fir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen als Eigentimer, Halter, Erwerber/VerauRerer, Mieter oder
Leasingnehmer von Fahrzeugen.

Der Fahrzeug-Rechtsschutz fir Sonderfahrzeuge kann gesondert versichert werden.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als

— Eigentimer,

— Halter,

—  Erwerber/Veraulerer,

—  Mieter/Leasingnehmer

eines Kraftfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft.

Wenn wir im Verkehrsbereich einen Versicherungsfall fir Sie ibernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfillt sein:
— Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.
— Der Fahrer muss berechtigt sein, das Kraftfahrzeug zu fiihren.

— Das Kraftfahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstolRen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fir diejenigen versicherten Personen, die von diesem VerstoR3 nichts wussten. Das
heilt, die Personen haben ohne Verschulden oder hdchstens leicht fahrlassig gehandelt. Wenn der Verstof3 grob fahrlassig
war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kiirzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (,Grob fahr-
lassiges Verhalten* bedeutet: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem Mafe.) Wenn
die versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen.

Der Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fallen bestehen:

Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der Verstof3 nicht ursachlich war fur
— den Eintritt des Versicherungsfalles,

— die Feststellung des Versicherungsfalles oder

— den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz fiir Selbststidndige

(1)

)

Sie haben Versicherungsschutz fiir lhre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
standige Tatigkeit (Eine sonstige selbststéandige Tatigkeit liegt vor, wenn Einkiinfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden,
die keine Einkiinfte aus nicht selbststandiger Tatigkeit - zum Beispiel Lohne oder Gehalter - oder Einkiinfte aus Renten sind).

Sie oder eine im Versicherungsschein genannte Person haben zudem Versicherungsschutz

— im privaten Bereich und

— fir die Auslibung nicht selbststéndiger Tatigkeiten.

Im Verkehrsbereich haben Sie Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als

—  Nutzer von Carsharing-Fahrzeugen und

Eigentimer,

Halter,

Erwerber/Veraul3erer,

Leasingnehmer/Mieter,

— Fahrer

von Kraftfahrzeugen sowie Anhangern zu Lande.

Die Kraftfahrzeuge oder Anhanger zu Lande missen entweder

— bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf Ihr Unternehmen bzw. auf Sie zugelassen sein oder
— auf den Namen Ihres Unternehmens, bzw. lhren Namen mit einem Versicherungskennzeichen versehen sein oder
— zum vorubergehenden Gebrauch von Ihrem Unternehmen bzw. Ihnen gemietet sein.

Versicherungsschutz besteht auch bei der Teilnahme am 6ffentlichen Verkehr in Ihrer Eigenschaft als Fahrer jedes Kraft-
fahrzeuges, das weder lhnen gehdrt noch auf Sie zugelassen oder nicht mit einem auf Ihren Namen ausgestellten Versiche-
rungskennzeichen versehen ist.

Mitversichert sind

a) lhrehelicher/eingetragener oder gemaR § 15 Absatz 2 a) mitversicherter und im Versicherungsschein genannter sonstiger
Lebenspartner,

b) Ihre minderjahrigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder),

c) Ihre unverheirateten, nicht in einer eingetragenen Lebenspartnerschaft lebenden volljahrigen Kinder (auch Stief-, Adop-

tiv- und Pflegekinder) bis zu dem Zeitpunkt, zu dem sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austben
und hierflr ein Einkommen erhalten,

d) alle Personen in ihrer Eigenschaft als berechtigte Fahrer und berechtigte Insassen (berechtigt ist jede Person, die das
Kraftfahrzeug mit lnrem Einverstandnis fuhrt oder nutzt) jedes bei Vertragsabschluss oder wahrend der Vertragsdauer auf
den versicherten Personenkreis gemal Absatz 1 und 2 a) bis c) zugelassenen oder auf ihnren Namen mit einem Versiche-
rungskennzeichen versehenen oder von diesem Personenkreis als Selbstfahrer-Vermietfahrzeug zum vortibergehenden
Gebrauch gemieteten Kraftfahrzeuges zu Lande sowie Anhéngers,

e) die von Ihnen beschaftigten Personen in Auslibung ihrer beruflichen Tatigkeit fir Sie.
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(4)
®)

(6)

Der Versicherungsschutz umfasst:
Schadenersatz-Rechtsschutz (§ 2 a)),
Arbeits-Rechtsschutz (§ 2 b)),

Wohnungs- und Grundstticks-Rechtsschutz

fur ein im Versicherungsschein bezeichnetes

gewerblich selbst genutztes Grundstiick, Gebaude

oder Gebaudeteil sowie fir ein selbst genutztes

privates Grundstiick,Gebaude oder Gebaudeteil im Inland (§2c¢)),

Rechtsschutz im Vertrags- und Sachenrecht (§2d))

Im Vertrags- und Sachenrecht besteht Versicherungsschutz fur

— den privaten Bereich,

— die Ausubung nicht selbststandiger Tatigkeiten und

— im Zusammenhang mit der Eigenschaft als

— Eigentimer oder

— Halter

von Kraftfahrzeugen zu Lande sowie Anhangern, die auf Sie privat oder |hren versicherten Betrieb zugelassen sind.

Die Kraftfahrzeuge zu Lande sowie Anhanger dirfen nicht nur voriibergehend (also nur flr eine kurze Zeit, etwa ein paar
Wochen oder ein paar Monate) auf Sie oder |hr Unternehmen zugelassen oder auf Sie oder Ihr Unternehmen mit einem
Versicherungskennzeichen versehen sein.

Sie haben klarstellend keinen Versicherungsschutz fur

— den Handel mit Kraftfahrzeugen und Anhangern sowie

— den An- und Verkauf von Ersatzteilen in Bezug auf Ihre selbststandige Tatigkeit.

Der Versicherungsschutz besteht im Zusammenhang mit Ihrer Eigenschaft als Leasingnehmer oder Mieter von Kraftfahrzeu-
gen zu Lande sowie Anhangern.

Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten

Im Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten besteht Versicherungsschutz

—  flUr den privaten Bereich,

— die Ausubung nicht selbststandiger Tatigkeiten und

— im Zusammenhang mit der Eigenschaft als Eigentiimer,
Halter, Erwerber, Mieter und Leasingnehmer

von Kraftfahrzeugen zu Lande sowie Anhangern (§2e)),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§2f)),
Verwaltungs-Rechtsschutz in Verkehrssachen (§29)),
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz (§ 2 h)),
Straf-Rechtsschutz §2i)),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§2j)),

Beratungs-Rechtsschutz im Familien-,
Lebenspartnerschafts- und Erbrecht

und im Zusammenhang mit einer Betreuungsanordnung (§ 2 k)),
Rechtsschutz fiir Opfer von Gewaltstraftaten §21)),
Daten-Rechtsschutz (§2m))

Im Daten-Rechtsschutz sind der private Bereich und die
Ausiibung nicht selbststandiger Tatigkeiten ausgeschlossen,

Internet-Rechtsschutz im Zusammenhang mit privater Internetnutzung (§ 2 n)).

Vom Versicherungsschutz nach Absatz 3 kdnnen durch besondere Vereinbarung einzelne Leistungsarten ausgeschlossen
werden. Wenn dies fur Sie zutrifft, steht es in Ihrem Versicherungsschein.

Sie haben keinen Versicherungsschutz, wenn Sie rechtliche Interessen wahrnehmen als

— Eigentimer,

— Halter,

—  Erwerber/Veraulerer,

— Mieter/Leasingnehmer

eines Kraftfahrzeuges zu Wasser oder in der Luft.

Wenn wir im Verkehrsbereich einen Versicherungsfall fir Sie Ubernehmen sollen, missen folgende Bedingungen erfillt sein:
— Der Fahrer muss bei Eintritt des Versicherungsfalles die vorgeschriebene Fahrerlaubnis haben.
— Der Fahrer muss berechtigt sein, das Kraftfahrzeug zu fiihren.

— Das Kraftfahrzeug muss zugelassen sein oder ein Versicherungskennzeichen haben.

Was geschieht, wenn gegen diese Bedingungen verstoRen wird?

Dann besteht Versicherungsschutz nur fiir diejenigen versicherten Personen, die von diesem Verstol3 nichts wussten. Das
heifl3t, die Personen haben ohne Verschulden oder héchstens leicht fahrlassig gehandelt. Wenn der VerstoR grob fahrlassig
war, sind wir berechtigt, unsere Leistung zu kurzen, und zwar entsprechend der Schwere des Verschuldens. (,Grob fahrlas-
siges Verhalten® bedeutet: Jemand verletzt die im Verkehr erforderliche Sorgfalt in ungewdhnlich hohem MalRe.) Wenn die
versicherte Person nachweist, dass ihre Unkenntnis nicht grob fahrlassig war, bleibt der Versicherungsschutz bestehen. Der
Versicherungsschutz bleibt auch in folgenden Fallen bestehen:
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Die versicherte Person oder der Fahrer weist nach, dass der Verstof3 nicht ursachlich war fur
— den Eintritt des Versicherungsfalles,

— die Feststellung des Versicherungsfalles oder

— den Umfang der von uns zu erbringenden Leistung.

Nachhaftung

Wird der Versicherungsvertrag durch Berufsaufgabe oder Tod beendet, gewahren wir auch nach der Beendigung des Versi-
cherungsvertrages Versicherungsschutz fur Sie oder Ihre Erben. Dies gilt fur Versicherungsfalle, die im Zusammenhang mit
der im Versicherungsschein genannten Tatigkeit stehen und innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Versicherungs-
vertrages eintreten.

§ 29 Rechtsschutz fiir Eigentiimer und Mieter von Wohnungen und Grundstiicken

(1)

)

@)

(4)

Sie haben Versicherungsschutz, wenn Sie Grundstlicke, Gebdude oder Gebaudeteile in folgenden Eigenschaften nutzen als
a) Eigentimer,

b) Vermieter,

c) Verpachter,

d) Mieter,

e) Pachter,

f)  sonstiger Nutzungsberechtigter.

lhre Nutzungseigenschaft (zum Beispiel: als Mieter, Eigentumer oder Vermieter) und das Grundstiick, Gebaude oder
Gebaudeteil mussen im Versicherungsschein bezeichnet sein.

Einer Wohneinheit zuzurechnende Garagen oder Kraftfahrzeug-Abstellplatze sind eingeschlossen.
Der Versicherungsschutz umfasst:

Wohnungs- und Grundstlicks-Rechtsschutz (§2c¢)),
Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten (§2¢e)).

Selbst genutzte private Wohneinheiten

Abweichend von § 29 Absatz 1 bezieht sich der Versicherungsschutz bei Versicherung Ihres gemieteten oder im Eigentum
befindlichen selbst bewohnten Objekts auch auf alle im Inland gelegenen selbst genutzten privaten Grundstiicke, Gebaude,
Gebaudeteile, Kleingarten und Dauercamping-Stellplatze (Hinweis: es besteht klarstellend kein Versicherungsschutz fiir
vereinsrechtliche Streitigkeiten).

Dies gilt auch fur die im privaten Bereich mitversicherten Personen nach § 15 Absatz 2 und 4. Insoweit erweitert sich auch
der Steuer-Rechtsschutz vor Gerichten auf alle selbst genutzten, privaten Wohneinheiten im Inland.
Gewerblich genutzte Grundstucke, Gebaude oder Gebaudeteile

Bei Beendigung des Versicherungsvertrages durch Berufsaufgabe oder Tod besteht der Versicherungsschutz fir Sie oder lhre
Erben innerhalb eines Jahres nach Beendigung des Versicherungsvertrages fort. Dies gilt fur Versicherungsfélle, die innerhalb
eines Jahres nach Beendigung des Versicherungsvertrages eintreten und im Zusammenhang mit dem im Versicherungsschein
bezeichneten gewerblich genutzten Grundstiick, Gebaude oder Gebaudeteil stehen.

2.2 Klauseln zu den ARB 2024 der Continentale

§ 1 Standardklauseln, die ohne besondere Vereinbarung gelten

A. Serviceleistungen
Unsere Serviceleistungen erbringen wir, solange |hr Rechtsschutzvertrag besteht und wir das Service-Angebot aufrechterhalten.

Wir kdnnen auch ohne vorherige Information Serviceleistungen generell oder teilweise einstellen oder inhaltlich andern und Ser-
vicepartner wechseln oder ergénzen. lhren Rechtsschutzvertrag kénnen Sie deswegen nicht vorzeitig kiindigen. Eine gesonderte
Kindigung der Serviceleistungen ist nicht vorgesehen.

Wir haften nicht fir Umstande im Zusammenhang mit einer Nicht- oder Schlechterflllung der Serviceleistungen. Fur die Erbringung
der Leistung an sich und deren Inhalt ist der Servicepartner allein verantwortlich.

(1

)

@)

ConFoma (Forderungsmanagement)

Die Serviceleistung ConFoma ist gesondert entgeltpflichtig. Wir vermitteln Ihnen bei dieser Serviceleistung ein professionelles
Forderungsmanagement. Die Hohe des Entgeltes richtet sich nach den jeweiligen Preisangaben des Servicepartners, der
die Dienstleistung erbringt.

Telefonische Rechtsberatung

Sie kénnen telefonisch den Rat oder die Empfehlung eines Rechtsanwaltes einholen. Ein Anspruch auf diese Leistung besteht
fur Sie bei Vorliegen eines Beratungsbedurfnisses in allen lhren eigenen Rechtsangelegenheiten.

Diesen Service kdnnen Sie ausschlieBlich tiber die von uns zur Verfligung gestellte Telefonnummer in Anspruch nehmen. Sie
finden die Telefonnummer auf lhrer persénlichen Servicecard.

Der Abzug einer im Vertrag vereinbarten Selbstbeteiligung entfallt.
Erweiterte telefonische Rechtsberatung (Dokumentenpriifung)

Haben Sie bei uns Versicherungsschutz nach den §§ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 oder 29 ARB und ist eine Leistungsart
des § 2 ARB betroffen? Dann haben Sie zusatzlich zur telefonischen Rechtsberatung die Méglichkeit eine iberschaubare
Anzahl von fallbezogenen Dokumenten (max. 8 Seiten, zum Beispiel eines Pkw Kaufvertrages oder Wohnraummietvertrages)
Uberprifen zu lassen.
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Die erweiterte telefonische Rechtsberatung konnen Sie unter folgenden Voraussetzungen in Anspruch nehmen:

a) Es werden nur Dokumente geprtift, die in deutscher Sprache abgefasst sind und auf die ausschlief3lich deutsches Recht
Anwendung findet.

b) Eine Dokumentenpriifung wird nicht angeboten bei Rechtsfragen bezuglich:
— Erwerb, VerauRerung, Verwaltung von Kapitalanlagen,
— Kauf oder Verkauf von Gebauden oder Grundstiicken, die der notariellen Beurkundung bedirfen,

— Planung oder Errichtung eines Gebaudes oder Gebaudeteils, das sich in lnrem Eigentum oder Besitz befindet oder
das Sie erwerben oder in Besitz nehmen mochten,

— genehmigungs-/anzeigepflichtiger baulicher Veranderungen eines Grundstlickes, Gebaudes oder Gebaudeteils, das
sich in lhrem Eigentum oder Besitz befindet oder das Sie erwerben oder in Besitz nehmen mdchten.

Der Abzug einer im Vertrag vereinbarten Selbstbeteiligung entfallt.
(4) Online-Rechtsberatung und Formularservice

Haben Sie bei uns Versicherungsschutz nach den §§ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 oder 29 ARB und ist eine Leistungsart
des § 2 ARB betroffen? Dann haben Sie auch die Moglichkeit der Online-Rechtsberatung. Darliber hinaus haben Sie Zugriff
auf eine Vielzahl von Musterformularen und Vertragsvorlagen.

Die Online-Rechtsberatung kdnnen Sie unter folgenden Voraussetzungen in Anspruch nehmen:

— ausschlieBlich deutsches Recht findet Anwendung,

— Sie sind fur den betroffenen Lebensbereich bei uns versichert und

— esist keine unter Absatz 3 b) dieser Serviceleistungen ausgeschlossene Rechtsfrage betroffen.
Der Abzug einer im Vertrag vereinbarten Selbstbeteiligung entfallt.

B. Fiir Vertrage gemaR §§ 23, 25, 26, 27 und 28 ARB gilt im privaten Bereich zusatzlich Folgendes:

Freizeitboote und Drohnen

Sie haben Versicherungsschutz im Zusammenhang mit der ausschlief3lichen Selbstnutzung eines Freizeitbootes im privaten
Bereich.

Soweit kein Versicherungsschutz fur die rechtliche Interessenwahrnehmung als
- Eigentumer,

— Halter,

—  Erwerber/Veraulerer,

—  Mieter/Leasingnehmer und

—  Fahrer

eines Kraftfahrzeuges zu Wasser besteht, gilt dies im Rahmen einer privaten Nutzung nicht. Die Versicherungssumme ist auf
100.000 EUR begrenzt.

Sie haben auch Versicherungsschutz fur Drohnen und unbemannte Luftfahrzeuge, die ausschlief3lich zu Zwecken der erlaubten
privaten Freizeitgestaltung, durch einen Elektromotor/Motor angetrieben werden:

—  zum Beispiel Mini-Flugmodelle, Mini-Hubschrauber, Mini-Multicopter, Mini-Quadrocopter,
— ein Fluggewicht bis 250 Gramm besitzen und
—  keiner behérdlichen Genehmigungspflicht unterliegen.

Kein Rechtsschutz besteht fur Rechtsstreitigkeiten im Zusammenhang mit der Nutzung der Drohne/des unbemannten Luftfahr-
zeuges in Betriebsverbotszonen gemafl § 21 b der Luftverkehrs-Ordnung (No-fly-zones) sowie in geographischen UAS-Zonen
(Geozonen).

Soweit nicht ausdriicklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6 bis 17 und 20
ARB entsprechend.

Geringfiigige Arbeitsverhaltnisse mit Hausangestellten

(1) Sie haben Versicherungsschutz als Arbeitgeber im Zusammenhang mit geringfligigen Arbeitsverhaltnissen mit Hausange-
stellten (Beispiel: angestellte Haushaltshilfe oder Pflegekraft).

Der Arbeits-Rechtsschutz nach § 2 b) ARB darf nicht ausgeschlossen sein.
(2) Der Versicherungsschutz umfasst:

Arbeits-Rechtsschutz (§2Db)),
Sozialgerichts-Rechtsschutz (§ 2f)),
Straf-Rechtsschutz §2i)),
Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz (§2j).

Soweit nicht ausdricklich etwas anderes vereinbart ist, gelten die Bestimmungen der §§ 1, 3, 3a, 4, 4a, 5, 5a, 6 bis 17 und
20 ARB entsprechend.
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§ 2 Klausel, die nur im Falle ausdriicklicher Vereinbarung im Versicherungsschein gilt
Erganzung zu § 28 Absatz 3 ARB

Vertrags-Rechtsschutz vor Gerichten fiir Heilpraktiker und medizinische Heilberufe

Der Versicherungsschutz nach § 28 Absatz 3 ARB kann auf Antrag um die Leistungsart von § 2 d) ARB (Rechtsschutz im Vertrags-
und Sachenrecht) nach MaRgabe folgender Bestimmungen erweitert werden:

Versicherungsschutz besteht fur die gerichtliche Wahrnehmung rechtlicher Interessen aus schuldrechtlichen Vertragen, die mit
Ihrer im Versicherungsschein bezeichneten selbststandigen Tatigkeit im Zusammenhang stehen.

Uber die Ausschliisse von § 3 ARB hinaus besteht kein Versicherungsschutz fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen
a) aus Versicherungsvertragen,
b) aus dem Bereich des Handelsvertreter- und Maklerrechtes,

c) vonim selben Rechtsschutzvertrag versicherten Gemeinschaftspartnern untereinander in ursachlichem Zusammenhang mit
Rechtsgeschaften jeder Art, auch nach deren Beendigung,

d) aus Vertragen uber Kraftfahrzeuge zu Lande, zu Wasser und in der Luft sowie Anhanger.
Gemal § 4 Absatz 4 a) ARB besteht eine Wartezeit von drei Monaten.

Abweichend von § 6 Absatz 1 ARB besteht Versicherungsschutz nur fiir Versicherungsfalle, die in Europa eingetreten sind und fiir
die in diesem Bereich der Gerichtsstand ist.

§ 6 Absatz 2 ARB findet keine Anwendung.

Die Versicherungssumme gemal § 5 Absatz 4 ARB betragt 300.000 EUR. Sie bildet zugleich die Gesamthdchstleistung fur alle
in einem Kalenderjahr eingetretenen Rechtsschutzfalle.

Die vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung nach § 5 Absatz 3 c) ARB betragt mindestens 250 EUR je Versicherungsfall.
Ausnahme:

Sie haben flr den Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz gemaR § 28 ARB eine héhere Selbstbeteiligung vereinbart.
In diesem Fall gilt die zu § 28 ARB vereinbarte hdhere Selbstbeteiligung.
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3. Sonderbedingungen fiir den Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR 2024 der Continentale)

§ 1 Gegenstand der Versicherung
Sie haben Versicherungsschutz gemaf den §§ 1, 3, 4, 6 bis 17, 20 ARB sowie den nachfolgenden Bestimmungen

fur Kosten in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren sowie
in standes-, disziplinar- oder verwaltungsrechtlichen Verfahren,

wenn in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren:

gegen Versicherte ermittelt wird,
Versicherte beschuldigt oder
als Zeugen vernommen werden

oder wenn

standes- oder disziplinarrechtliche Verfahren

gegen Versicherte eingeleitet werden.

§ 2 Versicherte Personen

(1

)

@)

4)

Versicherungsschutz besteht fiir Ihre im Versicherungsschein bezeichnete gewerbliche, freiberufliche oder sonstige selbst-
standige Tatigkeit (Eine sonstige selbststandige Tatigkeit liegt vor, wenn Einklinfte im steuerrechtlichen Sinne erzielt werden,
die keine Einkunfte aus nichtselbststandiger Tatigkeit — zum Beispiel Lohne oder Gehalter — oder Einkunfte aus Renten sind).

Mitversichert sind weitere Inhaber und gesetzliche Vertreter in Austbung ihrer beruflichen Tatigkeit fur Sie.

Soweit Sie der Rechtsschutzgewahrung zugestimmt haben und bei einem anderen Versicherer kein Versicherungsschutz
besteht, bezieht sich der Versicherungsschutz auch auf den folgenden Personenkreis:

— samtliche dauerhaft oder zeitweise von lhnen beschéftige Personen und freie Mitarbeiter in Austbung ihrer beruflichen
Tatigkeit fur Sie,

— Mitarbeiter von Fremdfirmen (auch Zeitarbeitskrafte), soweit es um Vorwdrfe geht, die sie in Austibung ihrer dienstlichen
Verrichtung fir Sie begehen oder begangen haben sollen,

—  fiUr Betriebsarzte gilt der Versicherungsschutz auch dann, soweit sie erste Hilfe-Leistungen fir Nichtbetriebsangehorige
aufderhalb des Betriebes durchfihren.

Soweit Sie der Rechtsschutzgewahrung zugestimmt haben, bezieht sich der Versicherungsschutz auch auf ausgeschiedene
Personen, die nicht mehr fur Sie tatig sind. Dies gilt fir Versicherungsfalle die sich aus der friheren Tatigkeit der ausgeschie-
denen Personen flr Sie ergeben.

Andert sich lhre im Versicherungsschein bezeichnete Téatigkeit, erstreckt sich der Versicherungsschutz auch auf die neue
Tétigkeit, wenn Sie uns die Anderung lhrer Tétigkeit innerhalb von zwei Monaten nach deren Aufnahme anzeigen und wir
dem Ubergang des Versicherungsschutzes nicht innerhalb von 14 Tagen widersprechen. Erfolgt die Anzeige spéter, erstreckt
sich der Versicherungsschutz auf die neue Tatigkeit erst ab dem Zeitpunkt des Einganges der Anzeige bei uns und wir nicht
innerhalb von 14 Tagen widersprechen. § 11 ARB bleibt unberihrt.

§ 3 Umfang der Versicherung
Sie haben folgende Leistungsarten versichert:

a)

Straf-Rechtsschutz in Verfahren wegen des Vorwurfes

aa) eines Vergehens, dessen vorsatzliche wie auch fahrlassige Begehung strafbar ist (Vergehen sind Straftaten, die im
Mindestmalf mit einer Freiheitsstrafe von unter einem Jahr oder Geldstrafe bedroht sind),

bb) eines nur vorsatzlich begehbaren Vergehens, soweit Sie selbst betroffen sind oder der Rechtsschutzgewahrung zuge-
stimmt haben (§ 15 Absatz 3 ARB).

Wird rechtskraftig festgestellt, dass Sie die Straftat oder, wenn Ihnen mehrere Straftaten zur Last gelegt werden, mindestens
eine Straftat vorsatzlich begangen haben, entfallt riickwirkend der Versicherungsschutz (gemaf § 4 g) dieser Sonderbedin-
gungen).

In diesem Fall missen Sie uns die Kosten zurlickerstatten, die wir fir die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines vorsatz-
lichen Verhaltens getragen haben. Dies gilt auch fir den Fall, dass das Verfahren durch einen rechtskraftigen Strafbefehl
abgeschlossen wird.

Ordnungswidrigkeiten-Rechtsschutz

fur Ihre Verteidigung, wenn Ihnen eine Ordnungswidrigkeit vorgeworfen wird.
Disziplinar- und Standes-Rechtsschutz

fur die Verteidigung in Disziplinar- und Standesrechtsverfahren

(im Disziplinarrecht geht es um Dienstvergehen zum Beispiel von Beamten oder Soldaten; im Standesrecht geht es um
berufsrechtliche Belange von freien Berufen, zum Beispiel von Arzten oder Architekten).

Zeugenbeistand durch einen Rechtsanwalt

fur die Beistandsleistung durch einen Rechtsanwalt bei Ihrer Vernehmung oder der einer versicherten Person vor Behdrden
oder Gerichten als Zeuge, wenn die Gefahr einer Selbstbelastung besteht.

Firmenstellungnahme

die Stellungnahme eines Rechtsanwaltes, die im Interesse des versicherten Unternehmens notwendig wird, weil sich ein Er-
mittlungsverfahren auf das versicherte Unternehmen bezieht, ohne dass bestimmte Betriebsangehdrige beschuldigt werden.
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f)

Beistand im Verwaltungsrecht

fur die verwaltungsrechtliche Tatigkeit eines Rechtsanwaltes, welche dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und
Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz umfasst werden, zu unterstitzen.

§ 4 Ausgeschlossene Rechtsangelegenheiten

Sie haben keinen Versicherungsschutz

a)
b)
c)
d)
e)

f)
9)

fuir die Verteidigung gegen den Vorwurf eines Verbrechens (Verbrechen sind Straftaten, die im Mindestmal mit einer Frei-
heitsstrafe von einem Jahr bedroht sind),

fur die Verteidigung gegen den Vorwurf der Verletzung einer verkehrsrechtlichen Vorschrift,

fur die Verteidigung gegen den Vorwurf der Verletzung einer Vorschrift des Kartellrechtes (Beispiel: illegale Preisabsprachen)
sowie einer anderen Straf- oder Ordnungswidrigkeitenvorschrift, die in unmittelbarem Zusammenhang mit einem Kartellver-
fahren verfolgt wird,

fur die Verteidigung gegen den Vorwurf einer Steuerstraftat, wenn das Ermittlungsverfahren durch eine Selbstanzeige aus-
gelost wird,

fur im Zusammenhang mit einem Adhasionsverfahren (Geltendmachung von Schadenersatzanspriichen des Geschadigten)
Uber das Strafverfahren hinausgehende Kosten,

fur die Verteidigung wegen des Vorwurfes eines Deliktes gegen die sexuelle Selbstbestimmung (Beispiel: sexuelle Notigung),
bei rechtskraftiger Verurteilung wegen einer vorsatzlich begangenen Straftat.

§ 5 Voraussetzungen fiir den Anspruch auf Rechtsschutz
Anspruch auf Rechtsschutz besteht nach Eintritt eines Versicherungsfalles innerhalb des versicherten Zeitraumes.
Als Versicherungsfall gilt:

a)

b)
c)

in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren abweichend von § 4 Absatz 1 ¢) ARB die Einleitung eines Ermittlungsverfahrens
gegen den Versicherten. Ein Ermittlungsverfahren gilt als eingeleitet, wenn es bei der zustandigen Behdrde als solches verfiigt
ist.

Versicherungsschutz besteht auch fiir vor Abschluss des Rechtsschutz-Vertrages eingetretene Vorfalle, soweit ihretwegen
noch kein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde,

in disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren die Einleitung dieser Verfahren gegen den Versicherten,

fur den Zeugenbeistand die mindliche oder schriftliche Aufforderung an den Versicherten zur Zeugenaussage.

§ 6 Leistungsumfang
(1) Wir tragen die im Folgenden aufgelisteten Kosten, soweit diese zum beschriebenen Versicherungsumfang gehéren und nicht

nach § 4 dieser Sonderbedingungen ausgeschlossen sind:
a) Verfahrenskosten:

die Ihnen auferlegten Kosten der vom Versicherungsschutz umfassten Verfahren einschlieRlich Strafvollstreckungs-
verfahren im Rahmen von § 5 Absatz 1 und 2 ARB.

b) Rechtsanwaltskosten:
die Kosten eines fur Sie tatigen Rechtsanwaltes im Rahmen von § 5 Absatz 1 und 2 ARB.

Abweichend von § 5 ARB tragen wir anstelle der gesetzlichen Vergitung auch Leistungen aus einer schriftlichen Hono-
rarvereinbarung zwischen lhnen und lhrem Rechtsanwalt.

Uberschreitet die Honorarvereinbarung die gesetzliche vorgesehene Vergiitung, erstatten wir die angemessene Vergii-
tung, hdchstens jedoch bis zu den im Rechtsanwaltsvergitungsgesetz (RVG) ausgewiesenen Gebuhren und Hochstent-
schadigungen. Die Angemessenheit bestimmt sich unter Beriicksichtigung aller Umstande des Einzelfalles, insbesondere
der Bedeutung der Angelegenheit, des Umfanges der Leistungen des Rechtsanwaltes und der Schwierigkeit der Sache.

Dabei prufen wir die Angemessenheit der Honorarvereinbarungen und der anwaltlichen Abrechnung.

Auf die Unangemessenheit der Honorarvereinbarung und der anwaltlichen Beratung berufen wir uns nicht, wenn wir vor
Unterzeichnung der Honorarvereinbarung in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) zugestimmt haben.

c) Wir tragen die Kosten in der nachgenannten Hohe fiir folgende Tatigkeiten des Rechtsanwaltes:
aa) Firmenstellungnahme

Ist ein Unternehmen Versicherungsnehmer und erstreckt sich das Ermittlungsverfahren auf dieses Unternehmen,
ohne dass zunachst namentlich benannte Personen beschuldigt werden, besteht Versicherungsschutz fir eine
notwendige anwaltliche Stellungnahme des Unternehmens, jedoch héchstens bis zu 3.000 EUR.

bb) Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren

Wir tragen die Kosten der anwaltlichen Verteidigung in Straf- und Ordnungswidrigkeitenverfahren einschlief3lich der
Kosten fir die Tatigkeit in Verwaltungsverfahren, welche dazu dient, die Verteidigung in eingeleiteten Straf- und
Ordnungswidrigkeitenverfahren, die vom Versicherungsschutz umfasst werden, zu unterstiitzen.

cc) Verteidigung in Disziplinar- und Standesverfahren
Wir tragen die Kosten der anwaltlichen Verteidigung in disziplinar- und standesrechtlichen Verfahren.
Far bb) und cc) gilt:

Wir erstatten die Kosten im Rahmen der gesetzlichen Hochstgebiihren gemal dem Rechtsanwaltsvergutungsgesetz
(RVG) bei

aaa) Selbststandigen, Inhabern und gesetzlichen Vertretern
— in der Hauptverhandlung bis zum 4fachen der gesetzlichen Héchstgebihren und
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)

®)

— in Ermittlungsverfahren und in gerichtlichen Verfahren auRerhalb der Hauptverhandlung bis zum 8fachen der
gesetzlichen Hochstgebulhren,

bbb) allen tbrigen Versicherten bis zum 2fachen der gesetzlichen Hochstgebiihren.
dd) Zeugenbeistand

Der Versicherungsschutz umfasst die Beistandsleistung durch einen Rechtsanwalt, wenn der Versicherte in einem
Straf- oder Ordnungswidrigkeitenverfahren als Zeuge vernommen wird und die Gefahr einer Selbstbelastung besteht.

Bei Selbststandigen, Inhabern und gesetzlichen Vertretern ibernehmen wir die Kosten bis 2.500 EUR; bei allen
Ubrigen Versicherten bis 1.200 EUR je versicherte Person.

ee) Reisekosten des Rechtsanwaltes

Wir tragen die Kosten fur notwendige Reisen des Rechtsanwaltes an den Ort des zusténdigen Gerichts oder den
Sitz der Ermittlungs- bzw. Verwaltungsbehdrde. Die Kostenerstattung richtet sich nach den gesetzlichen Vorschriften
fir Geschaftsreisen von deutschen Rechtsanwalten, jedoch hochstens 3.000 EUR.

d) lhre Reisekosten

Ihre Reisekosten gemal § 5 Absatz 1 f) ARB fir Reisen an den Ort des zustandigen auslandischen Gerichts, wenn dieses
das personliche Erscheinen der Person angeordnet hat, jedoch héchstens 3.000 EUR.

e) Sachverstandigenkosten

die Kosten der von lhnen in Auftrag gegebenen Sachverstéandigengutachten, die fur lhre Verteidigung in Straf- und
Ordnungswidrigkeitenverfahren erforderlich sind; jedoch hdchstens bis zum 2fachen der nach dem Justizvergiitungs- und
-entschadigungsgesetz (JVEG) vorgesehenen Vergutung, limitiert auf 15.000 EUR fir alle Gutachten.

f)  Nebenklagekosten
die gesetzliche Vergltung des fiir den gegnerischen Nebenklager tatigen Rechtsanwaltes, soweit Sie durch deren
Ubernahme eine Einstellung des gegen Sie anhangigen Strafverfahrens erreicht haben, obwohl ein hinreichender Tat-
verdacht fortbestand. Die Rechtsanwaltskosten des gegnerischen Nebenklagers tragen wir bis zur Hohe der gesetzlichen
Vergltung.

Wir sorgen

a) in Bezug auf eine Strafkaution

fur die Zahlung eines zinslosen Darlehens bis zu der im Versicherungsschein vereinbarten Hohe fur eine Kaution, die
gestellt werden muss, um den Versicherten einstweilen von StrafverfolgungsmafRnahmen zu verschonen. Zur Riickzah-
lung der von uns geleisteten Kaution sind neben dem Beschuldigten Versicherten auch Sie verpflichtet, sofern Sie mit
der Kautionsleistung durch uns einverstanden waren,

b) in Bezug auf Ubersetzungskosten

fur die Ubersetzung schriftlicher Unterlagen, soweit diese fiir die Wahrnehmung rechtlicher Interessen im Ausland
notwendig sind, und tragen die dabei anfallenden Kosten.

Wir tragen nicht
a) die Uber die ausgewiesenen Geblihren und Héchstentschadigungen hinausgehenden Kosten,
b) die fir jeden Versicherungsfall vertraglich vereinbarte Selbstbeteiligung.

§ 7 Versicherungssumme und Strafkaution

(1)

)

@)

Sofern im Versicherungsschein nicht abweichend vereinbart betragt

— die Versicherungssumme fiir Leistungen gemal § 6 Absatz 1 dieser Sonderbedingungen 300.000 EUR und

— fur die Strafkautionsleistung gemaR § 6 Absatz 2 a) dieser Sonderbedingungen 100.000 EUR,

dies gilt auch, wenn Ihnen aufgrund desselben Versicherungsfalles neben den Anspriichen aus den Sonderbedingungen fir

den Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR 2024 der Continentale) auch Erstattungsanspriiche gleichen Inhaltes oder ein Anspruch
auf Strafkautionsleistung aus den dem Vertrag zugrunde liegenden ARB zustehen.

Wir zahlen in jedem Versicherungsfall hochstens die vereinbarte Versicherungssumme. Zahlungen fir Sie und die mitversi-
cherten Personen oder flir mehrere im Rahmen des Versicherungsvertrages Versicherte aufgrund desselben Versicherungs-
falles werden hierbei zusammengerechnet. Das gilt auch fir Zahlungen aufgrund mehrerer Versicherungsfalle, die zeitlich
und ursachlich zusammenhangen.

Die vereinbarte Versicherungssumme bildet zugleich die Gesamthéchstleistung fir alle in einem Kalenderjahr eingetretenen
Versicherungsfalle.

§ 8 Ortlicher Geltungsbereich

Abweichend von § 6 Absatz 1 ARB besteht Versicherungsschutz fiir Versicherungsfalle, die in Europa eingetreten sind und fir die
in diesem Bereich der Gerichtsstand ist.

§ 6 Absatz 2 ARB findet keine Anwendung.
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4. Sonderbedingungen fiir die Summen- und Konditionen-Differenzdeckung (ConCeptus)

§ 1 Umfang der Summen- und Konditionen-Differenzdeckung

(1) Sofern fiir das versicherte Risiko noch bei dem im Antrag angegebenen Vorversicherer Versicherungsschutz besteht, geht
dieser dem Versicherungsschutz aus diesem Vertrag vor (Subsidiaritat).

(2) Geht der Versicherungsschutz dieses Vertrages tber den der Vorversicherung hinaus, besteht dafur Versicherungsschutz
gemal den vereinbarten Allgemeinen Bedingungen flr die Rechtsschutzversicherung (ARB 2024 der Continentale), Sonder-
bedingungen, Klauseln und Vereinbarungen als

— Summen-Differenzdeckung, sofern die Versicherungssummen des Vorversicherers nicht ausreichen,
und als
— Konditionen-Differenzdeckung, wenn der Versicherungsumfang des Vorversicherers geringer ist.
(3) Der Versicherungsschutz ist insgesamt auf den nach diesem Vertrag vereinbarten Versicherungsumfang sowie die verein-
barten Versicherungssummen begrenzt.
§ 2 Versicherungsfall

(1) Nach Eintritt eines Versicherungsfalles miissen Sie diesen unverziiglich anzeigen und lhre vertraglichen Anspriiche geltend
machen. Die Anzeige muss gegeniber allen beteiligten Versicherern erfolgen.

(2) Der Regulierungsschriftwechsel ist uns vorzulegen, wenn die Vorversicherung die geltend gemachten Anspriiche dem Grunde
und der Héhe nach abschlie3end festgestellt hat.

Aus diesem Schriftwechsel muss ersichtlich sein, wie sich die Regulierungsentscheidung der Vorversicherung zusammensetzt.
Sofern die Versicherungsleistung nicht dem Versicherungsfall oder der von Ihnen geltend gemachten Hohe entspricht, muss
ersichtlich sein, aus welchen Griinden die Vorversicherung nicht oder nicht in der geltend gemachten Hohe geleistet hat.

§ 3 Ausschliisse
Kein Versicherungsschutz im Rahmen dieses Vertrages besteht, wenn

(1) bei der Vorversicherung keine Anspriiche aus dem dortigen Versicherungsvertrag geltend gemacht werden,

(2) die Vorversicherung aufgrund einer Obliegenheitsverletzung, welche gleichzeitig Bestandteil dieses Vertrages ist, den Schaden
ganz oder teilweise ablehnt. Ein geschlossener Vergleich zwischen den Vertragspartnern ist einer Teilablehnung gleichzuset-
zen. Erfolgt eine Kirzung der Entschadigungsleistung durch die Vorversicherung, wird auch die Leistung dieses Vertrages
im gleichen Verhaltnis gekdirzt,

(38) zum Zeitpunkt des Versicherungsfalles aufgrund einer Vertragsstdrung bei der Vorversicherung (zum Beispiel: Nichtzahlung
der Beitrage) kein Versicherungsschutz besteht,

(4) Sie die vorzeitige Beendigung des Vertrages bei der Vorversicherung nicht oder nicht rechtzeitig angezeigt haben.
Fir § 3 Absatz 3 und 4 dieser Sonderbedingungen gilt:

Der subsidiare Versicherungsschutz dieses Vertrages besteht auch dann, wenn Sie in den genannten Fallen den Nachweis
erbringen, in welchem Umfang der Vorversicherer bei bestehendem Versicherungsschutz eine Leistung erbracht hatte. Die
fiktive vertragliche Entschadigungsleistung der Vorversicherung wird bei der Ermittlung der Leistung aus diesem Vertrag
bertcksichtigt.

§ 4 Selbstbeteiligung

Eine zu diesem Versicherungsvertrag vereinbarte Selbstbeteiligung ist immer in Abzug zu bringen, es sei denn, dass bei der
Vorversicherung eine héhere Selbstbeteiligung vereinbart ist. Insgesamt bleibt der Abzug auf die héchste der vereinbarten Selbst-
beteiligungen begrenzt.

§ 5 Dauer der Summen- und Konditionen-Differenzdeckung, Beitrag

(1) Die Summen- und Konditionen-Differenzdeckung ist fuir die im Antrag angegebene Dauer, langstens jedoch fir einen Zeitraum
von drei Jahren ab dem vereinbarten Versicherungsbeginn geschlossen.

(2) Nach Beendigung des Vertrages bei der Vorversicherung endet die Summen- und Konditionen-Differenzdeckung und der zu
diesem Versicherungsvertrag vereinbarte Versicherungsschutz und Beitrag gilt dann ohne Einschrankung.

(3) Sind die Voraussetzungen fiur die Summen- und Konditionen-Differenzdeckung vor dem vereinbarten Ablauf erloschen
(Beispiel: Beendigung des Vertrages bei der Vorversicherung vor dem im Antrag angegebenen Zeitpunkt), missen Sie uns
dieses unverziglich — innerhalb von 14 Tagen — anzeigen. (,Unverzulglich“ heif3t nicht unbedingt ,sofort“, sondern ,ohne
schuldhaftes Zdgern“ bzw. ,so schnell wie eben moglich®.)

Den vollstandigen Beitrag missen Sie ab dem Eintritt der Risikodnderung an uns entrichten. Wenn keine unverzigliche
Anzeige durch Sie erfolgt, ist der Beitrag ab dem Zeitpunkt der Anzeige an uns zu entrichten.
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5. Hinweise zur Mitversicherung von Kindern (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) in der

Nicht

Rechtsschutzversicherung der Eltern

mitversichert

Berufssoldat oder Ausbildung oder
- - g

v

Zeitsoldat Studium

Freiwilliger
Wehrdienst*) oder
Bundesfreiwilli-
gendienst

Ausbildung oder
Studium

Schule

(zur Erreichung
der Fach-/Hoch-
schulreife)

Ausbildung

Freiwilliger
Wehrdienst*) oder
Bundesfreiwilli-
gendienst

Ausbildung als
Vorbereitung auf
Studium

Studium
(angestrebte
Ausbildung)

Freiwilliger
Wehrdienst*) oder
Bundesfreiwilli-
gendienst

Studium nicht
beendet

2, Studium/
Ausbildung

Freiwilliger
Wehrdienst*) oder
Bundesfreiwilli-
gendienst

Studium
—

Ausbildung (Fortbildung)

Freiwilliger
Wehrdienst*) oder
Bundesfreiwilli-
gendienst

Keine
-

AT Beschiftigung

Freiwilliger
Wehrdienst*) oder
Bundesfreiwilli-
gendienst

. Verlust der :
1)
e 4 Wartezeit - Ausbildungsstelle e d Ausbildung -

*) einschlieRlich des freiwilligen sozialen Jahres und vergleichbare Dienste

e 4 Vorbereitungsdienst

Beruf?

" Eine Aushilfstatigkeit bzw. ein Aushilfsjob innerhalb der Wartezeit (das heil}t die Zeit bis zu Beginn des Studiums oder

der Ausbildung) schadet der Mitversicherung nicht.

2 Die Mitversicherung der volljahrigen Kinder (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) endet zu dem Zeitpunkt, zu dem
sie erstmalig eine auf Dauer angelegte berufliche Tatigkeit austiben und hierflr ein Einkommen erhalten (zum Beispiel:
Ubergang in ein festes Anstellungsverhaltnis nach Abschluss der Berufsausbildung oder Aufnahme einer selbststan-

digen Tatigkeit).
Besonderer Hinweis zur Heirat/Lebenspartnerschaft:

Heiratet das volljahrige Kind (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekind) endet die Mitversicherung in der Rechtsschutzversi-

cherung der Eltern mit dem Zeitpunkt der Heirat.
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6. Information zur Rechtsschutzversicherung nach § 1 der Verordnung liber Informationspflichten bei

Versicherungsvertragen

Informationen zum Versicherer (Nr. 1-3)

1.

Identitiat des Versicherers

Continentale Sachversicherung AG
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund

Sitz der Gesellschaft: Dortmund
Handelsregister Amtsgericht Dortmund B 2783

Ladungsfahige Anschrift

Continentale Sachversicherung AG
Continentale-Allee 1, 44269 Dortmund

Vorstand: Dr. Gerhard Schmitz (Vorsitzender),
Marcus Lauer, Dr. Thomas Niemoller,

Alf N. Schlegel, Jurgen Wérner

Vorsitzender des Aufsichtsrats: Dr. Christoph Helmich

Hauptgeschaftstatigkeit und Aufsichtsbehoérde

— Die Hauptgeschaftstatigkeit ist das Betreiben des Erstversicherungsgeschafts in allen Sparten der Privatversicherung
mit Ausnahme der Lebens-, Kranken- und Kreditversicherung

— Bundesanstalt fur Finanzdienstleistungsaufsicht (BaFin)
Bereich Versicherungen
Graurheindorfer Strale 108, 53117 Bonn
Tel.: 0800 2 100 500
E-Mail: poststelle@bafin.de
Internet: https://www.bafin.de

Informationen zur angebotenen Leistung (Nr. 4-8)

4,

Wesentliche Merkmale der Versicherungsleistung
a) Versicherungsbedingungen sowie anwendbares Recht

— Es gelten die Allgemeinen Bedingungen fiir die Rechtsschutzversicherung XL (ARB 2024 der Continentale) und je
nach Vereinbarung die Sonderbedingungen zu den ARB 2024 der Continentale und Klauseln zu den ARB 2024 der
Continentale.

— Auf die vorvertragliche Beziehung und den Vertrag findet ausschlielich deutsches Recht Anwendung.
b) Art, Umfang, Falligkeit und Erfiillung der Leistung des Versicherers

— Im Versicherungsfall erbringen und vermitteln wir Dienstleistungen zur Wahrnehmung lhrer Interessen (§ 5 ARB der
Continentale).

— Der Umfang der Leistung richtet sich insbesondere nach §§ 2 und 3 ARB der Continentale (versicherte Leistungsarten
und nicht versicherte Rechtsangelegenheiten) sowie nach § 5 ARB der Continentale (versicherte Kosten).

— Anspruch auf Versicherungsschutz besteht, wenn ein Versicherungsfall nach Beginn des Versicherungsschutzes und
vor dessen Ende eingetreten ist (§ 4 ARB der Continentale).

—  Wir erstatten die von uns zu tragenden Kosten, wenn Sie nachweisen, dass Sie zu deren Zahlung verpflichtet sind
oder diese Kosten bereits gezahlt haben (§ 5 Absatz 2 a) ARB der Continentale)
Gesamtpreis der Versicherung
Der Gesamtbeitrag in EUR gemal vereinbarter Zahlungsperiode inkl. Nachlasse und Versicherungssteuer ist dem Antrag zu
entnehmen.
Zusatzlich anfallende Kosten
Gebuhren und Kosten fir die Aufnahme des Antrages oder aus anderen Griinden werden nicht erhoben bzw. in Rechnung
gestellt — aulRer Mahngeblhren sowie den Kosten bei Nichteinldsung im Rahmen eines Lastschriftverfahrens.
Einzelheiten der Zahlung und Erfiillung

Der erste oder einmalige Beitrag ist rechtzeitig, d.h. innerhalb von 14 Tagen nach unserer Aufforderung, zu zahlen. Dies gilt
unabhangig von dem Bestehen eines Widerrufrechtes.

Weicht der Versicherungsschein vom Antrag des Versicherungsnehmers oder getroffenen Vereinbarungen ab, ist der erste
oder einmalige Beitrag friihestens einen Monat nach Zugang des Versicherungsscheines zu zahlen.

Die Beitrage richten sich, soweit im Tarif nichts anderes bestimmt ist, nach der vereinbarten Zahlungsperiode und sind zu
Beginn einer jeden Zahlungsperiode zu entrichten. Sie kdnnen die jahrliche, halbjahrliche, vierteljahrliche oder monatliche
Zahlung wahlen. Die monatliche Zahlung ist nur im Rahmen eines Lastschriftverfahrens moéglich. Welche Zahlungsperiode
Sie mit uns vereinbart haben, kénnen Sie Ihrem Versicherungsschein entnehmen.

Giiltigkeitsdauer der zur Verfiigung gestellten Informationen

Die Giiltigkeitsdauer der Ihnen zur Verfligung gestellten Informationen ist, vorbehaltlich zuktnftiger Gesetzes- oder Tarifan-
derungen, nicht befristet.
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Informationen zum Vertrag (Nr. 9-15)

9.

10.

1.

12.

13.

14.

15.

Zustandekommen des Vertrages/Beginn des Versicherungsschutzes

Der Versicherungsvertrag kommt zustande, wenn der Versicherungsschein libermittelt oder angeboten wird oder wir schriftlich
die Annahme des Antrages erklaren.

Zahlen Sie den ersten Beitrag nicht rechtzeitig nach den in Nr. 7 Absatz 1 und 2 bestimmten Zeitpunkten, sondern zu einem
spateren Zeitpunkt, beginnt der Versicherungsschutz frilhestens zu dem Zeitpunkt zu dem die Zahlung veranlasst wurde.
Das gilt nicht, wenn Sie nachweisen, dass Sie die Nichtzahlung nicht zu vertreten haben.

Widerrufsrecht

Die Regelungen zum Widerrufsrecht sowie die daraus resultierenden Rechtsfolgen sind dem Beiblatt ,Widerrufsbelehrung
und Datenschutzhinweise” (SHUR.6e1578) oder dem Versicherungsschein zu entnehmen.

Laufzeit des Vertrages
Die Laufzeit des Vertrages (Versicherungsbeginn und -ablauf) ist dem Antrag zu entnehmen.

Nach Ablauf der vereinbarten Vertragsdauer verlangert sich der Vertrag jeweils um ein Jahr, wenn nicht lhnen oder uns
spatestens drei Monate vor dem Ablauf des jeweiligen Versicherungsjahres eine Kiindigung zugegangen ist.

Ein Versicherungsvertrag, der fir die Dauer von mehr als drei Jahren geschlossen worden ist, kann von Ihnen zum Schluss
des dritten oder jedes darauffolgenden Jahres unter Einhaltung einer Frist von drei Monaten in Textform (zum Beispiel E-Mail,
Telefax oder Brief) gekundigt werden.

Beendigung des Vertrages

Unter den nachfolgenden Paragrafen der Allgemeinen Bedingungen fiir die Rechtsschutzversicherung XL (ARB 2024 der
Continentale) finden Sie Regelungen zur Beendigung/zu den Kiindigungsmoglichkeiten des Vertrages sowie zu etwaigen
Vertragsstrafen:

— § 8 Absatz 2 Dauer und Ende des Vertrages (Stillschweigende Verlangerung)

— § 8 Absatz 3 Dauer und Ende des Vertrages (Vertragsdauer von weniger als einem Jahr)

— § 8 Absatz 3 Dauer und Ende des Vertrages (Kiindigung bei mehrjahrigen Vertragen)

— §9B. Absatz 2 und 3 Erster Beitrag (Leistungsfreiheit und Ricktrittsrecht des Versicherers bei Zahlungsverzug)

— § 9 C. Absatz 4 Zahlung und Folgen verspateter Zahlung/Folgebeitrag (Leistungsfreiheit und Kiindigungsrecht nach
Mahnung)

— § 10 Absatz 4 Beitragsanpassung

—  § 11 Anderung wesentlicher Umsténde der Beitragsfestsetzung (Kiindigung oder Vertragsanderung durch den Versicherer)
— § 12 Wegfall des versicherten Interesses oder Tod des Versicherungsnehmers

— § 13 Kiindigung nach Versicherungsfall (Kiindigungsrecht)

—  § 17 Verhalten im Versicherungsfall/Erflillung von Obliegenheiten (Obliegenheiten vor Eintritt des Versicherungsfalles)
Anwendbares auslandisches Recht (EU-Mitgliedsstaaten) fiir vorvertragliche Beziehungen

(entfallt)

Besondere Vereinbarung zum anwendbaren Recht bzw. zum zustédndigen Gericht

Auf die beantragten Versicherungsvertrage sowie auf vorvertragliche Beziehungen zwischen lhnen und uns findet ausschlief3-
lich deutsches Recht Anwendung.

Die Vereinbarungen zum Gerichtsstand finden Sie unter § 20 ARB 2024 der Continentale.
Sprache

Fir den Vertrag einschlieBlich Vertragsinformation und fiir die Kommunikation wahrend der Laufzeit des Vertrages kommt
die deutsche Sprache zur Anwendung.

Informationen zum Rechtsweg (Nr. 16-17)

16.

AuBergerichtliches Beschwerde- und Rechtsbehelfsverfahren
Unser Versicherungsunternehmen ist Mitglied im Verein Versicherungsombudsmann e. V.
Wir haben uns verpflichtet, an diesem Schlichtungsverfahren teilzunehmen.

Sie kénnen deshalb das kostenlose, aufdergerichtliche Streitschlichtungsverfahren in Anspruch nehmen, sofern Sie einmal
mit uns nicht zufrieden sein sollten. Sie kénnen sich miindlich oder in Textform (zum Beispiel E-Mail, Telefax oder Brief) an
den Versicherungsombudsmann e. V. wenden.

Die Kontaktdaten lauten:

Versicherungsombudsmann e. V.

Postfach 080632, 10006 Berlin

Tel.: 0800 3696000

Fax: 0800 3699000
http://www.versicherungsombudsmann.de

E-Mail: beschwerde@versicherungsombudsmann.de
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Der Versicherungsombudsmann e. V. ist fir folgende Beschwerden u. a. nicht zustandig:
— Der Beschwerdewert tbersteigt 100.000 EUR.

— Es sind bereits Verfahren/Beschwerden vor einem Gericht, Schiedsgericht, dem Versicherungsombudsmann e. V. selbst
oder anderen Streitschlichtungseinrichtungen oder der Versicherungsaufsichtsbehérde anhangig.

Bei einem Beschwerdewert bis zu 10.000 EUR ist eine Entscheidung des Ombudsmanns fiir uns als Mitglied im Verein Ver-
sicherungsombudsmann e. V. bindend.

Fir den Beschwerdeflhrer ist die Entscheidung nicht bindend.
lhre Moglichkeit, den Rechtsweg zu beschreiten bleibt hiervon unberihrt.

Weitere Informationen finden Sie im Internet unter
www.versicherungsombudsmann.de.

17. Beschwerde bei der Aufsichtsbehorde

Sofern Sie Anlass zu einer Beschwerde haben, kdnnen Sie diese auch miindlich oder in Textform (zum Beispiel E-Mail oder
Brief) an die unter Nr. 3 genannte Aufsichtsbehdrde richten.
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7. Glossar

A

Anwaltskosten

Als Anwaltskosten bezeichnet man die Vergutung, die der Rechtsanwalt fir seine Tatigkeit erhalt. Die Rechtsschutzversi-
cherung Ubernimmt grundséatzlich nur die gesetzlichen Gebuhren, die ein Rechtsanwalt fiir seine Tatigkeit fordern kann. Mit
einem Rechtsanwalt vereinbarte Honorare (,Stundensatze”) werden von der Rechtsschutzversicherung in aller Regel nicht
Uubernommen.

Arbeitsrecht

Arbeitsrechtliche Streitigkeiten sind Streitigkeiten aus dem Arbeitsleben wie Kiindigung, Abmahnung, Gehaltsforderungen; sie
kénnen Privatleute wie auch Selbststéndige betreffen. Diese Streitigkeiten werden auch unter dem Begriff Berufs-Rechtsschutz
zusammengefasst.

Aufhebungsvertrag
Der Aufthebungsvertrag bietet die Moglichkeit, einverstandlich einen Vertrag zu beenden oder riickgangig zu machen.

Abtreten

Sie Ubertragen |hre Anspriiche auf Versicherungsleistung, die Sie uns gegenuber haben, auf Ihren Rechtsanwalt oder eine
andere Person — einen Dritten.

D

Darlehensvertrag

Im Rahmen eines Darlehensvertrages verpflichtet sich der Darlehensgeber, dem Darlehensnehmer einen bestimmten Geldbe-
trag zur Verfligung zu stellen. Der Darlehensnehmer ist verpflichtet, zu einem bestimmten Zeitpunkt, der sogenannten Falligkeit,
den erhaltenen Betrag zuriickzuzahlen. Daruber hinaus ist er zur Bezahlung der vereinbarten Zinsen verpflichtet.

Disziplinar- und Standesrecht
Das Disziplinarrecht betrifft dienstliches Fehlverhalten von Beamten, Richtern oder Soldaten.

Unter das Standesrecht fallt die Regelung des Berufsrechts bestimmter Berufsgruppen wie Rechtsanwalte, Apotheker,
Steuerberater/Steuerbevollmachtigte oder Arzte.

E

ErschlieBung
ErschlieBungsabgabe ist eine Kommunalabgabe, die zur Finanzierung der ErschlieRung eines Grundstticks dient.

F

Fahrlassigkeit

Jemand handelt fahrlassig, wenn er die erforderliche Sorgfalt nicht beachtet. Neben dem Vorsatz beschreibt die Fahrlassigkeit
eine weitere, in der Regel geringere Verschuldensform.

Familien- und Erbrecht

Unter Familienrecht versteht man die gesetzlichen Bestimmungen, die das Verhaltnis von durch Ehe, Lebenspartnerschaft,
Familie oder Verwandtschaft miteinander verbundenen Personen regein.

Unter Erbrecht versteht man die Gesamtheit aller privatrechtlichen Vorschriften, die nach dem Tod des Menschen die Weiter-
gabe seines Vermdgens sowie das Verhaltnis der Rechtsnachfolger untereinander regeln.

Beides kann im Rechtsschutz im Rahmen einer Beratung versichert sein.
G

Gerichtskosten

Gerichtskosten sind die Kosten, die anfallen, wenn man vor einem staatlichen Gericht klagt. Sie setzen sich zusammen aus
gerichtlichen Gebuhren und gerichtlichen Auslagen und sind im Gerichtskostengesetz und anderen Gesetzen geregelt.

Gesetzlicher Vertreter

Ein gesetzlicher Vertreter ist ein Stellvertreter, der kraft Gesetzes bevollmachtigt ist, einen anderen zu vertreten. Das sind zum
Beispiel die Eltern eines minderjahrigen Kindes oder der Geschaftsfiihrer einer GmbH oder die Vorstande einer Aktiengesell-
schaft.

K

Kiindigung

Die Kuindigung ist der Begriff, mit dem man die Beendigung eines Dauerschuldverhaltnisses bezeichnet. Das kann sowohl ein
Mietverhaltnis, ein Arbeitsverhaltnis wie auch ein Darlehensverhaltnis oder Ahnliches sein.
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Mediation

Mediation ist ein vertrauliches, strukturiertes Verfahren, bei dem die Parteien mit Hilfe eines allparteilichen Dritten (Mediators)
eine freiwillige und eigenverantwortliche Lésung eines Konflikts suchen.

Mietrecht

Unter Mietrecht versteht man die gesetzlichen Bestimmungen, die Rechte und Pflichten von Mietern und Vermietern unter-
einander regeln.

(o)

Obliegenheiten

Unter Obliegenheiten versteht man in einem Schuldverhaltnis (etwa einem Rechtsschutzvertrag) Pflichten, die vom Vertrags-
partner zwar nicht eingeklagt werden kénnen, deren Nichteinhalten aber zu Nachteilen fiihren kdnnen. Verletzt ein Versiche-
rungsnehmer etwa seine Anzeige- oder Schadensminderungsobliegenheiten, kann sich dies negativ auf den Versicherungs-
schutz auswirken.

Ombudsmann

Der Ombudsmann fur Versicherungen ist eine anerkannte Verbraucherschlichtungsstelle. Seine Aufgabe besteht darin, Strei-
tigkeiten in Versicherungsangelegenheiten beizulegen. Er Gberpruft neutral und unabhangig die Entscheidung des Versicherers
oder Versicherungsvermittlers.

Online-Rechtsberatung

Online-Rechtsberatung ist die Moglichkeit, eine Rechtsberatung durch einen unabhangigen und kompetenten Anwalt Gber
das Internet in Anspruch zu nehmen.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrigkeiten sind Verletzungen von Rechtsregeln, jedoch mit einem geringeren Strafmal als eine Straftat. Sie kdnnen
viele von uns treffen, zum Beispiel bei einer Geschwindigkeitsiiberschreitung, und werden in der Regel mit einem BulRgeld-
bescheid geahndet.

P

Prozesskosten

Prozesskosten sind die durch die Fiihrung eines Rechtsstreits entstehenden Kosten. Sie umfassen in der Regel die Gerichts-
kosten wie Geblhren und Auslagen und die aufdergerichtlichen Kosten wie Rechtsanwalts- und Gerichtsvollzieherkosten.

S

Schriftform/Textform

Schriftform im Sinne des Gesetzes bedeutet, dass die Urkunde vom Aussteller eigenhandig durch Namensunterschrift oder
mittels notariell beglaubigten Handzeichens unterzeichnet werden muss. Daher erflllt beispielsweise ein Telefax nicht die
Schriftform. Anders verhalt es sich bei der gesetzlichen Textform. Diese setzt lediglich voraus, dass in der Erklarung die Person
des Erklarenden genannt ist und diese auf einem dauerhaften Datentrager abgegeben wird. Die Erklarung kann auf Papier
abgegeben werden. Im Gegensatz zur Schriftform ist aber auch eine elektronische Erstellung und Ubermittiung (z. B. per
Computerfax, E-Mail oder SMS) maglich.

Selbstbeteiligung
Selbstbeteiligung bezeichnet den Betrag, den ein Versicherungsnehmer im Schadensfall selbst zu tragen hat. Durch Verein-
barung einer Selbstbeteiligung kann die Versicherungspramie gesenkt werden.

Straftat

Unter einer Straftat versteht man eine Handlung, die gegen ein Strafgesetz verstdRt, beispielsweise Diebstahl oder Korper-
verletzung.

Streitwert
Der Streitwert ist der in Geld bemessene, wirtschaftliche Wert des Streitgegenstands, also dessen, worum sich der Streit dreht.

T

Telefonische Rechtsberatung

Im Rahmen der telefonischen Rechtsberatung hat der Versicherungsnehmer die Méglichkeit, sein Anliegen telefonisch einem
Rechtsanwalt/einer Rechtsanwaltin zu schildern. Eine telefonische Rechtsberatung bietet sich bei gezielten Fragen oder fir
eine juristisch verbindliche Ersteinschatzung an.

u

Unverziiglich

Bei dem Begriff unverziiglich handelt es sich um einen Fachbegriff der Rechtsprache. Das Gesetz definiert diesen Begriff als
Handeln ohne schuldhaftes Zégern. Unverzuglich bedeutet also nicht sofort. Was genau noch unverzuglich ist, hangt vom
Einzelfall ab.
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Verkehrsrecht
Das Verkehrsrecht umfasst samtliche Rechtsvorschriften, die mit dem Straenverkehr in Verbindung stehen, etwa das Stra-
Renverkehrsgesetz oder die StralRenverkehrs-Ordnung.

Verzug
Unter Verzug versteht man ganz allgemein die Verzégerung einer falligen Leistung. Verzug kann in verschiedener Weise ein-
treten, beispielsweise als Zahlungsverzug, wenn eine fallige Zahlung nicht rechtzeitig geleistet wird.

Vorsatz
Unter Vorsatz ist ein Handeln zu verstehen, das mit Wissen und Wollen um den Eintritt eines bestimmten, rechtswidrigen
Erfolges vorgenommen wird. Die Feststellung einer vorsatzlichen Handlung kann insbesondere im Strafrecht und bei einem
Streit um Schadensersatzanspriiche bedeutsam sein.

w

Wartezeit
Unter Wartezeit ist der Zeitraum zu verstehen, der zwischen dem Beginn des Versicherungsvertrags und dem Zeitpunkt liegt,
ab dem die versicherten Leistungen in Anspruch genommen werden kénnen. In der Regel betragt die Wartezeit drei Monate.

Willenserklarung
Unter einer Willenserklarung versteht man die rechtlich erhebliche AuRerung eines Willens, der auf die Herbeifiihrung eines
bestimmten rechtlichen Erfolgs gerichtet ist.

Seite 47 von 48



G¢',0/898¥'9L'SYH

Seite 48 von 48



	1.	Allgemeine Hinweise 
	2. Bedingungen
	2.1 �Allgemeine Bedingungen für die Rechtsschutzversicherung XL (ARB 2024 der Continentale)
	2.2 Klauseln zu den ARB 2024 der Continentale 


	3. Sonderbedingungen für den Spezial-Straf-Rechtsschutz (SSR 2024 der Continentale) 
	4. Sonderbedingungen für die Summen- und Konditionen-Differenzdeckung (ConCeptus) 
	5. �Hinweise zur Mitversicherung von Kindern (auch Stief-, Adoptiv- und Pflegekinder) in der 
Rechtsschutzversicherung der Eltern
	6. �Information zur Rechtsschutzversicherung nach § 1 der Verordnung über Informationspflichten bei 
Versicherungsverträgen

	7. Glossar 
	1. Inhalt der Versicherung 
	§ 1 Welche Aufgaben hat die Rechtsschutzversicherung? 
	§ 2 In welchen Rechtsbereichen sind Sie versichert (Leistungsarten)?
	§ 3 Welche Rechtsangelegenheiten umfasst der Rechtsschutz nicht? 
	§ 3 a Ablehnung des Versicherungsschutzes wegen mangelnder Erfolgsaussichten oder wegen Mutwilligkeit – Schiedsgutachterverfahren 
	§ 4 Voraussetzungen für den Anspruch auf Versicherungsschutz
	§ 4 a Versichererwechsel 
	§ 5 Welche Kosten übernehmen wir? 
	§ 5 a Einbeziehung des außergerichtlichen Mediationsverfahrens 
	§ 6 In welchen Ländern sind Sie versichert?
	2. Versicherungsverhältnis 
	§ 7 Beginn des Versicherungsschutzes 
	§ 8 Dauer und Ende des Vertrages 
	§ 8 a Versicherungsjahr 
	§ 9 Beitrag 
	§ 10 Beitragsanpassung 
	§ 11 Änderung wesentlicher Umstände der Beitragsfestsetzung
	§ 12 Wegfall des versicherten Interesses oder Tod des Versicherungsnehmers
	§ 13 Kündigung nach Versicherungsfall 
	§ 14 Wann verjähren Ansprüche aus dem Versicherungsvertrag? 
	§ 15 Rechtsstellung mitversicherter Personen 
	§ 16 Anzeigen, Willenserklärungen, Anschriftenänderung 
	3. Was ist im Versicherungsfall zu beachten?
	§ 17 Verhalten im Versicherungsfall/Erfüllung von Obliegenheiten
	§ 18 (entfällt) 
	§ 19 (entfällt) 
	§ 20 Meinungsverschiedenheiten/Zuständiges Gericht/Anzuwendendes Recht 
	4. Formen des Versicherungsschutzes
	§ 21 Verkehrs-Rechtsschutz 
	§ 22 Fahrer-Rechtsschutz 
	§ 23 Privat-Rechtsschutz für Selbstständige 
	§ 24 Berufs-Rechtsschutz für Selbstständige, Rechtsschutz für Firmen 
	§ 25 Privat- und Berufs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige 
	§ 26 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Nichtselbstständige 
	§ 27 Landwirtschafts- und Verkehrs-Rechtsschutz 
	§ 28 Privat-, Berufs- und Verkehrs-Rechtsschutz für Selbstständige 
	§ 29 Rechtsschutz für Eigentümer und Mieter von Wohnungen und Grundstücken 

